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9/2023 SCHNELLDIENST
Umverteilung – wie viel sind Deutschland  
die Familien wert?

Deutschland nimmt für Familien viel Geld in die Hand. Den-
noch liegt Deutschland im europäischen Vergleich beim Er-
reichen familienpolitischer Ziele nur im Mittelfeld, etwa der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder der Vermeidung von 
Armutsrisiken für Familien. Weil Ziele und Leistungen nicht 
aufeinander abgestimmt sind, kommt das Geld nicht immer 
dort an, wo es gebraucht wird. In ihrem Koalitionsvertrag hat 
die Regierung versprochen, Familien zu stärken und mehr 
Kinder aus der Armut zu holen. Letzteres soll mit der Kinder-
grundsicherung geschehen. Im aktuellen Schnelldienst werfen 
unsere Autor*innen einen kritischen Blick auf die aktuellen 
familienpolitischen Instrumente. In ihrer Gesamtheit bewirken 
die Leistungen eine Umverteilung von Haushalten mit hohen 
zu Haushalten mit niedrigen Einkommen, allerdings sind viele 
Maßnahmen nicht zielgenau – Prinzip Gießkanne. 

Das deutsche Steuer- und Transfersystem setzt verschiedene 
Fehlanreize, die eine Teilnahme am Arbeitsmarkt behindern 
– etwa die »Niedrigeinkommensfalle« oder die »Zweitverdiene-
rinnenfalle«. Autor*innen des ifo Instituts stellen einen aktua-
lisierten Reformvorschlag vor, der u.a. am Ehegattensplitting, 
den Kinderfreibeträgen und dem Solidaritätszuschlag nebst 
Einkommensteuertarif ansetzt. Mit ihm werden Leistungsan-
reize geschaffen, die die Erwerbsbeteiligung von Frauen und 
Männern erhöhen. 

Sehr grundsätzlich ist ein anderer Vorschlag, nämlich ein 
Wahlrecht ab Geburt einzuführen, damit Familien den nötigen 
Stellenwert in der Politik erhalten. Die Autor*innen schreiben 
zudem über die Implikationen, die Veränderungen der tradi-
tionellen Familie mit sich bringen, über Veränderungen beim 
Elterngeld und die neue Kindergrundsicherung sowie die Be-
kämpfung von Kinderarmut.

Auf unserer Website finden Sie weitere Beiträge zur  
Familienpolitik https://www.ifo.de/themen/familienpolitik

Zum Schluss noch eine Ankündigung in eigener  
Sache: Mit dieser Ausgabe wechselt die Redaktions-
leitung des Schnelldienstes. Dr. Marga Jennewein, 
die das Heft über 20 Jahre verantwortet hat,  
übergibt das Zepter an Annette Marquardt.  

Wir danken Frau Dr. Jennewein für ihr langjähriges 
Engagement für den ifo Schnelldienst.

https://www.ifo.de/themen/familienpolitik
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Umverteilung – 
wie viel sind Deutschland die Familien wert?

Stand ist: Deutschland nimmt viel Geld in die Hand für Familien. Es gibt über  
150 familienpolitische Leistungen. Durch die Komplexität kommt das Geld nicht  
immer dort an, wo es gebraucht wird. Die Bundesregierung hat in ihrem Koaliti-
onsvertrag erklärt, dass sie Familien stärken und mehr Kinder aus der Armut ho-
len will. Letzteres soll mit der Kindergrundsicherung geschehen. Offen ist die Frage, 
wie bspw. die Arbeitsmarktpartizipation insbesondere von Frauen verbessert wer-
den kann. Wie kann Familien neben Geldleistungen noch geholfen werden? Und: wie 
ist das zu finanzieren in Zeiten knapper werdender Kassen? Sind Kürzungen beim 
Elterngeld ein geeignetes Mittel zur Gegenfinanzierung von Budgetkürzungen?

Miriam Beblo

Besser zielgenau und gleichstellungsgerecht

In Deutschland gibt es mehr als 150 familien- und 
ehebezogene Maßnahmen, die entweder direkt für 
Familien konzipiert sind oder die Lebenssituationen 
von Familien berücksichtigen. Zu den größten Aus-
gabenposten des Staates gehören dabei das Kinder-
geld und die öffentliche Tagesbetreuung von Kindern. 
Einen weiteren großen Anteil nimmt das Ehegatten- 
splitting ein, also der Steuervorteil für verheiratete 
Paare, wenn die Ehepartner*innen unterschiedlich 
hohe Einkommen haben. Mit diesen Leistungen wer-
den eine Reihe von familienpolitischen Zielen verfolgt, 
darunter die soziale Teilhabe von Familien, Förderung 
und Wohlergehen von Kindern sowie Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf. Denn um die von ihnen indi-
viduell wie gesellschaftlich erwarteten Leistungen zu 
erbringen und stabile, verlässliche Sorgebeziehungen 
aufzubauen, brauchen Familien zeitliche, infrastruktu-
relle und finanzielle Ressourcen (BMFSFJ 2006) – wie 
schon im Siebten Familienbericht konstatiert.

Im Folgenden soll zunächst die Struktur der deut-
schen Ausgaben für Familienleistungen als Beitrag zu 
diesen Ressourcen international eingeordnet werden. 
Ausgehend von Analysen im Neunten Familienbericht 
BMFSFJ (2021) und Überlegungen in Beblo (2019) wer-
den die Verteilungswirkungen der familienbezogenen 
Leistungen beschrieben – inwiefern sie Familien mit 
unterschiedlich hohen Einkommen zugutekommen – 
und aufgezeigt, dass sowohl die Zielgenauigkeit der 
Leistungen in Bezug auf Armutsreduktion und Teil-
habe eingeschränkt ist, als auch ihre Neutralität in 
Bezug auf Gleichstellungsfragen, da sie die traditio-
nelle Form der Arbeitsteilung besserstellen als andere. 

Der Beitrag schließt mit einem Plädoyer für zielge-
richtetere Leistungen am unteren Ende und weniger 
Steuerentlastungen am oberen Ende der Einkom-
mensverteilung. Dies betrifft auch einen Übergang 
vom Ehegattensplitting zu einem Realsplitting für 
Fürsorgegemeinschaften. 

INTERNATIONALE EINORDNUNG

Im internationalen Vergleich liegen die deutschen 
Staatsausgaben für Familienleistungen im letzten 
verfügbaren Jahr 2019 mit insgesamt 3,21 % vom 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) im oberen Mittelfeld der 
EU (OECD Family Data Base). Unter den so genann-
ten Big Five, den fünf bevölkerungsreichsten Ländern 
Europas (neben Deutschland noch Frankreich, das 
Vereinigte Königreich, Italien und Spanien), nimmt 
Deutschland ebenfalls einen mittleren Platz ein (siehe 
Abbildung 1). Der Vergleich basiert auf OECD-Daten für 
das Jahr 2017 und zeigt, dass von 
den ausgewählten Ländern nur 
Frankreich über 3,5 % seines BIP 
für Familien ausgibt, während 
die Investitionen in Schweden, 
dem Vereinigten Königreich und 
Deutschland über 3 % und in Ita-
lien und Spanien deutlich unter 
2,5 % liegen, in Spanien sogar un-
ter 1,5 %. Insgesamt variieren die 
relativen Ausgaben für Familien 
zwischen 1,36 % (Spanien) und 
3,68 % (Frankreich).

ist Professorin für VWL,  
insbesondere Arbeitsmarkt, 
Migration, Gender, an der  
Universität Hamburg.

Foto: © HRA/Sommer

Prof. Dr. Miriam Beblo
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Nicht nur die Höhe, auch die Struktur der Ausga-
ben unterscheidet sich stark zwischen den Ländern. 
Geldleistungen werden in allen Ländern gezahlt und 
liegen zwischen 1,08 (Deutschland) und 2,1 % (Ver-
einigtes Königreich). Auch familienbezogene Sach- 
und Dienstleistungen existieren in allen dargestell-
ten Ländern und nehmen noch unterschiedlichere  
Größenordnungen zwischen 0,63 (Spanien) und  
2,15 % (Schweden) ein. Deutschland liegt hier mit 
1,25 % in der Mitte. Die allergrößten Unterschiede 
bestehen bei den steuerlichen Maßnahmen. Sie rei-
chen von nicht existent in Schweden und im Verei-
nigten Königreich bis zu maßgeblichen steuerlichen 
Vergünstigungen in Deutschland, Frankreich und – re-
lativ zu den anderen Ausgabenposten – auch in Italien, 
wenngleich sie mit unter 1 % in allen Ländern einen 
geringeren Ausgabenanteil am BIP haben als Geld- 
oder Sachleistungen.

Dass die Sach- und Dienstleistungen in Deutsch-
land inzwischen den größten Teil aller familienbezo-
genen Ausgaben ausmachen, ist eine relativ neue Ent-
wicklung und führt zu einer maßgeblich anderen Ausga-
benstruktur als in der vorherigen Dekade. Im Jahr 2005 
lagen die Geldleistungen mit 1,4 % noch an erster Stelle 
und die Dienstleistungen mit 0,7 % an dritter. Der Anteil 
der Dienstleistungen für Familien ist im Vergleich zu 
2005 also um 0,55 Prozentpunkte und damit fast 80 % 
gestiegen. Über den Zeitverlauf gewinnen die Sach- und 
Dienstleistungen gegenüber den Geldleistungen also 
stark an Gewicht, insbesondere die Kinderbetreuung 
zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Eine vergleichbare Änderung der Ausgabenstruk-
tur in Bezug auf die Zunahme des Dienstleistungsan-
teils kann innerhalb der EU nur in Estland, Irland und 
Lettland beobachtet werden (nicht dargestellt, siehe 
Vergleich in BMFSFJ 2021). Eine ähnliche Abnahme der 
Geldleistungen gab es in Irland. In Frankreich und den 
skandinavischen Ländern sind keine strukturellen Än-
derungen über die Zeit festzustellen. Weniger in der 
Höhe als vielmehr in der Struktur der Familienausgaben 
nähert sich die deutsche Politik den beiden in der Ver-
gangenheit wegen ihres Vorsprungs in der Vereinbarkeit 
oft als Referenzpunkte angesehenen Ländern Frank-

reich und Schweden an, deren Ausgaben strukturen 
jedoch sehr unterschiedlich aufgestellt sind.

VERTEILUNGSWIRKUNGEN 

Die familienbezogenen Staatsausgaben leisten zusam-
men mit den Sozialversicherungsabgaben und -trans-
fers innerhalb des deutschen Steuer- und Transfer-
systems einen großen Beitrag zur Verminderung von 
Einkommensungleichheit und Armut. Unterschiedliche 
Familientypen sind in Deutschland unterschiedlich 
von Armut betroffen. Die Armutsrisikoquote, d. h. der 
prozentuale Anteil an Personen mit einem Nettoäqui-
valenzeinkommen, das weniger als 60 % des Median-
einkommens beträgt, bleibt über den Zeitverlauf aber 
sehr konstant (BMAS 2023). So ist die am stärksten 
armutsgefährdete Gruppe die der Alleinerziehenden, 
egal wie viele Kinder sie haben. Die zweite Gruppe 
bilden Paare mit drei oder mehr Kindern. Es folgen 
Paare mit zwei Kindern und schließlich Paare mit 
einem Kind. Wie im Neunten Familienbericht darge-
legt, wird das allgemeine Armutsrisiko bei den Brut-
toeinkommen durch Umverteilung über Steuern, So-
zialversicherungen und Transfers auf 16 % mehr als 
halbiert, wobei die familienpolitischen Leistungen 
und Maßnahmen allein für sechs Prozentpunkte die-
ser Reduktion verantwortlich sind (BMFSFJ 2021). Da 
sich jedoch mit der allgemeinen Umverteilung auch 
das Einkommensniveau von Haushalten ohne Kinder 
erhöht, steigt mit ihr die Armutsrisikoschwelle und 
demnach auch die relative Armut von Kindern. Erst 
die für diese Zielgruppe konzipierten familienpoliti-
schen Leistungen reduzieren das Risiko der Kinderar-
mut auf die bekannte Größenordnung von etwa einem 
Fünftel. Trotz ihrer insgesamt armutsvermindernden 
Wirkung sind die ehe- und familienbezogenen Leis-
tungen allerdings immer noch nicht genügend treff-
sicher in Bezug auf dieses Ziel und darüber hinaus 
von Familienstand, Arbeitsteilung im Haushalt und 
Haushaltsstruktur abhängig, so dass Zielkonflikte und 
fragwürdige Verteilungswirkungen entstehen, wie im 
Folgenden gezeigt wird.

ZIELGENAU?

Wegen des progressiven Einkommensteuerverlaufs 
profitieren Haushalte mit höheren Einkommen und 
entsprechend höherem Steuersatz grundsätzlich 
stärker von steuerlichen Entlastungen, während 
Haushalten mit geringeren Einkommen eher Trans-
ferleistungen zugutekommen. Dies ist auch bei den 
familien- und ehebezogenen Leistungen der Fall. 
Nach Verteilungsanalysen von Stichnoth (2020) für 
den Neunten Familienbericht (BMFSFJ 2021) entste-
hen die familienpolitischen Rückläufe der einkom-
mensreichsten Haushalte aus den steuerlichen Ent-
lastungen für das Ehegattensplitting und die Kinder-
betreuungskosten. So bekommt das reichste Zehntel 
(10. Dezil) 23 % des gesamten Splittingvorteils und 
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19 % des Entlastungsbudgets für absetzbare Betreu-
ungskosten. Beim steuerlichen Entlastungsbetrag  
für Alleinerziehende und beim Elterngeld profitiert 
das reichste Zehntel ebenfalls mehr als das ärmste  
(1. Dezil). Die erst nach Bedürftigkeitsprüfung ge-
währten Transferleistungen gehen dagegen in erster 
Linie an das einkommensärmste Zehntel. 45 % der 
Ausgaben für kindbezogene Anteile beim Arbeitslo-
sengeld II bekommt das einkommensärmste Zehntel. 
Beim kindbezogenen Wohngeldanteil ist die Systema-
tik nicht ganz so ausgeprägt, aber immer noch über 
die Hälfte der Ausgaben fließt an armutsgefährdete 
Haushalte. Beim Kinderzuschlag dagegen profitiert 
das 1. Dezil fast genauso wenig wie das 10. (da diese 
Leistung ein Mindesteinkommen aus Erwerbstätigkeit 
voraussetzt). Bei der Hybridleistung Kindergeld (Sozi-
altransfer) und Kinderfreibeträge (Steuerentlastung) 
sind die Anteile des 1. und 10. Dezil mit 9 und 7 % 
jeweils eher unterproportional, aber ähnlich hoch. 
Das Elterngeld, das den Einkommensausfall während 
der Elternzeit kompensiert, schließlich entfällt mit  
5 % und 8 % ebenfalls unterproportional auf das 
ärmste und reichste Zehntel. 

Wenn man die Wirkung der Familienleistungen 
über die Einkommensverteilung hinweg betrachtet, 
entfällt insgesamt ein leicht überproportionaler An-
teil auf die oberen Einkommensbereiche, während die 
mittleren Einkommensgruppen und das ärmste Zehntel 
lediglich 8 bis 9 % der Ausgaben erhalten. Hintergrund 
für diese Verteilung ist, dass die Grundsicherung bei zu-
sätzlichen Geldleistungen gekürzt wird und Haushalte 
in den mittleren Dezilen über die Einkommensteuer 
überproportional zur Finanzierung der Staatsausga-
ben beitragen (BMFSFJ 2021). Insgesamt hat damit die 
progressive Einkommensteuer in Kombination mit dem 
Ehegattensplitting und dem Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende, der im Vergleich zum Jahr der Berech-
nungen 2016 inzwischen mehr als verdoppelt wurde, 
zwar eine Umverteilungswirkung von einkommensreich 
zu einkommensarm. Am allermeisten profitieren den-
noch diejenigen Familien, bei denen die Eltern verhei-
ratet sind und unterschiedlich hohe Einkommen haben, 
sei es wegen unterschiedlicher Lohnhöhen oder wegen 
unterschiedlicher Arbeitszeiten oder – sehr wahrschein-
lich – beidem zusammen. Als armutsmindernd können 
nur die kindbezogenen Anteile bei den Transferleistun-
gen Arbeitslosengeld II und Wohngeld sowie der Kinder-
zuschlag bezeichnet werden. Alle anderen Leistungen 
streuen viel zu breit, bis in das einkommensreichste 
Zehntel hinein. Die meisten dieser Leistungen, wie  
z. B. das Elterngeld, wurden auch in erster Linie für an-
dere familienpolitische Ziele entwickelt: die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf. 

GLEICHSTELLUNGSGERECHT?

Neben ihrer ungenauen Zielerreichung in Bezug auf 
Armutsvermeidung sind die ehe- und familienbezoge-
nen Leistungen jedoch nicht neutral hinsichtlich der 

Arbeitsteilung im Haushalt. Insbesondere das Ehegat-
tensplitting, zusammen mit der beitragsfreien Mitver-
sicherung in der Gesetzlichen Krankenversicherung, 
begünstigt die asymmetrische Spezialisierung auf Er-
werbsarbeit des einen Elternteils und Hauptsorgever-
antwortung des anderen. Paare mit nur einer erwerbs-
tätigen Person werden stärker gefördert als Paare, bei 
denen beide Erwerbseinkommen beziehen, oder Paare 
von Erwerbslosen. Die steuerliche Behandlung kon-
terkariert damit das individuelle Vereinbarkeitsziel. 
Wie im Neunten Familienbericht dargelegt (BMFSFJ 
2021), kann der Wert der Familienleistungen insge-
samt für Paare mit Kindern mit nur einer erwerbstä-
tigen Person auf durchschnittlich 600 Euro pro Mo-
nat beziffert werden. Arbeiten beide Elternteile, dann 
sinkt dieser durchschnittliche Betrag auf 500 Euro. 
Verantwortlich hierfür sind der Transferentzug durch 
das höhere Einkommen und der Splittingvorteil bei 
der Ehegattenbesteuerung, der umso größer ausfällt, 
je stärker sich die zu versteuernden Einkünfte der bei-
den Partner unterscheiden. Die Förderung der Ein-Ver-
diener-Ehe wird dabei sogar noch unterzeichnet, da 
der implizite Vorteil aus der beitragsfreien Kranken-
mitversicherung in dieser Analyse nicht berücksichtigt 
ist. Wie sich wegen der fehlenden Erwerbsanreize die 
Position der Sorgearbeit leistenden Person langfris-
tig nicht nur im Arbeitsmarkt und für den Renten-
bezug, sondern auch im Privaten gegenüber dem 
durchgängig erwerbsorientierten Partner verschlech-
tert, ist vielfach dokumentiert (siehe u. a. Beblo 
und Boll 2014).

WAS FOLGT DARAUS?

Die staatlichen Ausgaben in Deutschland für familien- 
und ehebezogene Maßnahmen liegen im europäischen 
Mittelfeld und zeichnen sich durch einen vergleichs-
weise hohen Anteil steuerlicher Entlastungen und 
wachsende Anteile von Dienst- und Sachleistungen 
aus. In ihrer Gesamtheit bewirken die Familienleis-
tungen eine Umverteilung von Haushalten mit hohen 
zu Haushalten mit niedrigen Einkommen, allerdings 
sind viele Maßnahmen nicht zielgenau und einige be-
günstigen eine wenig gleichstellungsförderliche Ar-
beitsteilung innerhalb des Haushaltes mit entspre-
chenden Spezialisierungsrisiken für eine*n Partner*in 
bzw. Elternteil.

Da die Erwerbstätigkeit beider Elternteile das 
wichtigste Mittel gegen Kinderarmut darstellt, sollte 
gerade eine armutsvermeidende Familienpolitik 
gleichzeitig vereinbarkeitsfördernd sein und der Ent-
stehung solcher asymmetrischen Spezialisierungsrisi-
ken entgegenwirken. Hierzu bietet sich ein guter Mix 
aus Infrastrukturinvestitionen für die Sicherung der 
sozio-kulturellen Teilhabe und monetären Leistungen 
für die Sicherung des sächlichen Existenzminimums 
von Kindern an, wie er sich in der anfangs dargestell-
ten Struktur der familienbezogenen Staatsausgaben in 
Deutschland bereits andeutet und über den Zeitver-
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lauf zunehmend entwickelt. Noch höhere Infrastruk-
turinvestitionen jedoch könnten zu weiteren Verbes-
serungen bei Orten der sozialen Teilhabe von Kindern 
führen. Monetäre Leistungen sollten zielgerichtet an 
armutsgefährdete Familien fließen. Sie sollten ein em-
pirisch fundiertes Existenzminimum abdecken, degres-
siv gestaltet sein und gleichzeitig durch eine geringe 
Transferentzugsrate die Erwerbsanreize für beide 
Elternteile erhalten. Eine weitergehende Forderung 
ist die Einkommensbesteuerung mit übertragbarem 
Grundfreibetrag für alle Haushaltsmitglieder – Kinder 
wie Partner – mit dessen Hilfe schließlich auch die 
Ehegattenbesteuerung in ein flexibleres Realsplitting 
überführt werden könnte. 

Für den Übergang könnte ein Bestandsschutz für 
länger verheiratete Paare und/oder ältere Geburtsko-
horten gewährt werden. Im Sinne einer modernen und 
echten Familienförderung wäre außerdem zu überle-
gen, ob das Realsplitting, statt nur für Ehepaare zu 
gelten unabhängig davon, ob sie (noch) Kinder versor-
gen oder nicht, nicht vielmehr auf alle Menschen ange-
wendet werden könnte, die eine Fürsorgegemeinschaft 
bilden. Dies können verheiratete oder unverheiratete 
Paare, gemischten oder gleichen Geschlechts, sein. 
Relevant wäre für die Anwendung der gemeinsamen 
Besteuerung nur, ob sie eine Fürsorgegemeinschaft 
mit gegenseitigen Einstandspflichten bilden. Ein Vor-
bild hierfür könnte der französische PACS (Pacte civil 

de solidarité) sein, eine Art Fürsorgevertrag zwischen 
zwei Erwachsenen als zivilrechtliche Partnerschaft. 
1999 ursprünglich zur Gleichstellung homosexueller 
Paare eingeführt, ist dieser Vertrag inzwischen zum 
Erfolgsmodell für alle Paare in Frankreich geworden. 
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Wido Geis-Thöne

Familienpolitik ist weit mehr als reine Umverteilungspolitik

Ein großer Teil der familienpolitischen Maßnahmen 
in Deutschland unterstützt nicht die Familien im 
Allgemeinen, sondern verfolgt sehr konkrete Ziele. 
Beispielsweise gilt das für das Elterngeld, das einen 
»Schonraum« für die Eltern während des ersten Le-
bensjahres des Kindes schaffen sollte (BMFSFJ 2008). 
In dieser Zeit sollten die Familien die Möglichkeit er-
halten, dass sich jeweils ein Elternteil ohne wesent-
liche wirtschaftliche Einbußen ausschließlich um 

das Kind kümmert. Hingegen sollte 
es der Rechtsanspruch auf einen 

Betreuungsplatz ab dem ersten 
Geburtstag des Kindes möglich 
machen, dass beide Elternteile 
einer Erwerbstätigkeit nachge-

hen und so den Lebensunterhalt 
der Familie gemeinsam erwirt-
schaften können. Gleichzeitig 
sollte das Elterngeld auch einen 
Beitrag dazu leisten, dass die Vä-
ter mehr Verantwortung in der Fa-

milie übernehmen und so die Gleichstellung gestärkt 
wird. Deshalb wurden zwei Bonusmonate eingerichtet, 
wenn beide Elternteilte die Leistung in Anspruch neh-
men. Geht man von diesen Zielen aus, ist es politisch 
sehr fragwürdig, einen größeren Kreis an Elternpaa-
ren mit höherem Einkommen vom Elterngeldbezug 
auszuschließen, wie dies im Sommer dieses Jahres 
angedacht wurde. Betrachtet man das Elterngeld hin-
gegen vorwiegend als Unterstützungsleistung für Fa-
milien, erscheint es sinnvoll, es nur den Familien zu 
gewähren, für deren Lebensunterhaltssicherung es 
tatsächlich notwendig ist. Dies macht deutlich, dass 
man bei der Diskussion über familienpolitische Leis-
tungen immer auch im Blick behalten muss, was mit 
ihnen bezweckt wird.

ZIELE DER FAMILIENPOLITIK

Beschäftigt man sich eingehender mit der Bedeutung 
der Familienpolitik in Deutschland, muss man also 
zunächst klären, welche Ziele mit ihr verfolgt werden 
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sollten. Daher wurde dieser Punkt auch bei der Ge-
samtevaluation der ehe- und familienpolitischen Leis-
tungen in den 2000er Jahren sehr stark thematisiert. 
Letztlich wurden hier die vier Bereiche »Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf«, »wirtschaftliche Stabilität von 
Familien«, »Wohlergehen und gute Entwicklung von 
Kindern« sowie »Erfüllung von Kinderwünschen« ab-
gegrenzt (BMFSFJ 2013). Ergänzt wurden sie um den 
Grundsatz der Wahlfreiheit. So sollten die Familien 
nicht zu sehr zu einer spezifischen, modernen Lebens-
weise gedrängt, sondern auch traditionellere Formen 
des Familienlebens mit längeren Abwesenheiten der 
Mütter vom Arbeitsmarkt wertgeschätzt werden. Et-
was problematisch ist der Grundsatz der Wahlfrei-
heit allerdings im Kontext von Wohlergehen und guter 
Entwicklung der Kinder, da diese sie nicht selbst aus-
üben können und es, auch wenn Eltern grundsätzlich 
im Sinne der Kinder agieren, vorkommen kann, dass 
Sorgeberechtigte Entscheidungen treffen, die für die 
Kinder an sich nicht optimal sind.

Grundsätzlich bildet dieser Zielkatalog auch heute 
noch eine gute Orientierung für die Bewertung fami-
lienpolitischer Maßnahmen. Allerdings sollte bei der 
wirtschaftlichen Stabilität von Familien eine weitere 
Differenzierung vorgenommen werden. So beinhal-
tet sie sowohl die Vermeidung von Armutsrisiken und 
Stärkung der finanziellen Möglichkeiten von Familien im 
Niedrigeinkommensbereich als auch den allgemeinen 
Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile gegenüber Perso-
nen ohne Kinder, etwa durch Kindergeld und Kinderzu-
schlag. Diese wirtschaftlichen Nachteile ergeben sich 
teilweise durch die direkten Ausgaben für die Kinder und 
teilweise durch das entgangene Erwerbseinkommen, 
so dass hier auch ein starker Zusammenhang mit der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf besteht. An dieser 
Stelle ist auch darauf hinzuweisen, dass mit familienpo-
litischen Maßnahmen nicht nur familienpolitische Ziele, 
sondern etwa auch gleichstellungs- und integrationspoli-
tische Ziele verfolgt werden können. Ist dies wie bei den 
Vätermonaten im Elterngeld der Fall, müssen auch die 
Auswirkungen in diesen anderen Politikbereichen bei der 
Bewertung der Maßnahmen im Blick behalten werden. 

STAND DEUTSCHLANDS IM  
EUROPÄISCHEN VERGLEICH

Um den aktuellen Stand und die Handlungsbedarfe 
im familienpolitischen Bereich abzuschätzen, ist es 
hilfreich, die Lage Deutschlands bei den familien-
politischen Zielen mit den anderen EU-Ländern zu 
vergleichen. Dazu ist eine entsprechende Indikatorik 
notwendig, die nicht für alle Bereiche gleichermaßen 
zur Verfügung steht. 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die OECD hat letztmalig im Jahr 2019 eine verglei-
chende Erhebung zur Arbeitsmarktlage von Müttern 
mit Kindern unter 15 Jahren in ihren Mitgliedsländern 

durchgeführt. Deutschland kommt hier auf einen Er-
werbstätigenquote von 73,2 %, was etwa dem Durch-
schnitt der EU-Länder von 73,0 % entspricht (OECD 
2023). Allerdings ändert sich dieses Bild grundlegend, 
wenn man nur die in Vollzeit oder vollzeitnaher Teilzeit 
mit einem Umfang von mindestens 30 Wochenstunden 
beschäftigten Mütter in den Blick nimmt. Hier findet 
sich für Deutschland mit einem Anteil von 35,7 % an 
allen Müttern der zweitniedrigste Wert nach den Nie-
derlanden mit 30,1 %. Der EU-Schnitt liegt mit 58,3 % 
weit höher. Ursächlich hierfür ist nicht der deutsche 
Arbeitsmarkt. So scheint der geringe Vollzeitanteil den 
Vorlieben der Mütter zu entsprechen und sie möchten 
lediglich etwas häufiger in vollzeitnaher Teilzeit arbei-
ten, fragt man sie nach ihren Erwerbswünschen (Geis-
Thöne 2021a). Allerdings basierten diese Angaben auf 
der impliziten Annahme, dass sich die institutionellen 
Rahmenbedingungen für die Familien nicht verändern. 
Würden die zeitlichen Strukturen der Betreuungsan-
gebote stärker auf die Bedarfe in Vollzeit erwerbstä-
tiger Eltern ausgerichtet und ihre inhaltliche Quali-
tät weiter verbessert, könnte dies die Lage deutlich 
verändern. So stellt derzeit etwa auch die Tatsache, 
dass bei der Ganztagsbetreuung für Grundschüler in 
der Regel nicht sichergestellt wird, dass die Hausauf-
gaben vollständig erledigt werden und der Lernstoff 
ausreichend eingeübt wird, ein starkes Hemmnis für 
eine stärkere Erwerbsbeteiligung dar, da die Eltern so 
für die Nachbereitung des Schulstoffs mit den Kindern 
geeignete Zeitkontingente vorhalten müssen.

Erfüllung von Kinderwünschen

Im Jahr 2019 lag die zusammengefasste Geburtenziffer 
in Deutschland bei 1,54 Kinder je Frau, was fast genau 
dem EU-Schnitt von 1,53 Kindern entspricht (Eurostat 
2023). Hingegen kam der Spitzenreiter Frankreich auf 
1,86 Kinder. Neuere Daten zu diesem Thema sind mit 
großer Vorsicht zu interpretieren, da die Lockdowns im 
Kontext der Corona-Pandemie starke Auswirkungen auf 
das Timing geplanter Schwangerschaften hatten (Geis-
Thöne 2022). So wurden in Deutschland im Jahr 2021 
besonders viele und im Jahr 2022 besonders wenige 
Kinder geboren (Statistisches Bundesamt 2023). Hin-
zuweisen ist an dieser Stelle darauf, dass die Erfüllung 
von Kinderwünschen nicht gleichbedeutend mit einer 
Steigerung der Geburtenzahlen ist. Jedoch gilt für die 
Kinderwünsche, wie für die Erwerbswünsche von Müt-
tern, dass der institutionelle Rahmen für die Familien 
eine entscheidende Rolle haben dürfte. Auch wären 
innerhalb der EU unter hier gleichen Bedingungen vor 
dem Hintergrund der ähnlichen Entwicklungsstände 
und kulturellen Hintergründe der Länder keine starken 
strukturellen Unterschiede zu erwarten. 

Vermeidung von Armutsrisiken für Familien

Betrachtet man die Armutsgefährdungsquoten von 
Kindern unter 16 Jahren – also den Anteil unter ihnen, 
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der in Haushalten mit weniger als 60 % des media-
nen Äquivalenzeinkommens lebt –, lag Deutschland 
im Jahr 2022 Zahlen von Eurostat (2023) zufolge mit 
14,6 % weit unter dem EU-Schnitt von 19,0 %. Aller-
dings waren die Anteile in neun anderen EU-Mitglieds-
ländern noch niedriger. Noch besser stellt sich die 
Lage dar, wenn man die kinderspezifische materielle 
Deprivation in den Blick nimmt. Von dieser waren in 
Deutschland nur 6,0 % der unter 16-Jährigen betrof-
fen im Vergleich zu 13,0 % EU-weit. Diese betrachtet, 
ob für ein gutes Leben von Kindern wichtige Güter in 
den Familienhaushalten tatsächlich nicht vorhanden 
sind, während die Armutsgefährdungsquote als relati-
ves Einkommensmaß auch stark von der allgemeinen 
Wohlstandsentwicklung in den Ländern beeinflusst 
wird. 

Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile von Familien

Diesem Thema kann man sich über einen Vergleich der 
Einkommen von Lebensformen mit und ohne Kinder 
annähern. Allerdings sollten diese ansonsten mög-
lichst gleiche Eigenschaften haben, um Fehlschlüsse 
zu vermeiden. Dabei können die relevanten Charak-
teristika von Frauen und Männern auch einen Einfluss 
auf ihre Entscheidung über Kinder haben und sich 
durch die Elternschaft verändern, was das Ganze sehr 
schwierig macht. Ein einfacher Vergleich der Netto-
äquivalenzeinkommen von Paaren mit und ohne Kin-
dern deutet allerdings darauf hin, dass Deutschland 
auch hier im europäischen Mittelfeld liegen dürfte 
(Geis-Thöne 2021b).

Wohlergehen und gute Entwicklung von Kindern

Zu diesem Bereich liegen keine geeigneten Daten 
vor, um empirisch fundierte Aussagen zu treffen. Ver-
gleichsstudien zum Leistungsniveau von Grundschü-
lern, wie IGLU und TIMMS, können zwar Hinweise auf 
Handlungsbedarfe im vorschulischen Bereich liefern, 
messen aber vorwiegend den Erfolg der Bildungs- und 
nicht der Familienpolitik. Ähnliches gilt auch für Er-
hebungen zu den Lebenslagen Jugendlicher, die stark 
von ihren schulischen Umfeldern geprägt werden. Bei 
den kleineren Kindern ist nicht nur die Datenerhebung 
an sich, sondern auch die konkrete Spezifikation von 
Wohlergehen und guter Entwicklung sehr schwierig. 
So fehlen letztlich empirisch basierte Befunde zur 
aktuellen Lage aus der Perspektive der Kinder, was 
problematisch ist, da diese genauso Zielgruppe der 
Familienpolitik sind wie die Eltern.

FISKALISCHE BEDEUTUNG  
FAMILIENPOLITISCHER MASSNAHMEN

Um diese Ziele zu erreichen, steht der Familienpo-
litik eine Vielzahl verschiedener Handlungsansätze 
zur Verfügung. Zusammenfassen lassen sie sich zu 
den folgenden sechs Kategorien (Geis-Thöne 2021b):

 ‒ Betreuungsangebote,
 ‒ Beratung, Begleitung und spezifische Hilfen für 

Familien in Konfliktsituationen,
 ‒ Mutterschutz, Elternzeit und Elterngeld,
 ‒ Geldleistungen und Erleichterungen bei Steu-

ern und Abgaben, die sich nicht vorwiegend an 
bedürftige Familien richten, wie Kindergeld und 
Kinderfreibetrag,

 ‒ besondere Leistungen für bedürftige Familien,
 ‒ öffentliche Einrichtungen, wie Spielplätze, Ver-

günstigungen bei öffentlichen Leistungen, etwa 
im ÖPNV, und Förderung von privaten Angeboten 
für Familien und Kinder,

 ‒ besondere Rechte für Eltern und Kinder außer-
halb der Gewährung staatlicher Leistungen (z. B. 
Kinderkrankentage).

In mehreren dieser Bereiche sind vorwiegend die 
Kommunen aktiv, die ihre hier getätigten Ausgaben 
teilweise sehr unterschiedlich verbuchen. So lassen 
sich die Gesamtaufwendungen des Staates für fami-
lienpolitischen Leistungen in Deutschland auch nur 
sehr schwer ermitteln. In jedem Fall gilt, dass es zu 
kurz greift, nur die einschlägigen Ausgaben des Bun-
des in den Blick zu nehmen. 

Auch müssen diesen an anderer Stelle entstehen-
den Erträge gegengerechnet werden, um die fiska-
lischen Gesamteffekte ermitteln und eine Aussage 
über die tatsächlichen Verteilungswirkungen treffen 
zu können. So zahlen Eltern mehr Steuern und Sozi-
alabgaben, wenn sich die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf verbessert und sie in größerem Maß einer 
Erwerbstätigkeit nachgehen können. Entwickeln sich 
die Kinder besser, brauchen sie in ihrem späteren Le-
ben weniger Unterstützung im Bildungssystem und 
kostenintensive, besondere Problemlagen, wie Ju-
genddelinquenz, werden unwahrscheinlicher. Dabei 
zeigen Berechnungen von Anger et al. (2017), dass 
die fiskalischen Gesamtbilanzen von Kindern maß-
geblich von ihrem Bildungserfolg abhängen. Werden 
mehr Kinder geboren, führt dies langfristig zu einem 
günstigeren Verhältnis zwischen Erwerbsbevölkerung 
und älteren Personen und stabilisiert so insbesondere 
auch die Finanzierung des umlageorientierten Sozi-
alversicherungssystems. Daher sollten familienpoli-
tische Maßnahmen grundsätzlich als Investitionen in 
die Zukunft interpretiert und entsprechend bewertet 
werden. Dies impliziert nicht, dass sich jede von ihnen 
lohnt und beibehalten werden muss. Jedoch müssen 
bei Diskussionen über Mittelkürzungen neben den 
unmittelbaren Verteilungswirkungen immer auch die 
(potenziellen) langfristigen Effekte in den Blick ge-
nommen werden.

Vor dem Hintergrund des investiven Charakters 
könnte es auch trotz der angespannten Haushaltslage 
sinnvoll sein, noch mehr staatliche Mittel für famili-
enpolitische Leistungen zur Verfügung zu stellen. Dies 
betrifft insbesondere die Betreuungsinfrastruktur, die 
sowohl für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
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als auch für die Entwicklungschancen der Kinder von 
entscheidender Bedeutung ist. Befragungsergebnis-
sen von Eurostat zufolge wurden im Jahr 2022 nur 
23,9 % der Kinder unter drei Jahren in Deutschland 
institutionell betreut, im Vergleich zu 35,9 % EU-weit 
(Eurostat 2023). Von den Kindern zwischen drei Jah-
ren und dem Schuleintritt erhielten in Deutschland 
57,8 % eine institutionelle Betreuung im Umfang von 
mindestens 30 Stunden in der Woche, was etwa dem 
EU-Schnitt von 55,9 % entspricht. Wie bei den famili-
enpolitischen Zielen liegt Deutschland also auch hier 
nur im europäischen Mittelfeld.
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Katharina Wrohlich

Elterngeld: Stärkere gleichstellungspolitische Ausrichtung 
wünschenswert

Familienpolitische Reformoptionen standen in die-
sem Sommer im Mittelpunkt der politischen Debatte: 
Themen wie Einsparungen beim Elterngeld, Reformen 
des Ehegattensplittings sowie die Ausgestaltung einer 
Kindergrundsicherung wurden heftig diskutiert.

Den Auftakt zur familienpolitischen Debatte des 
Sommers machte Anfang Juli die Nachricht aus dem 
Bundesfamilienministerium über geplante Einsparun-
gen beim Elterngeld: Zwar soll die Höhe des monatli-
chen Elterngeldes unverändert bleiben, aber künftig 
sollen weniger Eltern von ihr profitieren. Wer als El-
ternpaar ein gemeinsam zu versteuerndes Einkommen 
von mindestens 150 000 Euro pro Jahr hat, soll in Zu-
kunft kein Elterngeld mehr erhalten. Bisher liegt diese 
Grenze bei 300 000 Euro. Das zuständige Ministerium 
schätzt, dass sich dadurch knapp 300 Millionen Euro 
pro Jahr einsparen lassen.

ELTERNGELD ERFREUT SICH GROSSER  
BELIEBTHEIT UND HATTE VIELERLEI POSITIVE 
WIRKUNGEN

Als Reaktion auf diese Nachricht gab es einen lauten 
öffentlichen Aufschrei. Das war zu erwarten, denn das 
Elterngeld ist eine sehr beliebte familienpolitische 
Leistung. Das Elterngeld ist als Lohnersatzleistung 

für Eltern im ersten Lebensjahr eines Kindes ausge-
staltet und ersetzt in den meisten Fällen 65 % des 
Netto-Erwerbseinkommens vor Geburt des Kindes. 
Die monatliche Leistung beträgt mindestens 300 Euro 
und maximal 1 800 Euro. Insgesamt können beide El-
ternteile das Elterngeld maximal 14 Monate beziehen, 
wobei zwei Monate, die sogenannten Partnermonate, 
jedem Elternteil individuell zustehen (siehe Box »Was 
ist das Elterngeld?«).

Nahezu alle Eltern von Kindern im ersten Lebens-
jahr beantragen Elterngeld. Die meisten Mütter be-
ziehen die Leistung mehr als zehn 
Monate. Über 40 % aller Väter be-
ziehen die Leistung, meist mit 
zwei Monaten allerdings deut-
lich kürzer (Brehm et al. 2022).  
Zahlreiche empirische Evalua-
tionsstudien haben positive Ef-
fekte des Elterngeldes nachge-
wiesen: Seit seiner Einführung 
im Jahr 2007 ist beispielsweise 
die Erwerbsbeteiligung von Müt-
tern mit Kindern im zweiten und 
dritten Lebensjahr gestiegen (vgl. 
z. B. Geyer et al. 2015; Kluve und 
Schmitz 2018). Die Löhne von Müt-

ist Inhaberin des Lehrstuhls für 
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der Forschungsgruppe Gender 
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tern nach dem Wiedereinstieg sind höher als vor Ein-
führung des Elterngeldes (Frodermann et al. 2023). Die 
Beteiligung von Vätern an der Elternzeit ist gestiegen 
(Brehm et al. 2022) und es wurden positive Effekte auf 
die Geburtenrate gezeigt (Raute 2019). 

TROTZDEM SIND REFORMEN BEIM  
ELTERNGELD NÖTIG

Allerdings wurde in vielen jüngeren Studien auch 
darauf hingewiesen, dass Reformen beim Elterngeld 
dringend notwendig sind: Zum ersten wurden so-
wohl der Minimumbetrag von 300 Euro als auch der 
Höchstbetrag von 1 800 Euro seit der Einführung des 
Elterngeldes im Jahr 2007 nicht erhöht. Angesichts 
dieses langen Zeitraums und der hohen Inflationsraten 
im vergangenen Jahr wäre eine Anpassung dringend 
erforderlich. Wenn der Maximalbetrag über so einen 
langen Zeitraum – und besonders angesichts der der-
zeit hohen Inflationsraten – nicht angehoben wird, 
bedeutet das für viele Anspruchsberechtigte implizit 
eine Senkung der Lohnersatzrate. 

Zweitens wurde eine Ausweitung der Partnermo-
nate gefordert, damit mehr Väter über einen längeren 
Zeitraum Elternzeit nehmen und es zu einer gleich-
mäßigeren Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit 
zwischen Müttern und Vätern kommt. Zwar nehmen 
seit Einführung des Elterngeldes deutlich mehr Väter 
Elternzeit, allerdings meist nur zwei Monate. Die Auf-
teilung der Kinderbetreuung ist demnach nach wie vor 
sehr ungleich zwischen Müttern und Vätern verteilt. 
Dies hängt möglicherweise aber nicht nur an der ge-
ringen Quote der Partnermonate sondern auch an der 

niedrigen Lohnersatzrate. Etwa die Hälfte der Väter, 
die keine Elternzeit nehmen, geben finanzielle Gründe 
als wichtigsten Hinderungsgrund an (Samtleben et al. 
2019). Eine Anhebung der Lohnersatzrate von derzeit 
65 % für Elternteile mit niedrigen Erwerbseinkommen 
könnte demnach vermutlich die Elternzeit von Vätern 
erhöhen.

Mitten in diese Diskussion um notwendige Re-
formen des Elterngeldes kam Anfang des Sommers 
die Nachricht der Einschränkung des Berechtigten-
kreises. Die öffentliche Debatte, die auf die Nachricht 
der Senkung der Einkommensgrenze beim Eltern- 
geld folgte, war stark geprägt von der Frage nach der  
Gerechtigkeit der geplanten Streichung des Elterngel-
des für Paare mit zu versteuerndem Einkommen von  
150 000 Euro.

Aus sozialpolitischer Sicht lässt sich festhalten, 
dass die Paare, für die diese Einschränkung in Zukunft 
gelten soll, nicht finanziell bedürftig sind. Paare mit zu 
versteuerndem Einkommen in Höhe von 150 000 Euro 
oder mehr gehören zu den obersten 3-5 % der Ein-
kommensverteilung. Aus gleichstellungspolitischen 
Gesichtspunkten ist die Einschränkung hingegen pro-
blematisch: Das Elterngeld war von Anfang an nicht 
als Sozialleistung konzipiert. Es ist eine Lohnersatz-
leistung, die dazu dienen soll, die ökonomische Ei-
genständigkeit beider Elternteile auch während der 
Elternzeit zu befördern. Ein weiteres erklärtes Ziel des 
Elterngeldes war die gleichmäßigere Aufteilung der 
Kinderbetreuung zwischen Müttern und Vätern. Man 
kann zwar vermuten, dass in der betroffenen Einkom-
mensgruppe für viele Anspruchsberechtigte Elterngeld 
in Höhe von 1 800 Euro pro Monat nur einen geringen 

Das Elterngeld wurde im Jahr 2007 eingeführt und 
hat das frühere Erziehungsgeld abgelöst. Das Eltern-
geld ist eine Lohnersatzleistung, wobei die Ersatzrate 
vom monatlichen Nettoerwerbseinkommen vor der 
Geburt des Kindes abhängt. Elternteile mit höheren 
Erwerbseinkommen (ab 1 240 Euro netto pro Monat) 
erhalten 65 %, für Eltern mit niedrigeren Erwerbsein-
kommen steigt die Lohnersatzrate auf bis zu 100 % 
an. Das monatliche Elterngeld beträgt mindestens  
300 Euro und maximal 1 800 Euro. Den Mindestbetrag 
erhalten auch jene Elternteile, die vor der Geburt des 
Kindes kein Erwerbseinkommen hatten. 

Die Bezugsdauer des Elterngeldes (seit 2015 »Ba-
siselterngeld« genannt) beträgt maximal 14 Monate, 
wobei zwei Monate davon jedem Elternteil individuell 
zustehen, d. h. sie sind nicht vom einen Elternteil auf 
den anderen übertragbar (»Partnermonate«; Ausnah-
men gibt es für Alleinerziehende). Abgesehen davon 
können die 14 Monate individuell zwischen den El-
ternteilen aufgeteilt werden.

Im Jahr 2015 wurden das »Elterngeld Plus« und 
die »Partnerschaftsbonusmonate« eingeführt. Bei-
des zielte darauf ab, stärkere Anreize für eine Teil-
zeiterwerbstätigkeit während des Elterngeldbezugs 
zu setzen: Elterngeld Plus-Monate sind halbe Basis-
elterngeldmonate, die aber doppelt so lange bezo-
gen werden können, wenn sie mit einer Teilzeiter-
werbstätigkeit kombiniert werden. Die Bezugsdauer,  
die sich im Fall von Elterngeld Plus also maximal 
auf 28 Monate verlängert, kann noch weiter erhöht  
werden, wenn zusätzlich zum Elterngeld Plus auch der 
Partnerschaftsbonus in Anspruch genommen wird. 
Dieser Bonus besteht aus vier zusätzlichen Elterngeld 
Plus-Monaten pro Elternteil, sofern beide Elternteile 
in dieser Zeit in Teilzeit arbeiten (mindestens 25 und 
maximal 30 Stunden pro Woche). Die soll einen Anreiz 
zur partnerschaftlichen Aufteilung von Erwerbs- und 
Sorgearbeit zwischen beiden Elternteilen schaffen.

WAS IST DAS ELTERNGELD?

ZUM INHALT
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Teil ihres Nettolohns ersetzt und daher in vielen Fäl-
len keine große Rolle bei der Entscheidung zu Dauer 
und Aufteilung der Elternzeit spielt. Allerdings kann 
es Konstellationen geben, in denen ökonomische Ab-
hängigkeiten entstehen, die das Elterngeld eigent-
lich abbauen wollte. Dies kann beispielsweise der 
Fall sein, wenn der Vater des Kindes ein sehr hohes, 
die Mutter aber nur ein mittleres Erwerbseinkommen 
hat. Auch wenn die Senkung der Einkommensober-
grenze also aus sozialpolitischer Sicht gerechtfertigt 
scheint, aus gleichstellungspolitischer Sicht konterka-
riert diese Sparmaßnahme eines der erklärten Ziele 
des Elterngeldes.

MEHR GLEICHSTELLUNGSPOLITISCHE ELEMENTE 
BEIM ELTERNGELD WÄREN WÜNSCHENSWERT

Aus gleichstellungspolitischer Sicht allerdings noch 
viel problematischer ist, dass im Zuge der Debatte 
über die Einsparungen beim Elterngeld die Diskussion 
über andere notwendige Reformen untergegangen 
ist. Die Aufteilung der Elternzeit zwischen Frauen und 
Männern ist in Deutschland nach wie vor sehr ungleich 
(Schäper et al. 2023). Diese Ungleichheit in der Auftei-
lung von Sorge- und Erwerbsarbeit allgemein ist ein 
wesentlicher Grund für viele geschlechtsspezifische 
Unterschiede am Arbeitsmarkt, wie zum Beispiel die 
geschlechtsspezifische Lohnlücke (Gender Pay Gap). 
Eine gleichmäßigere Aufteilung der Elternzeit wäre 
ein Schritt, um diese Ungleichheiten abzubauen. Eine 
Möglichkeit, eine längere Inanspruchnahme der Eltern-
zeit von Vätern zu befördern, wurde vom Sachverstän-
digenrat des Neunten Familienberichts vorgeschlagen. 
Die Lohnersatzleistung könnte zum Beispiel für die 
ersten sieben Monate auf 80 % erhöht werden. Gleich-
zeitig, so der Vorschlag, könnten die Partnermonate 
von zwei auf drei Monate ausgeweitet werden. Das 
bedeutet, drei der sieben Monate sind jeweils individu-
ell an einen Elternteil gebunden und können nicht auf 
den anderen Elternteil übertragen werden. Nach dem 
Zeitraum von sieben Monaten sinkt die Lohnersatzrate 
des Elterngeldes auf 50 % (für maximal vier Monate). 
Diese Dynamisierung der Lohnersatzrate würde dazu 
führen, dass das gemeinsame Elterngeld am höchs-
ten ist, wenn beide Elternteile jeweils sieben Monate 
Elternzeit nehmen, denn die Lohnersatzrate liegt in 
diesem Fall durchschnittlich bei 80 % für beide Eltern-
teile. Aber selbst bei einer asymmetrischen Aufteilung 
von z. B. elf Monaten (Frau) und drei Monaten (Mann) 
läge die Lohnersatzleistung mit 69 % (Frau) und 80 % 
(Mann) höher als heute (BMFSFJ 2021). Durch die Er-
höhung der Partnermonate von zwei auf drei Monate 
sowie durch die dynamischen Lohnersatzraten stärkt 

dieser Ansatz spürbar die finanziellen Anreize zu einer 
gleichmäßigeren Aufteilung der Elternzeit (Wrohlich 
und Zucco 2022).

Neben diesen Veränderungen zum Ausbau der 
Partnermonate wäre es zudem sinnvoll – auch in 
Anbetracht der aktuellen Inflationsentwicklung – 
die Mindest- und Höchstbeträge anzupassen. Der 
Neunte Familienbericht der Bundesregierung schlug 
dabei schon vor zwei Jahren einen Mindestbetrag  
von 360 Euro bzw. einen Höchstbetrag 2 016 Euro vor  
(BMFSFJ 2021). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Dis-
kussion um das Elterngeld im Sommer 2023 kreiste 
vor allem um die Frage, ob es gerecht ist, das Eltern-
geld für sehr einkommensstarke Elternpaare zu strei-
chen. Diese Frage wird aus verteilungs- und gleich-
stellungspolitischen Blickwinkeln unterschiedlich be-
wertet. Aufgrund der Fokussierung auf diese Frage 
ist jedoch die Diskussion um andere Reformen beim 
Elterngeld untergegangen. Mehr als 15 Jahre nach 
seiner Einführung müsste das Elterngeld an anderen 
Stellen dringend nachgeschärft werden, um die da-
mals erklärten Ziele – unter anderem die ökonomische 
Eigenständigkeit beider Elternteile und eine gleich-
mäßigere Aufteilung der Kinderbetreuung zwischen 
Müttern und Vätern – heute stärker zu befördern. 

REFERENZEN 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
(Hrsg.) (2021), Neunter Familienbericht. Eltern sein in Deutschland. Berlin.

Brehm, U., M. Huebener und S. Schmitz (2022), »15 Jahre Elterngeld: 
Erfolge, aber noch Handlungsbedarf. Ein Blick auf partnerschaftliche 
Arbeitsteilung und Karrieren«, Bevölkerungsforschung aktuell 6, 3-7.

Bujard, M. (2013), »Die fünf Ziele des Elterngeldes im Spannungsfeld von 
Politik, Medien und Wissenschaft«, Zeitschrift für Familienforschung 25/2, 
132-153. (fehlt im Artikel)

Frodermann, C., K. Wrohlich und A. Zucco (2023), »Parental Leave Policy 
and Long-run Earnings of Mothers«, Labour Economics 80, abrufbar  
unter: https://doi.org/10.1016/j.labeco.2022.102296.

Geyer, J., P. Haan und K. Wrohlich (2015), »The effects of family policy 
on mothers’ labor supply: Combining evidence from a structural model 
and a natural experiment«, Labour Economics 36, 84-98.

Kluve, J. und S. Schmitz (2018), »Back to Work: Parental Benefits and 
Mothers’ Labor Market Outcomes in the Medium Run«, ILR Review 71(1), 
143-173.

Raute, A. (2019), »Can Financial Incentives Reduce the Baby Gap?  
Evidence from a Reform in Maternity Leave Benefits«, Journal of Public  
Economics 169, 203-222.

Samtleben, C., C. Schäper und K. Wrohlich (2019), »Elterngeld und 
Elterngeld Plus: Nutzung durch Väter gestiegen, Aufteilung zwischen 
Müttern und Vätern aber noch sehr ungleich«, DIW Wochenbericht 35, 
607-613.

Schäper, C., A. Schrenker und K. Wrohlich (2023), »Gender Pay Gap  
und Gender Care Gap steigen bis zur Mitte des Lebens stark an«,  
DIW Wochenbericht 9, 99-105.

Wrohlich, K. und A. Zucco, (2023), »15 Jahre Elterngeld: Auswirkungen 
und Reformoptionen«, Hans Böckler Stiftung: Working Paper  
Forschungsförderung Nr. 281.

ZUM INHALT

https://doi.org/10.1016/j.labeco.2022.102296


12 ifo Schnelldienst 9 / 2023 76. Jahrgang 13. September 2023

ZUR DISKUSSION GESTELLT

Thomas Krüger

Umverteilung von unten nach oben – Anmerkungen zur  
Debatte um Elterngeld und Kindergrundsicherung

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde in 
der breiten Öffentlichkeit teils emotional über Fragen 
diskutiert, die sich um die finanzielle Situation von 
Familien und damit einhergehend um das chancenge-
rechte Aufwachsen von Kindern in Deutschland dreh-
ten. Grund hierfür war der von Bundesfinanzminister 
Christian Lindner (FDP) auf den Weg gebrachte Spar-
haushalt für das Jahr 2024, der seitens des Ministeri-
ums so konzipiert wurde, dass er die grundgesetzlich 
verankerte Schuldenbremse wieder einhält. 

Zum einen ging es bei der Diskussion um mögliche 
Kürzungen des Elterngeldes: Tritt die geplante Neure-
gelung in Kraft, soll die Einkommensgrenze zukünf-
tig für Paare und Alleinerziehende bei 150 000 Euro 
zu versteuerndem Einkommen liegen. Wird diese 
Grenze überschritten, können Eltern kein Elterngeld 
bekommen (BMFSFJ 2023). Zum anderen ging es – 
bezeichnenderweise etwas weniger medienwirksam 
– um das Projekt der Kindergrundsicherung. Das Bun-
desfamilienministerium hatte hierfür ab dem Haus-
haltsjahr 2025 ursprünglich 12 Mrd. Euro veranschlagt, 
die in die mittelfristige Finanzplanung des Bundes 
aufgenommen werden sollten. Diese Summe ist nun 
obsolet, selbst wenn, wie von Bundesfamilienminis-
terin Paus in verschiedenen Medien angekündigt, bis 
zu 636 Euro für die ältesten Kinder gezahlt werden 
sollen. Hier muss aber das Gesetzgebungsverfahren 
abgewartet werden.

Den Diskussionen um die Höhe und das Bezugs-
recht der beiden Leistungen ist gemein, dass sie fun-
damentale Fragen der Umverteilung und der sozialen 
Gerechtigkeit innerhalb deutscher Familien- und Fi-
nanzpolitik berühren. Die Haushaltskürzungen beim 
Elterngeld und der Kindergrundsicherung unterschei-
den sich jedoch dahingehend, dass sie unterschiedli-
che Bevölkerungsschichten betreffen, die nicht über 
die gleichen finanziellen Mittel verfügen. In beiden 
Fällen bleiben Familien, die in prekären Lebens- und 
Arbeitsverhältnissen leben, die Leidtragenden.

KÜRZUNGEN BEIM ELTERNGELD

Die geplanten Kürzungen des 
Elterngeldes zielen maßgeb-
lich auf privilegierte Bevöl-

kerungsschichten ab. Von ei-
nem Standpunkt der sozialen 
Gerechtigkeit aus betrachtet, ist 
es daher legitim, Familien mit 
einem hohen Einkommen we-
niger Elterngeld zu geben, da-
mit Familien mit einem gerin-

geren Einkommen geholfen werden kann. Die Au-
torin und Journalistin Teresa Bücker konstatiert in 
diesem Zusammenhang treffend: »Darüber, dass 
ein Paar, das brutto gemeinsam etwa 180 000 Euro 
verdient (aus denen sich in etwa ein zu versteuern-
des Einkommen von 150 000 Euro ergibt), das erste 
Babyjahr auch ohne Elterngeld stemmen kann, muss  
man nicht diskutieren, denn diese Paare haben 
mehr Geld als 95 % der Familien in Deutschland.«  
(Bücker 2023). Auch die Befürchtung, dass hier die 
Gleichstellungspolitik für Akademiker*innen verletzt 
wird, greift zu kurz, da die meisten von ihnen die Ein-
kommensgrenze von über 150 000 Euro nicht errei-
chen, um flächendeckend von der Neuregelung be-
troffen zu sein (Hödl 2023).

Das Elterngeld müsste jedoch weitergehend 
reformiert werden, damit es überhaupt in ausrei-
chendem Maße den Familien zugeführt wird, die 
es dringend brauchen. Im Angesicht multipler Kri-
sen und einer steigenden Inflationsrate wäre es vor 
diesem Hintergrund notwendig, den Mindestsatz 
des Elterngeldes anzuheben. Eltern, die vor der Ge-
burt ihres Kindes erwerbslos oder in prekären Ar-
beitsverhältnissen beschäftigt waren, bekommen 
seit der Einführung des Elterngeldes im Jahr 2007 
gerade einmal 300 Euro. Die Kaufkraft dieses Be-
trages ist jedoch seitdem um ein Viertel gesunken 
(Bücker 2023), so dass sich die Frage stellt, wie sich 
einkommensschwache und von Armut betroffene 
Familien überhaupt die Elternzeit leisten können 
sollen. Das Elterngeld wurde schließlich von Beginn 
an dafür kritisiert, dass hier eine Umverteilung von 
unten nach oben stattfindet, die vor allem privi-
legierten Bevölkerungsschichten zugutekommt. 
Durch die Abschaffung des Erziehungsgeldes und 
der Einführung des Elterngeldes wurden die Leis-
tungen für von Armut betroffene Familien in hohem 
Maße reduziert. So bekamen diese vormals 300 Euro  
für zwei Jahre, wohingegen das Elterngeld nur für 
ein Jahr ausgezahlt wird. Viele Familien mit einem 
Einkommen unter 30 000 Euro netto erhielten mit der 
Einführung nun weniger Elterngeld, als ihnen bisher 
für zwei Jahre Erziehungsgeld zugestanden hätte 
(Winkelmann 2023).

ELTERNGELD – GLEICHE HÖHE FÜR ALLE?

Wie aber könnte ein gerechtes Elterngeld aussehen? 
Das Gunda-Werner-Institut der Heinrich Böll Stiftung 
unterbreitet hierfür konkrete Vorschläge, über die 
es nachzudenken lohnt. Folgt man den Autor*innen, 
sollte das Elterngeld nicht länger auf Grundlage des 

ist Präsident des Deutschen 
Kinderhilfswerkes.
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Individualeinkommens als Lohnersatzleistung kon-
zipiert werden, sondern für alle gleich hoch ausfal-
len und sich als voller Lohnausgleich am Median des  
Nettoäquivalenzeinkommens von Vollzeitbeschäf-
tigten orientieren. Für eine ausreichende Finanzie-
rung und mehr Geschlechtergerechtigkeit sollte das  
Ehegattensplitting reformiert werden. Zudem sollte 
sich der Bezug des Elterngeldes gleichwertig zwi-
schen den Eltern verteilen, so dass in Zwei-Eltern-Fa-
milien jedem Elternteil neun Basismonate pro Kind 
zustehen. Auch die Bezugsdauer von Elterngeld in 
Teilzeit sollte ausgeweitet werden (Yashodhara und 
Wolf 2023).

Wie bei der Diskussion um das Elterngeld deutlich 
wird, werden im Falle des Elterngeldes vor allem ein-
kommensschwache Bevölkerungsschichten seit des-
sen Einführung benachteiligt. Ähnliches kann für die 
geplante Kindergrundsicherung konstatiert werden. 
Wie eine aktuelle Studie der Bertelsmann Stiftung 
verdeutlicht, gelten 2,88 Mio. Kinder unter 18 Jahren 
in Deutschland als armutsgefährdet (Stand: 2021). Das 
bedeutet, dass mehr als jedes fünfte Kind von Armut 
bedroht ist. Betroffen sind hiervon vor allem Kinder 
in alleinerziehenden Familien sowie in Mehr-Kind-Fa-
milien (Funcke und Menne 2023).

KINDERARMUT IST FAMILIENARMUT

Wird von Kinderarmut gesprochen, ist vor allem die 
Armut des Haushalts gemeint, in dem die Kinder auf-
wachsen. Aus dieser Perspektive heraus betrachtet, 
ist Kinderarmut ein Problem, das den gesamten Fami-
lienzusammenhang betrifft. Was Kinderarmut jedoch 
in hohem Maße von Erwachsenenarmut unterschei-
det, ist der Umstand, dass Kinder zwar ein eigenes 
Empfinden des materiellen Mangels besitzen, in dem 
sie aufwachsen, dabei aber über keine Möglichkeiten 
verfügen, ihre Situation zu beeinflussen. Zudem wirkt 
sich die materielle Armut in besonderem Maße auf 
ihre Entwicklung und ihre Teilhabechancen aus. Die 
traumatischen Folgen früher sozialer Benachteiligung 
können die gesamte Lebensperspektive eines Men-
schen beeinflussen: Betroffene erleben Ohnmacht, 
Scham und Stigmatisierungen, die tiefe Spuren hin-
terlassen. Für zwei Drittel der Betroffenen wird Armut 
auch später zu einem Dauerzustand, wie die genannte 
Studie der Bertelsmann Stiftung verdeutlicht (Funcke 
und Menne, S. 2 ff.).

Von Armut betroffenen Kindern wird bereits in 
jungen Jahren aufgezeigt, dass es Grenzen für das 
gibt, was sie in der Zukunft zu erreichen hoffen. 
Die Auswirkungen von Armut sind gravierend. Ne-
ben einer schlechten materiellen Grundversorgung 
leiden diese Kinder statistisch gesehen unter einer 
schlechteren psychischen Gesundheit. Häufig kön-
nen sie an bereichernden Erfahrungen und Aktivitäten 
nicht teilnehmen. Ihr Aufwachsen ist in hohem Maße  
davon geprägt, den Normen der Mittelschicht in Er-
ziehungs- und Bildungseinrichtungen sowie später 

im Beruf nicht gerecht zu werden (Deutsches Kinder-
hilfswerk 2023).

KINDERARMUT IST EIN  
GESELLSCHAFTLICHER SKANDAL

Führt man sich diese dramatischen Folgen vor Augen, 
ist Kinderarmut ein gesellschaftlicher Skandal, der mit 
allen zur Verfügung stehenden Mitteln bekämpft wer-
den muss. Wie der Kinderreport 2023 des Deutschen 
Kinderhilfswerkes deutlich macht, sieht eine Mehrheit 
der Menschen in Deutschland Staat und Gesellschaft 
in der Pflicht, etwas gegen Kinderarmut zu unterneh-
men. Folgt man den Umfragen weiter, wird die mate-
rielle Absicherung von Kindern dabei am wichtigsten 
eingeschätzt. Da Kinderarmut aber vor allem Fami-
lienarmut ist, braucht es hierfür Arbeitsplätze, die 
den Lebensunterhalt der Familien in ausreichendem 
Maße gewährleisten können (Deutsches Kinderhilfs-
werk 2023, S. 6 ff.). Eine Erhöhung des Mindestlohns 
um gerade einmal 82 Cent, die aktuell in zwei Schrit-
ten vorgesehen ist, kann diesen Bedarf nicht abde-
cken. Was es braucht, ist ein nationaler Aktionsplan 
gegen Armut, der neben materiellen Aspekten auch 
mehr Armutssensibilität in gesellschaftlichen Insti-
tutionen fördert. Ein wirksames Instrument könnte 
der von Bundesfamilienministerin Paus konzipierte 
Nationale Aktionsplan »Neue Chancen für Kinder 
in Deutschland« sein. Klar ist auch, dass eine wirk-
same Kindergrundsicherung, die das in den UN-Kin-
derrechtskonventionen verankerte Recht auf soziale 
Sicherheit garantiert, mehr Geld kosten wird, als in 
Anbetracht der Kürzungen vorgesehen ist. Nicht aus 
den Augen verloren werden sollte dabei, dass dieses 
Geld in den Budgets von Bund, Ländern und Kom-
munen vorhanden ist, bisher aber nicht zielgerichtet 
gegen Kinderarmut eingesetzt wird.

Bemerkenswert an den Ergebnissen des Kinderre-
ports 2023 (S. 33) ist die Bereitschaft der Bevölkerung, 
für die Bekämpfung der Kinderarmut mehr Steuern 
zu zahlen. Die Behauptung des Finanzministeriums, 
dass nicht genug Mittel für zusätzliche Ausgaben zur 
Bekämpfung von Kinderarmut zu Verfügung stehen, 
entbehrt insofern jeglicher Grundlage, als dass die 
Einnahmen gesteigert werden könnten, wenn der po-
litische Wille dazu vorhanden wäre. Berücksichtigung 
sollte dabei die eklatante Ungleichverteilung von Ein-
kommen und Vermögen in Deutschland finden. So 
belegt der sechste Armuts- und Reichtumsbericht der 
Bundesregierung, dass die reichere Hälfte der Bevöl-
kerung über 99,5 % der Vermögen verfügt (Bundesre-
gierung 2023, S. 44). Naheliegend wäre es demnach, 
notwendige Finanzmittel dort einzufordern, wo sie 
vielfach vorhanden sind. Damit würde nicht nur ein 
Beitrag zur Bekämpfung der Kinderarmut, sondern 
auch zum Schließen der Schere zwischen Arm und 
Reich geleistet. Dass dieser Weg gangbar ist, zeigen 
auch Äußerungen Vermögender, die bereit sind, ihren 
Beitrag für eine gerechtere Gesellschaft zu leisten. 

UM INHALTZ
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Sowohl im Falle der Kindergrundsicherung als auch 
im Falle eines Elterngeldes, das sich an einkommens-
schwache Familien richtet, wäre eine Umverteilung 
von oben nach unten ein gangbarer Weg, der einer 
verantwortungsvollen Familienpolitik gerecht wer-
den würde.
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Martin Werding

Familienpolitik: Aktuelle Umbaumaßnahmen  
und weitere Baustellen

Die deutsche Familienpolitik krankt weiterhin an der 
Vielzahl ihrer Instrumente und an der Vielzahl von 
Zielen, die damit erreicht werden sollen. Die zahlrei-
chen Instrumente machen es allen leicht, die nach-
weisen wollen, dass viel für Familien getan wird. Die 
verschiedenen Ziele erleichtern es denen, die zeigen 
möchten, wie wenig erreicht wird. Dementsprechend 
weist die Familienpolitik zahlreiche Baustellen auf, 
von denen in den vergangenen Monaten mehrere in 
die öffentliche Diskussion geraten sind. Dabei zeigten 
sich sehr konträre Einschätzungen, teilweise selbst 
darüber, welche Fakten relevant sind und welche 
Zusammenhänge als gesichert gelten können. Über 
andere Baustellen wird dagegen kaum gesprochen, 
obwohl dies als angebracht erschiene.

ZIELE DER FAMILIENPOLITIK

Das Ziel, Kinderarmut zu be-
kämpfen, ist aktuell in aller 
Munde, zumindest in Form 
der Frage, wie viele finan-
zielle Mittel dafür eigentlich 

erforderlich sind und ob diese 
den Eltern besser pauschal oder 
zweckgebunden, auf Basis kom-
plexer Antragsverfahren, ausge-
zahlt werden sollten. Daneben 
sollen familienpolitische Maß-
nahmen aber auch die Belas-
tungen aller Eltern durch den 
Lebensunterhalt ihrer Kinder 
angemessen berücksichtigen – 

so dass z. B. durch passend bemessene Kinderfreibe-
träge bei der Einkommensbesteuerung keine Nachteile 
gegenüber Kinderlosen entstehen, die bei gleichem 
Bruttoeinkommen mehr Mittel zur freien Verfügung 
haben.

Um daneben auch der zeitlichen Beanspruchung 
der Eltern durch die Betreuung ihrer Kinder zu begeg-
nen, wurde in den vergangenen zwanzig Jahren die 
Kindertagesbetreuung stark ausgebaut. Dabei geht 
es vor allem um die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf, zusätzlich aber auch um Bildungschancen und 
Bildung für die Kinder. Die gleichfalls mit Blick auf 
Vereinbarkeit vollzogene Umstellung vom Erziehungs- 
zum Elterngeld verfolgt mit den »Vätermonaten« dar-
über hinaus auch noch gleichstellungspolitische Ziele.

Immer weniger klar ist dagegen angesichts in 
vielerlei Hinsicht heterogener werdender Lebensent-
würfe, welche Rolle ehebezogene Regelungen wie das 
Ehegattensplitting oder die Witwenrente für familien-
politische Zwecke spielen. Als offen erscheint schließ-
lich die Frage, ob die Leistungen von Familien für die 
zukünftige Finanzierung der Renten-, Kranken- und 
Pflegeversicherung innerhalb oder außerhalb dieser 
Systeme eigentlich ausreichend honoriert werden.

Dieser Überblick über Ziele, die für familienpoliti-
sche Maßnahmen potenziell relevant sind, erhebt we-
der Anspruch auf Systematik noch auf Vollständigkeit 
(für Überlegungen dazu vgl. Wissenschaftlicher Beirat 
2001, Kap. 7; Böhmer et al. 2014, S. 12f.). Er berührt 
aber zum einen Ziele und Instrumente der Familienpo-
litik, über die in den vergangenen Monaten diskutiert 
wurde, zum anderen einige Aspekte, über die mehr 
geredet werden sollte, als dies zuletzt der Fall war.
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KINDERGRUNDSICHERUNG:  
HOHER SOCKEL- ODER ZUSATZBETRAG?

Im politischen Streit um die Kindergrundsicherung 
wies Bundesfinanzminister Lindner mehrfach darauf 
hin, dass in jüngerer Zeit das Kindergeld, der Kinder-
zuschlag und auch das stark nach der Kinderzahl ge-
staffelte Wohngeld erhöht worden seien, um Kinder-
armut zu bekämpfen. Daher brauche man nicht noch 
eine neue, milliardenschwere Kindergrundsicherung 
daraufzusetzen.

Zu bedenken ist dabei, dass keines der genann-
ten Instrumente Kinder erreicht, die in Familien am 
untersten Rand der Einkommensverteilung aufwach-
sen. Das Kindergeld wird bei ihnen vollständig mit 
den Leistungen der Grundsicherung verrechnet, die 
seit diesem Jahr auch als Bürgergeld bezeichnet wird. 
Anspruch auf Kinderzuschlag und Wohngeld haben nur 
diejenigen Familien, deren Einkommen zumindest den 
Bedarf der erwachsenen Haushaltsmitglieder deckt.

Vor diesem Hintergrund erscheint es als sinnvoll, 
die finanziellen Leistungen für Kinder in einkommens-
schwachen Familien zu bündeln, also Kindergeld, Bür-
gergeld für Kinder, den damit verbundenen Betrag 
zur Deckung ihrer Wohnkosten, Kinderzuschlag und 
auch die separat gewährten Leistungen für Bildung 
und Teilhabe zusammenzufassen. Schon dies erfor-
dert mehr Mittel, weil durch eine automatischere 
Gewährung der zusammengefassten Leistung viele 
Familien erreicht werden sollen, die bisher durch die 
erforderlichen Anträge auf den Kinderzuschlag und 
die Bildungs- und Teilhabeleistungen abgeschreckt 
wurden und darauf verzichteten. Darüber hinaus die 
Leistungen für Kinder in den einkommensschwächsten 
Familien etwas anzuheben, macht die Reform noch 
etwas teurer, gehört als gezielter Schritt zur Bekämp-
fung von Kinderarmut aber dazu.

Die Einführung einer neuen Kindergrundsicherung 
allein verbürgt jedoch noch nicht, dass dieses Ziel 
erreicht wird. Diese besteht nämlich aus zwei Kompo-
nenten, mit denen sie sich sehr verschieden akzentu-
ieren lässt: Die eine Komponente ist ein einheitlicher 
Sockel- oder Garantiebetrag für jedes Kind, der das 
bisherige Kindergeld ersetzt, die zweite ein Zusatzbe-
trag, dessen Höhe mit steigendem Einkommen der El-
tern sukzessive auf null reduziert wird (BMFSFJ 2023). 
Viele Befürworter einer Kindergrundsicherung treten 
für einen hohen Sockelbetrag ein – möglichst so hoch, 
dass er den Entlastungswirkungen der einkommen-
steuerlichen Kinderfreibeträge beim Spitzensteuersatz 
entspricht. Dafür müsste er 2023 rund 350 Euro im 
Monat betragen. Die Anfang des Jahres vorgenom-
mene Erhöhung des Kindergelds auf 250 Euro ist ein 
Schritt in diese Richtung. Höhere Leistungen für alle 
Kinder sind fiskalisch jedoch so aufwändig, dass es 
eng wird für höhere Leistungen an Kinder in einkom-
mensschwachen Familien (Werding und Pehle 2019).

Dass für die Kindergrundsicherung ab 2025 – nach 
Anhebung des Kindergelds und anderer familienpoliti-

scher Leistungen – nur ein recht geringer zusätzlicher 
Betrag zur Verfügung steht, ist daher nachvollziehbar, 
aber bedauerlich. Die dafür vorgesehenen 2,4 Mrd. 
Euro (Süddeutsche Zeitung vom 29. August 2023) 
reichen kaum aus, eine vermehrte Inanspruchnahme 
bereits bestehender Teilleistungen zu decken. Mehr 
Mittel für Kinder am untersten Rand der Einkom-
mensverteilung lassen sich damit nicht finanzieren. 
Mit Blick auf das Ziel, Kinderarmut wirksam zu be-
kämpfen, bleibt zu hoffen, dass dies nur ein Einstieg 
in Zeiten knapper Kassen ist. In den kommenden Jah-
ren sollte ein weiterer Ausbau folgen, bei dem einem 
höheren Zusatzbetrag für armutsgefährdete Kinder 
mehr Bedeutung gegeben wird als einem höheren 
Sockelbetrag für alle.

STEUERPROGRESSION UND  
KINDERFREIBETRÄGE

Das Streben nach einem möglichst hohen Sockelbe-
trag der Kindergrundsicherung knüpft an alte Debat-
ten an, in denen schon für das Kindergeld gefordert 
wurde, dass es den maximalen Entlastungswirkungen 
der einkommensteuerlichen Kinderfreibeträge ent-
sprechen sollte. Damit würde verhindert, dass die Ef-
fekte der Freibeträge das Kindergeld ab einem gewis-
sen Einkommen der Eltern übersteigen, so dass diese 
Eltern vom Staat für ihre Kinder »mehr bekommen« 
als Bezieher mittlerer Einkommen. Diese Sicht beruht 
jedoch auf einem grundlegenden Missverständnis, das 
bei einer Vermischung der Funktionen von staatlichen 
Transfers und einkommensteuerlichen Freibeträgen 
beginnt.

Mit den Kinderfreibeträgen soll eine einfache 
Anforderung erfüllt werden, die das Bundesverfas-
sungsgericht 1990 formuliert hat, nämlich dass die 
Einkommensteuer das Existenzminimum eines Steu-
erpflichtigen nicht belasten darf. Dieser Grundsatz, 
aus dem sich die Gewährung des Grundfreibetrags 
bei der Einkommensteuer ableiten lässt, gilt auch 
für das Existenzminimum der Kinder, die wirtschaft-
lich vom Steuerpflichtigen abhängig sind. Der daraus 
resultierende, für alle Kinder einheitliche Freibetrag 
entspricht dem zivilrechtlichen Mindestunterhalt, den 
alle Eltern ihren Kindern schulden. Die Wirkungen des 
Freibetrags sind dagegen nicht mehr einheitlich, son-
dern hängen von der Höhe des Einkommens und der 
darauf fälligen Steuern ab.

Der Grund, warum die Entlastungswirkungen der 
Kinderfreibeträge jenseits des Grundfreibetrages mit 
dem zu versteuernden Einkommen zunehmen, ist die 
direkte Steuerprogression mit steigenden Grenzsteu-
ersätzen. Sie bewirkt, dass sich die Steuer mit dem 
Einkommen überproportional erhöht. Die Progression 
ist jedoch keine Einbahnstraße. Wer sie befürwortet, 
muss auch akzeptieren, dass gleich hohe Freibeträge 
die Steuerschuld bei hohen Einkommen stärker ver-
ringern als bei mittleren oder geringen Einkommen 
(Lüdeke und Werding 1996).

ZUM INHALT
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LEISTUNGEN VON FAMILIEN FÜR DIE 
SOZIALVERSICHERUNGEN

Bei Familien ohne eigenes Einkommen muss der Staat 
das Existenzminimum von Kindern decken, bei Fa-
milien mit eigenem Einkommen muss er es von der 
Steuer freistellen – auch wenn das Einkommen hoch 
ausfällt. Was folgt daraus für Familien mit mittleren 
Einkommen? Das heutige, auf den ersten Blick einheit-
liche Kindergeld und der geplante Sockelbetrag der 
Kindergrundsicherung gewähren diesen Familien ei-
nen »Förderanteil«, der mit dem Einkommen zunächst 
ansteigt und dann wieder auf null zurückgeht.1 Die 
zuvor erwähnte Forderung, Kindergeld bzw. Sockel-
betrag nicht zu hoch anzusetzen, läuft darauf hinaus, 
diesen Förderanteil zu begrenzen.

Familien mit mittleren Einkommen zu fördern – 
in Abwägung mit anderen öffentlichen Aufgaben und 
Ausgaben –, ist möglich, nach den bisherigen Überle-
gungen aber nicht zwingend. Es gibt jedoch andere 
Gründe, aus denen auch die große Zahl von Familien 
mit mittleren Einkommen Anspruch auf finanzielle 
(Gegen)Leistungen haben sollte, mit denen Leistungen 
honoriert werden, die sie durch die Erziehung und ihre 
Beiträge zur Bildung der Kinder für die zukünftige Fi-
nanzierung der Sozialversicherungen erbringen.2 Ein 
Ausgleich für diese Leistungen findet in den Sozial-
versicherungen selbst bisher nur sehr begrenzt statt. 
Die Aussichten, dass sich dies ändert, sind deutlich 
gesunken, seit das Bundesverfassungsgericht bei ei-
nem Beschluss über einschlägige Fälle im April 2022 
auf spektakuläre Weise gepasst hat.

In Urteilen aus den Jahren 1996 (»Mütterrentenur-
teil«) und 2001 (»Pflegeurteil«) hatte das Gericht einen 
Ausbau der Kindererziehungszeiten im Rentenrecht 
sowie verringerte Beiträge für Eltern in der Pflege-
versicherung angemahnt. Eltern, so das Bundesver-
fassungsgericht damals, leisteten neben finanziellen 
Beiträgen zu den Sozialversicherungen, die dort im 
Umlageverfahren zur Deckung der laufenden Leistun-
gen sofort wieder ausgegeben werden, auch einen 
»generativen Beitrag«, der die Finanzierung zukünfti-
ger Leistungen durch ihre Kinder gewährleistet. Dies 
müsse bei der Ausgestaltung der Leistungen oder Bei-
träge der Sozialversicherungen berücksichtigt werden.

Unklar blieb dabei das genaue Verhältnis finan-
zieller und generativer Beiträge, z. B. für die relative 
Bedeutung von herkömmlichen beitragsbezogenen 
Ansprüchen und Ansprüchen aus Erziehungszeiten bei 
der Bemessung gesetzlicher Renten. Beim anschlie-

1 Berechnen lässt sich dieser Förderanteil als Kindergeld minus 
Beitrag des Kindergelds zur Deckung des Existenzminimums von 
Kindern in Familien mit sehr niedrigen Einkommen bzw. Kindergeld 
minus Entlastungswirkung des Kinderfreibetrags bei Familien mit 
Einkommen oberhalb der Grundfreibeträge der Eltern (Ott et al. 
2012, S. 132–136).
2 Diese Leistungen sind greif- und messbarer als die allgemeine 
Bedeutung von Kindern für die zukünftige Entwicklung von Wirt-
schaft und Gesellschaft, die konzeptionell im Kern auch nicht auf 
Leistungen für Dritte (»fiskalische Externalitäten«) basiert, sondern 
auf zukünftigen Leistungen der Kinder, für die sie bezahlt werden 
(Werding 2014, insbes. S. 27f.).

ßenden Ausbau der Erziehungszeiten wurden einfach 
zusätzliche Rentenansprüche für Eltern, v.a. für Müt-
ter, geschaffen, die im Wesentlichen von den jewei-
ligen Kindern finanziert werden müssen und deren 
Belastungen im Zuge des aktuellen, demografischen 
Alterungsprozesses noch erhöhen. Der anzustrebende 
Ausgleich zwischen kinderlosen und kinderarmen Ver-
sicherten auf der einen Seite und Versicherten mit 
durchschnittlicher und höherer Kinderzahl findet so-
mit gar nicht statt.

In seinem neuen Urteil hat sich das Bundesver-
fassungsgericht mit solchen Fragen nicht ausein-
andergesetzt (Werding 2023). Es hat allein auf den 
Oberflächenkreislauf aus finanziellen Beiträgen und 
Leistungen in den Sozialversicherungen geschaut und 
den Tiefenkreislauf, der ihre zukünftige Finanzierbar-
keit betrifft, ignoriert. Das Stichwort »generativer Bei-
trag« kommt im Beschluss lediglich in den Ausführun-
gen zur Genese des Verfahrens vor, aber nicht in den 
materiell-rechtlichen Erwägungen des Gerichts. Am 
Ende fordert es daher nur kleine Nachbesserungen 
an der Differenzierung der Pflegebeiträge nach der 
Kinderzahl. Weiter gehenden Reformbedarf in den 
Sozialversicherungen stellt es nicht fest.

Als Ersatz für einen systemgerechten Umbau der 
Sozialversicherungen stellen ein hohes Kindergeld 
oder ein hoher Sockelbetrag der Kindergrundsiche-
rung bestenfalls eine drittbeste Lösung dar. Bisherige 
Verzerrungen elterlicher Entscheidungen durch die 
Sozialversicherungen bleiben bestehen, und die Fi-
nanzierung erzeugt zusätzliche Verzerrungen.

FAZIT

In Zeiten schwachen Wachstums und vieler weiterer 
Finanzierungsbedarfe – für Infrastruktur, Digitalisie-
rung und Dekarbonisierung – Mittel für die Bekämp-
fung von Kinderarmut zu mobilisieren, ist schwierig. 
Vielleicht gelingt dabei aber ein stufenweiser Umbau 
der Leistungen für einkommensschwache Familien. 
Die Sozialversicherungen zu reformieren, wenn sie 
durch die gerade anlaufende, akute Phase der demo-
grafischen Alterung ohnedies unter Druck geraten, ist 
ebenfalls schwer. Zudem ist es jetzt zu spät, um durch 
geeignete Reformen die demografische Alterung selbst 
abzumildern. Die systemstabilisierenden Leistungen 
von Familien bei Maßnahmen zur Bewältigung der 
absehbaren Finanzprobleme der Sozialversicherungen 
im Blick zu behalten, stellt trotzdem einen wichtigen 
Merkposten dar.

In die Diskussion geraten sind zuletzt auch einige 
ehebezogene Maßnahmen, die traditionell als Teil 
der Familienpolitik gesehen wurden. Bei wachsenden 
Zahlen von kinderlosen Ehen und von Kindern, die in 
nicht-ehelichen Partnerschaften oder bei Alleinerzie-
henden aufwachsen, geht diese Gleichung nicht mehr 
auf. Die Kritik am einkommensteuerlichen Ehegat-
tensplitting (vgl. etwa Lembcke et al. 2021) sowie an 
der Gewährung von Witwenrenten unter Anrechnung 
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selbst erworbener Rentenansprüche (Werding 2008) 
zielt vor allem auf ungünstige Anreizwirkungen für 
das Arbeitsangebot verheirateter Frauen. Wegen sol-
cher Verhaltenseffekte und wegen der finanziellen 
Folgen für Betroffene sind beide Regelungen nicht für 
schnelle Reformen geeignet, etwa zur Finanzierung 
der Kindergrundsicherung. Nötig sind extrem lange 
Übergangsfristen. Eine Reform des Ehegattensplit-
tings gehört zudem in den Kontext einer grundlegen-
den Überarbeitung des gesamten Einkommensteu-
ertarifs, mit Be- und Entlastungen. Ein langsamer 
Ausstieg aus der Witwenrente bietet dagegen die 
Chance, im Rentensystem eine überholte Begünsti-
gung der Ehe in höhere Leistungen für Kinderziehung 
zu überführen.
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Verena Bentele

Umverteilung: Wie viel sind Deutschland die Familien wert?

Die Familie hat einen besonderen Stellenwert in 
Deutschland. Das Grundgesetz stellt die Familie unter 
besonderen Schutz (Artikel 6) und Familie in all ihrer 
Vielfalt ist eine wichtige Grundlage der Gesellschaft. 
Hier lernen und praktizieren wir den Zusammenhalt, 
der das soziale Gefüge beeinflusst. Wir lernen, Schwä-
chere wie Kleinkindern, Ältere oder Pflegebedürftige 
zu unterstützen.

ARMUTSFALLE FAMILIE

Dem Stellenwert für Staat und Gesellschaft steht die 
Warnung von Soziologen vor der »Armutsfalle Fami-
lie« entgegen. Die finanzielle Belastung steigt mit der 
Anzahl der Kinder und wird für viele Familien zur un-
überwindlichen Hürde. Armut kann dazu führen, dass 
Kinder nicht angemessen versorgt werden können. 
Vor allem alleinerziehende Mütter laufen Gefahr, den 
Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten zu können. Viel 
zu oft können sie den Kindern nicht ermöglichen, was 
diese für ihre Entwicklung brauchen. Dann reicht das 
Geld nicht für eine gesunde Ernährung, nicht für die 
Förderung ihrer Talente, nicht für Sport, Kunst, Musik 
oder auch nicht für den Nachhilfeunterricht.

In unserem wohlhabenden Land wächst etwa je-
des fünfte Kind in Armut auf. Demgegenüber stehen 
unzählige familienpolitische Leistungen. Die Bereit-
stellung finanzieller Unterstützung für Familien ist 

zweifellos ein zentrales Anliegen staatlicher Sozial-
politik. Allerdings sprechen 3 Millionen arme oder ar-
mutsgefährdete Kinder für sich. In Deutschland spie-
geln sich bei genauerer Betrachtung verschiedene  
Herausforderungen in den bestehenden Mechanis-
men wider. Zwar liegt ein besonderer Fokus auf der 
Unterstützung von Familien mit Kindern, aber die ak-
tuelle Gestaltung der finanziellen Leistungen hat noch 
Nachholbedarf.

Ein maßgebliches Element der Familienförde-
rung ist das Kindergeld, das in Höhe von 250 Euro 
pro Kind ausgezahlt wird. Allerdings zeigt sich hier 
eine Diskrepanz: Gerade bei Familien in finanziell pre-
kären Verhältnissen kommt das Kindergeld nicht in 
vollem Umfang an. Diese Familien beziehen häufig 
Grundsicherung, und das Kindergeld wird mit dieser 
Leistung verrechnet. Dies führt dazu, 
dass gerade diejenigen, die drin-
gend auf zusätzliche finanzielle 
Unterstützung angewiesen wä-
ren, nicht in den vollen Genuss 
des Kindergeldes kommen.

Ein weiterer Punkt sind die 
Kinderfreibeträge im Steuerrecht, 
die eine alternative Form der Un-
terstützung darstellen. Diese Frei-
beträge begünstigen insbesondere 
Eltern mit hohem Einkommen. Fa-

ist Präsidentin des Sozialver-
bands VdK Deutschland.

Foto: © Susie Knoll

Verena Bentele
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milien, die weniger verdienen und auf das Kindergeld 
angewiesen sind, werden durch die Kinderfreibeträge 
benachteiligt. Durch das Finanzamt wird im Zuge der 
Einkommensteuererklärung ermittelt, welche Vari-
ante für die Familie günstiger ist. Besonders gutver-
dienende Eltern profitieren dabei. Um bis zu 104 Euro 
mehr pro Kind erhalten diese Familien pro Monat im 
Gegensatz zu ärmeren Familien. Jedes Kind sollte aber 
dem Staat gleich viel wert sein! 

Nicht minder problematisch gestaltet sich die Be-
messung der Kinderregelsätze in der Grundsicherung. 
Hierbei wird alle vier Jahre ermittelt, welche Ausgaben 
Familien haben. Doch selbst innerhalb dieses Ansat-
zes zeigt sich eine Schieflage, da die Ausgaben der 
ärmsten 20 % der Familien als Grundlage dienen. Zu-
sätzlich werden bestimmte Ausgaben, die als »nicht 
zwingend notwendig« erachtet werden, gestrichen. 
Dies schließt Ausgaben wie Geburtstagsgeschenke, 
Haustiere, Urlaub und Café-Besuche ein. Somit ent-
stehen Diskussionen darüber, ob die aktuellen Kinder-
regelsätze tatsächlich die realen Kosten für die Kinder 
abdecken und somit eine angemessene Unterstützung 
gewährleisten.

Es stellt sich auch die Frage nach der Zugänglich-
keit der Unterstützungen. Die Notwendigkeit, bei ver-
schiedenen Behörden und zu unterschiedlichen Zeit-
punkten Anträge zu stellen, führt zu einem komplexen 
und undurchsichtigen System. Einige Familien verlie-
ren aufgrund der Fülle an Leistungen den Überblick 
darüber, welche Unterstützungen für sie überhaupt 
in Frage kommen. Dies wird durch die Anrechnung 
von Leistungen aufeinander weiter kompliziert. Eine 
exemplarische Statistik verdeutlicht dieses Problem: 
Bildungs- und Teilhabeleistungen werden lediglich von 
geschätzten 15 % der Berechtigten genutzt, während 
der Kinderzuschlag laut Lisa Paus, Bundesministerin 
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, nur von 
etwa 35 % in Anspruch genommen wird.

Insgesamt zeigt sich somit ein ambivalentes Bild 
der finanziellen Familienförderung in Deutschland. 
Obwohl beträchtliche Mittel für diesen Zweck bereit-
gestellt werden, stoßen die Mechanismen auf Hür-
den, die es gerade bedürftigen Familien erschweren, 
tatsächlich von diesen Leistungen zu profitieren. Die 
Komplexität des Systems, die Anrechnung von Leis-
tungen und die unklare Kommunikation tragen dazu 
bei, dass eine substanzielle Anzahl von Familien nicht 
in den vollen Genuss der staatlichen Unterstützung 
kommt. 

Um sicherzustellen, dass die Leistungen direkt 
bei den Kindern ankommen, ist eine weitgehende Au-
tomatisierung der Auszahlungsprozesse unerlässlich. 
Hierfür ist der Austausch von relevanten Daten zwi-
schen den Behörden erforderlich, um die Notwendig-
keit von individuellen Anträgen zu minimieren. Es be-
darf einer kritischen Reflexion und möglicher Anpas-
sungen, damit die finanzielle Familienförderung ihrem 
eigentlichen Zweck gerecht wird – nämlich Familien in 
ihrer Vielfalt, die weit größer ist als das Familienver-

ständnis zu Zeiten der Entstehung des Grundgesetzes, 
angemessen zu unterstützen.

KINDERGRUNDSICHERUNG ALS MEILENSTEIN

Eine Kindergrundsicherung, die ernst gemeint ist und 
nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, wäre eine 
wichtige familienpolitische und wegweisende Maß-
nahme. Die Grundidee hinter dieser Maßnahme ist 
klar: Je niedriger das Einkommen der Eltern ist, desto 
höher sollte der Betrag der Kindergrundsicherung 
sein. Beträge zwischen 354 und 746 Euro wären eine 
angemessene Unterstützung für bedürftige Familien. 

Ein Schlüsselmerkmal dieses Ansatzes ist die Bün-
delung essenzieller Leistungen für Kinder. Kindergeld, 
Kinderzuschlag, Kinderregelsätze, Kinderfreibeträge 
und pauschale Bestandteile des Bildungs- und Teilha-
bepakets – wie etwa 15 Euro für Mitgliedschaften in 
Vereinen und 174 Euro für Schulstarterpakete – wür-
den zu einer einzigen Leistung zusammengefasst, die 
zentral bei einer Behörde beantragt werden kann und 
im besten Fall automatisiert an die Familien ausge-
zahlt wird. Dies würde sicherstellen, dass alle Kinder 
gleichermaßen von den Unterstützungen profitieren. 
Besonders Alleinerziehende sowie Eltern mit niedri-
gem oder keinem Einkommen würden von der Kinder-
grundsicherung profitieren. Dieser Ansatz würde dazu 
beitragen, ihre finanzielle Belastung zu mindern und 
die Lebensbedingungen ihrer Kinder ganz wesentlich 
zu verbessern.

Ein wesentlicher Punkt, der bei der Umsetzung 
der Kindergrundsicherung berücksichtigt werden 
muss, ist aber die angemessene Höhe der Leistung. 
Um den tatsächlichen Mindestbedarf von Kindern zu 
decken, ist eine Neuberechnung des Existenzmini-
mums notwendig. Diese Neukalkulation würde sicher-
stellen, dass die Kindergrundsicherung eine reale und 
ausreichende finanzielle Unterstützung bietet. Eine 
Kindergrundsicherung, die alle genannten Punkte 
abdeckt, wäre ein wichtiger Schritt zur sozialen Ge-
rechtigkeit und nötig, um die soziale Ungleichheit 
in der Familienförderung zu verringern. Es ist von 
entscheidender Bedeutung, den Blick auf das lang-
fristige Ziel zu richten – nämlich die Schaffung eines 
gerechteren und umfassenderen Systems der Famili-
enunterstützung. Die Diskussion sollte sich weniger 
auf die finanzielle Seite konzentrieren und vielmehr 
auf den gesellschaftlichen Nutzen und die Chance 
zur Überwindung der Kinderarmut lenken. Der ak-
tuelle Gesetzesentwurf des Familienministeriums für 
eine Kindergrundsicherung wird diesen genannten 
Anforderungen nicht gerecht. Die so geplante Kinder-
grundsicherung wird den betroffenen Familien keine 
armutsfeste und unbürokratische Unterstützung in 
Form einer echten Kindergrundsicherung bringen. Sie 
wird zu niedrig sein und nicht bei allen Kindern an-
kommen. Ein Paradigmenwechsel findet nicht statt. 
Der Gesetzesentwurf muss daher noch einmal drin-
gend überarbeitet werden.
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VEREINBARKEIT FAMILIE UND BERUF

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine wei-
tere Herausforderung für viele Paare. Die fehlenden 
Kitaplätze, unpassende Öffnungszeiten von Betreu-
ungseinrichtungen und lange Ferienzeiten stellen 
Eltern vor Schwierigkeiten. Die jüngsten Erkennt-
nisse der Bertelsmann Stiftung verdeutlichen dieses 
Problem in Deutschland: Der Bedarf an Kitaplätzen 
übersteigt die Verfügbarkeit um etwa 380 000 Plätze, 
obwohl jedes Kind laut Gesetz einen Anspruch auf ei-
nen Platz in einer Betreuungseinrichtung hat. Selbst 
wenn eine qualitativ hochwertige Einrichtung ge-
funden wird, bleibt die Herausforderung bestehen, 
dass die Öffnungszeiten von Kindertagesstätten und 
Krippen oft nicht mit den Arbeitszeiten der Eltern 
harmonieren. 

Die Problematik zeigt sich insbesondere im Span-
nungsfeld zwischen den Geschlechterrollen. Trotz der 
Fortschritte in der Gleichstellung von Geschlechtern 
und der zunehmenden Bedeutung von partnerschaft-
licher Arbeitsteilung sind viele Familien immer noch 
mit den Herausforderungen konfrontiert, die die Ver-
einbarkeit von Kinderbetreuung und beruflichen An-
forderungen mit sich bringt. Oft sind es besonders 
Frauen, die die Doppelbelastung von Arbeit und Fa-
milie tragen. Die bestehende Gehaltslücke zwischen 
Männern und Frauen beeinflusst die Entscheidung, 
wer zu Hause bleibt und wer arbeitet. Für Alleiner-
ziehende ist die Lage noch schwieriger, und Armut 
bedroht sie besonders stark. Die Schutzfunktion des 
Staates scheint hier unzureichend. 

PFLEGE IN DER FAMILIE MACHT ARM

Die Pflege zuhause findet in Deutschland innerhalb 
der Familie statt – oftmals ohne Unterstützung von 
professionellen Pflegekräften und aus reinem Eigen-
antrieb. Dies betrifft knapp 4 Millionen Menschen, 
die im häuslichen Umfeld betreut und gepflegt wur-
den. Das ist ein erheblicher gesellschaftlicher Bei-
trag, aber trotz dieser bedeutsamen Rolle bleibt 
die häusliche Pflege oft im Schatten der politischen 
Aufmerksamkeit. Pflegende Angehörige empfinden 
sich oft als alleingelassen, mangelhaft beraten, un-
zureichend begleitet und kaum entlastet. Staatliche 
Leistungen für pflegende Angehörige reichen selten 
aus, so dass Existenzängste zu den ohnehin beste-
henden Sorgen um das Wohlbefinden der gepflegten 
Person hinzukommen. Pflege führt oft in die Armut. 
Laut der VdK-Pflegestudie ist jeder fünfte pflegende 
Angehörige armutsgefährdet. Bei Frauen betrifft es 
sogar jede vierte. 

Fakt ist, der Staat lässt pflegende Angehörige al-
lein. Abgesehen vom Pflegeunterstützungsgeld, das 
in akuten Pflegesituationen für zehn Tage gewährt 
wird, gibt es bisher keine Lohnersatzleistung für pfle-
gende Angehörige. Im Gegensatz zu Eltern, die Eltern-
geld während der ersten Lebensmonate des Kindes 

erhalten können, haben pflegende Angehörige nur 
Anspruch auf ein zinsloses Darlehen während einer 
Pflegezeit oder Familienpflegezeit, das später zurück-
gezahlt werden muss. Das Pflegegeld, eigentlich dazu 
gedacht, pflegende Angehörige zu unterstützen, wird 
nicht immer vollständig an sie weitergegeben, wie 
die VdK-Pflegestudie verdeutlicht. Angehörige haben 
darauf auch keinen automatischen Anspruch. Eine 
Lohnersatzleistung ähnlich dem Elterngeld oder ein 
Pflegegehalt wie im Burgenlandkreis in Österreich ste-
hen im Raum. Zudem muss die Pflege stärker in die 
Rentenberechnung der Angehörigen einfließen, um die 
derzeitige Benachteiligung auszugleichen.

Unbestreitbar ist, dass »Care«-Arbeit von Familien 
in Erziehung und Pflege eine essenzielle Säule für den 
Zusammenhalt und die Nachhaltigkeit unserer Gesell-
schaft bildet. Dennoch geht die Entscheidung, diese 
unverzichtbaren Aufgaben zu übernehmen, oft Hand 
in Hand mit einem ungewissen Schicksal. Die Wahl, 
sogenannte unbezahlte »Care«-Arbeit zu leisten, birgt 
erhebliche Risiken und führt nicht selten zur finanzi-
ellen Notlage, insbesondere im Alter. Dies liegt daran, 
dass eine Teilzeittätigkeit in schlecht entlohnten Jobs 
ohne den altersfesten Mindestlohn von 14 Euro selten 
eine solide Altersabsicherung ermöglicht. Zugleich 
erfährt diese Form der Arbeit gesellschaftlich wenig 
Anerkennung, obwohl sie ein zentraler wirtschaftli-
cher Faktor ist. 

Der Staat muss seine Wertschätzung für diese Ar-
beit steigern und Mechanismen schaffen, um die fi-
nanziellen Risiken für diejenigen zu mindern, die diese 
Aufgaben übernehmen. Eine angemessene Entlohnung 
und soziale Absicherung sind ebenso vonnöten wie die 
Anerkennung ihrer Rolle als tragende Säule unseres 
sozialen Gefüges und unserer Wirtschaft. Weder ein 
pflegender Angehöriger noch alleinerziehende Eltern 
und vor allem keine Kinder sollten in diesem Land in 
Armut leben müssen. Im Grundgesetz ist in Artikel 6 
der besondere Schutz von Familien festgehalten. Den 
sollten wir als Gesellschaft ernst nehmen.
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Sebastian Heimann

Soziale Gerechtigkeit: Der Stellenwert von Familien 
in Umverteilungsfragen 

Die Gründung der Bundesrepublik markierte den 
Grundstein eines modernen Sozialstaates. Das Sozial-
staatsgebot – verankert in Art. 20 Abs. 1, Art. 23 sowie 
Art. 28 Abs. 1 GG – wurde zu einem fundamentalen 
Bestandteil unserer Verfassung, der für die Mütter 
und Väter des Grundgesetzes dermaßen wichtig war, 
dass sie Artikel 20 GG unter den Schutz der Ewigkeits-
klausel stellten. 

SOZIALE GERECHTIGKEIT UND FAMILIE

Soziale Gerechtigkeit kommt nicht umher, Familien in 
den besonderen Blickwinkel der Politik zu nehmen: 
»Denn allein unsere Kinder sind die Zukunft des Ge-
meinwesens. Familien sorgen durch die Erziehung der 
nächsten Generation für Innovation in Wirtschaft,  
Politik und Kultur. Sie schaffen damit die Grundvor-
aussetzung für die Fortexistenz von Staat und Gesell-
schaft, für ihre Stabilität und Erneuerung zugleich.« 
(Zeh 2023). Soziale Gerechtigkeit bedeutet, dass staat-
liche Mechanismen bewusst greifen, um Einkommen, 
Vermögen und andere Ressourcen von privilegierten 
zu benachteiligten Gruppen umzuverteilen, um einen 
fairen Lastenausgleich zu schaffen. 

Dabei steht das Sozialstaatsgebot des Grundge-
setzes im Spannungsfeld zur Selbstverantwortung. 
Die Frage nach dem richtigen Maß staatlicher Eingriffe 
und der Balance zwischen Umverteilung und indivi-
dueller Verantwortung ist einer ständigen politischen 
und gesellschaftlichen Debatte unterworfen: Wie viel 
Umverteilungsstaat ist für Familien möglich, und wie 
viel Umverteilungsstaat ist für Familien nötig? 

UMVERTEILUNGSPOLITIK ALS MACHTFRAGE

Die konkrete Ausgestaltung des Sozialstaatsgebotes 
unterliegt – im grundgesetzlichen Rahmen der inhalt-
lichen Unbestimmtheit und Offenheit (Papier 2011,  
S. 49) – dem Primat der Politik. Zwar verpflichtet das 

Grundgesetz den Gesetzgeber zu einer 
gerechten Sozialordnung, doch zur 

dessen Verwirklichung überlasst 
das Bundesverfassungsgericht 
in ständiger Rechtsprechung 
einen weiten Gestaltungsspiel-

raum (BVerfGE 18, 257 [39]). 
»Diese Offenheit führt dazu, dass 
der Begriff der sozialen Gerechtig-
keit – ebenso wie die Frage ‚Was 
ist Gerechtigkeit‘ – Gegenstand 
ernster und zum Teil heftiger Aus-
einandersetzungen im politischen, 

theologischen, philosophischen und rechtlichen Be-
reich war und ist.« (Papier 2011, S. 49).

Familienpolitische Umverteilung  
in den vergangenen 30 Jahren

Insbesondere in Krisenzeiten steht der umverteilende 
Sozialstaat unter erheblichem Rechtfertigungs- und 
Finanzierungsdruck. Sei es gegenwärtig die Ausge-
staltung eines zukunftsfesten Generationenvertrages, 
die Berechnung eines menschenwürdigen Existenzmi-
nimums, die Ausgestaltung des Eltern- und Kinder-
geldes oder eine verfassungsfeste Fortentwicklung 
des Ehegattensplittings. Dabei werden Reformen 
manchmal zum Anstoß von Leistungskürzungen1 oder 
Steuererhöhungen.2 Umverteilungsdebatten werden 
mitunter sehr leidenschaftlich geführt. Das gilt beson-
ders für die Familienpolitik, wenn diametrale Sicht-
weisen aufeinandertreffen. Besonders deutlich wurde 
die Intensität beim Betreuungsgeld.3 Die Diffamie-
rung von Müttern changierte zwischen »Heimchen 
am Herd« und »Rabenmüttern« und markierte einen 
Tiefpunkt der familienpolitischen Debattenkultur im 
Bundestag.4 

Eine der am längsten geführten familienpoliti-
schen Umverteilungsauseinandersetzungen der ver-
gangenen 30 Jahre umfasst die gesetzliche Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung. Als Konrad Ade-
nauer 1957 die Rentenreform durchsetzte,5 baute 
er auf ein System, das drei Generationen umfasste: 

1 Ab 1986 wurde das Erziehungsgeld in Höhe von 600 DM als Aus-
gleichsleistung für den kindererziehenden Elternteil ausgezahlt. Die 
Bezugsdauer wurde schrittweise auf zwei Jahre erhöht. 2007 wurde 
das Erziehungsgeld durch das Elterngeld ersetzt. Nun erhielten  
Eltern, die vor der Geburt des Kindes arbeitssuchend oder ohne  
Einkommen waren, einen Mindestbetrag von 300 Euro. Dieser Betrag 
liegt weit unter dem Bürgergeld für Alleinstehende (502 Euro). Seit 
1986 hat sich die Kaufkraft des Erziehungsgeldes bzw. Elterngeldes 
um 150 Euro verringert. Die Bezugsdauer des Elterngeldes beträgt in 
der Regel maximal zwölf Monate (Basiselterngeld). Wenn Mutter und 
Vater Elterngeld beantragen, liegt die Bezugsdauer bei 14 Monaten.
2 Die meisten Reformvorschläge zum Ehegattensplitting umfassen 
Steuererhöhungen für Ehepaare. Davon wären vor allem Einernäh-
rerfamilien und kinderreiche Eltern betroffen.
3 2013 eingeführt und zwei Jahre später durch das Bundesverfas-
sungsgericht nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern wegen  
des Fehlens der Gesetzgebungskompetenz des Bundes für verfas-
sungswidrig erklärt.
4 In der 178. Sitzung des Bundestages, 10. Mai 2012, kritisierte Bun-
desfamilienministerin Kristina Schröder den Umgang der Abgeord-
neten mit Familien: »Sie diffamieren die Eltern, und Sie beschimpfen 
Frauen, die sich selbst um ihre Kleinkinder kümmern wollen, als 
Heimchen am Herd und behaupten, dass sie nicht fähig sind, ihre 
ein- und zweijährigen Kinder zu erziehen und ihnen Bildung zu ver-
mitteln.« (Deutscher Bundestag 2012, S. 21093).
5 Zum Nachlesen inkl. Lesungs- und Kabinettsprotokollen,  
Deutscher Bundestag (2017). Die ursprüngliche Idee zum Generatio-
nenvertrag stammt vom Wirtschaftstheoretiker Wilfried Schreiber.  
Er schlug zusätzlich noch eine »Kindheitsrente« vor, um die Kinderer-
ziehung der Eltern zu honorieren. Das wurde von Bundeskanzler 
Adenauer jedoch abgelehnt.

ist Bundesgeschäftsführer des  
Deutschen Familienverbandes 
(DFV).
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Kinder als künftige Beitragszahler, die mittlere und 
erwerbstätige Generation, die Rentenanwartschaften 
ansammelt und gleichzeitig mit ihren Beiträgen die 
Rente der alten Generation bezahlt. Adenauer war 
von einer scheinbaren Konstante ausgegangen, die 
dem Generationenvertrag Funktionsfähigkeit verlieh: 
»Kinder kriegen die Leute immer«. Mitte der 1960er 
Jahre war jedoch das Maximum der Bevölkerungsent-
wicklung in Deutschland erreicht. Die Zahl der Neuge-
burten nahm sukzessive ab. Die demografische Krise 
nahm seinen Anfang.

Juristischer Instanzenzug

Wie grundlegend sich die Sichtweise auf Umvertei-
lungsnotwendigkeiten bei politischen Akteuren und 
Familien selbst unterscheidet, kann anhand dreier 
Bundesverfassungsurteile von 1992, 2001 und 2022 
erkennbar gemacht werden. Soziale Gerechtigkeit 
ist kein politischer Automatismus, sondern musste 
mehrfach über Jahre des juristischen Instanzenzuges 
erstritten werden.6

Am 7. Juli 1992 erkämpfte eine kinderreiche Mutter 
das sogenannte Trümmerfrauenurteil (BVerfGE 87, 
1). Frauen, die über lange Zeiträume hinweg Kinder 
erzogen und daher wenig oder gar nicht erwerbstätig 
waren, wurden bis zu diesem Zeitpunkt in der Renten-
versicherung benachteiligt. Das Bundesverfassungsge-
6 Teilweise gegen erbitterten Widerstand der Bundesregierung. 
Dass die Mehrheit der Sozial- und ein Teil der Familienverbände  
einer Familienentlastung in der Sozialversicherung entgegentraten, 
entbehrt kaum einer gewissen Ironie.

richt erklärte diese Ungleichbehandlung aufgrund des 
Gleichheitssatzes (Art. 3 GG) für verfassungswidrig. 
Es betonte, dass die Kindererziehung einen gesell-
schaftlich wertvollen Beitrag darstellt und daher bei 
der Rentenberechnung angemessen berücksichtigt 
werden muss. Gleichzeitig gab das Urteil dem Gesetz-
geber einen umfassenden Reformauftrag für die Ren-
tenversicherung mit auf den Weg: Mit jeder Reform 
müsse die Benachteiligung der Familien tatsächlich 
verringert werden. 

Im Pflegeversicherungsurteil vom 3. April 2001 
wurde das Bundesverfassungsgericht deutlicher. Die 
Karlsruher Richter stellten klar, dass bei der Beitrags-
bemessung danach unterschieden werden muss, ob 
jemand Kinder zu versorgen hat. In diesem Urteil 
wurde bekräftigt, dass die doppelte Belastung von 
Eltern – zum einen mit dem monetären Beitrag und 
der Kindererziehung als generativen Beitrag – ver-
fassungswidrig ist. Aus dem Gleichheitssatz wurde 
abgeleitet, dass die Kindererziehung ein elementarer 
Bestandteil der Funktionsfähigkeit der gesetzlichen 
Sozialversicherung ist und dass ein Ausgleich zwischen 
Eltern und Kinderlosen innerhalb des Sozialversiche-
rungssystems stattfinden muss.

Die unzureichende Umsetzung des Pflegeversi-
cherungsurteils durch den Gesetzgeber führte 2006 
zu weiteren Klagen von Familien, die durch den Deut-
schen Familienverband und den Familienbund der 
Katholiken mit Hilfe einer öffentlichen Kampagne 
unterstützt worden sind und zum Ziel hatten, einen 
Kinderfreibetrag in der Renten-, Kranken- und Pfle-

Tab. 1

Horizontaler Vergleich, 2022 — was am Monatsende übrig bleibt (in Euro)

2022 Ledig Verheiratet Alleinerziehendc

Keine Kinder Keine Kinder 1 Kind 2 Kinder 3 Kinder 4 Kinder 5 Kinderb 1 Kind 2 Kinder

Bruttoa 38 901

Abzgl. Lohnsteuer 5 319 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 2 114 4 156 4 165

Abzgl. Solidari-
tätszuschlag 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abzgl. Kranken- 
versicherung 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093 3 093

Abzgl. Pflege- 
versicherung 729 729 593 593 593 593 593 593 593

Abzgl. Renten- 
versicherung 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618 3 618

Abzgl. Arbeitslo-
senversicherung 467 467 467 467 467 467 467 467 467

Zzgl. Kindergeld 0 0 2 628 5 256 7 956 10 956 13 956 KiG/
Unterhaltd

KiG/
Unterhaltd

Netto 25 675 28 880 31 644 34 272 36 972 39 972 42 972

Existenzmini- 
mum Erwachsene 9 984 19 968 19 968 19 968 19 968 19 968 19 968 13 992 13 992

Existenzmini-
mum Kinder 0 0 8 388 16 776 25 164 33 552 41 940 8 388 16 776

Frei verfügbares 
Einkommen 
im Jahr

15 691 8 912 3 288 – 2 472 – 8 160 – 13 548 – 18 936

Frei verfügbares 
Einkommen 
im Monat

1 308 743 274 – 206 – 680 – 1 129 – 1 578

a Voraussichtlicher Durchschnittsverdienst aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2022 (= 1 Rentenpunkt) laut Bundesregierung. b Hier könnte ein Kinderzu-
schlag in Betracht kommen. c Ohne eine weitere erwachsende Person im Haushalt. d Erfordert Berücksichtigung der konkreten Lebenslage, eine Typisierung würde zu 
falschen Ergebnissen führen.

Quelle: Deutscher Familienverband und Familienbund der Katholiken.
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geversicherung analog zum Steuerrecht einzuführen. 
Berechnungen im horizontalen Vergleich machen die 
Beitragsunfairness deutlich: Eine Familie mit drei Kin-
dern hatte 2022 beispielsweise jährlich ca. 8 000 Euro 
zu wenig an Einkommen zur freien Verfügung. Eltern, 
die den generativen Beitrag erbrachten, zahlten in 
der Renten- und Krankenversicherung denselben 
Sozialversicherungsbetrag wie ein kinderloser Bei-
tragszahler; nur in der Pflegeversicherung mit einem 
marginalen Unterschied (Deutscher Familienverband/
Familienbund der Katholiken 2022).

Die Kampagne »Elternklagen«7 führte bundesweit 
zu Hunderten Klagen vor den Sozialgerichten, einer 
Richtervorlage des Sozialgerichtes Freiburg sowie 
letztlich nach mehreren Verfassungsbeschwerden zu 
einem weiteren Karlsruher Urteil (Erziehungsaufwand 
Sozialversicherung). Am 7. April 2022 erkannte das 
Bundesverfassungsgericht abermals eine verfassungs-
widrige Benachteiligung von Familien in der Pflegever-
sicherung an, in der Kranken- und Rentenversicherung 
jedoch nicht.

Der Richterbeschluss ohne mündliche Verhandlung 
– also nur nach Aktenlage – wurde seitens der Wissen-
schaft und von Verfassungs- und Sozialrechtsexper-
ten stark in die Kritik genommen (Elternklagen 2022; 
Borchert 2023; Werding 2023; Birg 2022). Bedeutete 
das Urteil doch eine Abkehr von der ständigen Recht-
sprechung, Familien in der Sozialversicherung vor  
Benachteiligung zu schützen. »Es ist nachgerade zum 
Verzweifeln, dass weder das Bundesverfassungsge-
richt noch Politiker*innen jeglicher Couleur den im 
Verfahren vorgetragenen Zusammenhang von Sozi-
alversicherungsbeiträgen und Kinderarmut sehen 
(wollen)«, urteilte Anne Lenze (2022) im Verfassungs- 
blog. 

Das Ausmaß, für soziale Gerechtigkeit zu sorgen, 
unterliegt demnach nicht nur dem politischen Ge-
staltungswillen, sondern durchaus dem richterlichen 
Zeitgeist. Durch das Karlsruher Urteil 2022 wurden 
Familien zurück auf den parlamentarischen Weg der 
Mehrheitsfindung verwiesen, um ihrer Forderung nach 
einem Freibetrag in der Sozialversicherung Nachdruck 
zu verleihen. Doch obwohl (junge) Familien im Wahl-
kampf intensiv umworben werden, fehlt es ihnen oft-
mals an der notwendigen politischen Relevanz und 
Durchsetzungsmacht. Insbesondere in einer immer 
älter werdenden Gesellschaft. Betrug der Anteil der 
50- bis über 70-Jährigen 1972 noch 41 % und der un-
ter 30-Jährigen 20 %, änderte sich das Verhältnis bei  
der Bundestagswahl 2021 bereits zu 58 % zugunsten 
der älteren Generation und sank auf 14 % bei der jün-
geren (Demografieportal 2023). Dabei ist der Hinweis 
angebracht, dass 14 Mio. Bundesbürger – Minderjäh-
rige unter 18 Jahren – durch die Abgeordneten des 
Bundestages nicht repräsentiert werden (können), weil 
sie das aktive Wahlrecht schlichtweg nicht besitzen. 

7 »Wir jammern nicht, wir klagen!« (www.elternklagen.de). Die 
Kampagne wurde 2017 mit dem PAX-PREIS für innovatives und sozia-
les Engagement ausgezeichnet.

Wahlrecht ab Geburt

Damit Familien den nötigen Stellenwert in der Politik 
wieder erhalten, halte ich es für nötig, ein Wahlrecht 
ab Geburt zur öffentlichen Debatte zu stellen, das die 
Wahlrechtseinschränkung von Artikel 38 GG (Wahlal-
tersbeschränkung) gänzlich aufhebt und Eltern stell-
vertretend das Wahlrecht für ihre Kinder überträgt, 
bis diese selbst das Wahlrecht an sich ziehen können. 
Auf diese Weise würde sichergestellt werden, dass sich 
die Politik intensiver mit den Interessen von Familien 
auseinandersetzen müsste. Gegenwärtige Debatten, 
wie um das Elterngeld oder die Kindergrundsicherung, 
würden dann sicherlich anders im Bundestag geführt 
werden. Familie wäre nicht mehr das »Gedöns«, wie 
es einst ein Bundeskanzler uncharmant formulierte.

Eine derartige Änderung des Wahlrechts bedarf 
selbstverständlich einer notwendigen und intensi-
ven gesellschaftlichen Diskussion. Doch diese scheint 
mir in Anbetracht der Kinder- und Familienarmut in 
Deutschland, von Leistungseinschränkungen und der 
Querfinanzierung von Sozial- und Familienleistungen 
durch Familien selbst mehr als notwendig. 
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Prof. Dr. Volker Meier

Arbeitsangebotsentscheidungen der Haushalte sind 
von besonderer Bedeutung für den Prozess des wirt-
schaftlichen Wachstums. Während die Auswirkungen 
der Besteuerung und Subventionierung auf das Ar-
beitsangebot in der Literatur ausführlich diskutiert 
sind, hat der politische Prozess hinter der Umvertei-
lung zwischen verschiedenen Haushaltstypen weni-
ger starke Beachtung gefunden. Von besonderem In-
teresse sind dabei Determinanten der Umverteilung 
zwischen Haushalten mit zwei Verdienern, im Folgen-
den »moderne« Haushalte genannt, und solchen mit 
einem Verdiener, im Folgenden »traditionelle« Haus-
halte genannt. 

Einige staatliche Leistungen werden offensicht-
lich vor allem von modernen Haushalten in Anspruch 
genommen, wie etwa Zuschüsse für Kinderbetreu-
ungseinrichtungen. Dagegen verteilt das Ehegatten-
splitting zugunsten von traditionellen Familien um. In 
den letzten Jahrzehnten kam als neues Phänomen das 
Betreuungsgeld hinzu, das an Eltern gezahlt wurde, 
deren Kind nicht in einer staatlich subventionierten 
Einrichtung betreut wurde. Für beide Richtungen 
von Transferzahlungen bestehen effizienzorientierte 
Rechtfertigungen. Die Subventionen für moderne 
Haushalte können sinnvoll sein, wenn ansonsten das 
Arbeitsangebot des potenziellen Zweitverdieners auf-
grund der Steuer- und Abgabenlast auf das zusätzli-
che Lohneinkommen unterbleibt. Das Betreuungsgeld 
scheint dagegen vor allem dann nützlich, wenn ande-
renfalls nur bestimmte Qualitäten der Kinderbetreu-
ung subventioniert werden (Glomm und Meier 2020). 
Im Folgenden geht es nun allerdings nicht um etwaige 
Effizienzgewinne durch die Subventionen, sondern um 
die Erklärung der tatsächlich beobachteten Historie 
der Umverteilung zwischen modernen und traditio-
nellen Haushalten. 

DAS BETREUUNGSGELD: ENTWICKLUNGEN IN 
SCHWEDEN, NORWEGEN, FINNLAND  
UND DEUTSCHLAND

Betrachtet werden dabei die Entwicklungen der 
letzten Jahrzehnte seit 1990 in den nordischen 
Ländern, Norwegen, Schweden und Finnland, so-
wie in Deutschland. In diesen Ländern wurde das 
Betreuungsgeld auf Vorschlag von Parteien einge-
führt, die die Interessen traditioneller Familien ver-
traten. Allerdings ergab sich ein gesellschaftlicher 
Wandel dergestalt, dass aufgrund der zunehmen-
den Erwerbstätigkeit von Müttern der Anteil der 
Familien mit zwei Verdienern erheblich anstieg. 

Gleichzeitig erhöhte sich unter den Beziehern des 
Betreuungsgelds der Anteil von Immigranten ohne 
Wahlrecht, für Norwegen beschrieben bei Bungum 
und Kvande (2013). Am Ende dieser gesellschaftli-
chen Übergangsperiode wurde das Betreuungsgeld 
in Schweden im Jahre 2016 wieder abgeschafft (Gi-
ulani und Duvander 2017) und geriet in Norwegen 
unter politischen Druck (Ellingsæter et al. 2017). Im 
Kontrast dazu blieb das Betreuungsgeld in Finn-
land stärker politisch akzeptiert, bei einer deut-
lich niedrigeren Frauenerwerbsrate. Deutschland 
erlebte nach einer intensiven Debatte und einigen 
Experimenten auf Landesebene, insbesondere in 
Thüringen (Gathmann und Sass 2018), ein kurzlebi-
ges Betreuungsgeld auf Bundesebene. Die Debatte 
kam weitgehend zum Erliegen durch das 2015 ver-
kündete Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das 
eine Bundesregelung als verfassungswidrig ansah. 
Nur eine Minderheit der Länder, darunter Bayern als 
prominentestes Beispiel, nutzten im Anschluss die 
Option zur Einführung eines Betreuungsgelds auf 
Landesebene. Obgleich das deutsche Beispiel an-
gesichts des Gerichtsentscheids in geringem Maße 
durch Wählerentscheidungen beeinflusst war, reiht 
es sich doch in das Muster zunächst steigender, 
später aber wieder fallender Transfers an traditi-
onelle Haushalte ein. Wie kann ein solches Mus-
ter im politischen Prozess erklärt werden? Dieser 
Frage widmet sich eine neue Studie von Meier und 
Rablen (2023). 

Die Autoren gehen von Haushalten mit zwei Er-
wachsenen und einem Kind aus. Letzteres begrün-
det bei traditionellen Haushalten einen Anspruch 
auf Betreuungsgeld und bei modernen Haushalten 
einen Anspruch auf eine Subvention für externe 
Kinderbetreuung. Die Haushalte unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Lohnsätze und der Stärke ihrer Ein-
stellung zu einer sogenannten »sozialen Norm«. Die 
soziale Norm besteht darin, dass 
ein Verzicht auf eigene elterliche 
Betreuung bei gegebenem Ein-
kommen bedauert wird. Um 
beliebige Einstellungen zuzu-
lassen, kann die individuelle 
Einstellung auch negativ sein und 
dann bei gegebenem Einkommen 
eine Bevorzugung der modernen 
Familie ermöglichen. Da aber der 
Übergang zum modernen Haushalt 
mit einem Zuwachs im Nettoein-
kommen verbunden ist, werden 
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sich die Haushalte mit negativer oder geringer po-
sitiver Bindung an die soziale Norm für die externe 
Betreuung des Kindes entscheiden. Somit wählen nur 
Haushalte mit hinreichend stark ausgeprägter sozi-
aler Norm das traditionelle Familienmodell. Höhere 
Leistungen für Alleinverdiener etwa durch ein erhöh-
tes Betreuungsgeld führen zu einem höheren Anteil 
traditioneller Familien. Ferner kommt es dann auch 
zu einem Rückgang der Steuereinnahmen aufgrund 
des Verzichts auf das Arbeitsangebot des potenziellen 
Zweitverdieners. Entsprechend führen höhere Leis-
tungen für Doppelverdiener zu einem höheren An-
teil von modernen Haushalten und zugleich höheren 
Steuereinnahmen. 

In ihrem wirtschaftstheoretischen Modell bestim-
men Meier und Rablen die Lohnsteuersätze für tradi-
tionelle und moderne Familien sowie die jeweiligen 
Transferleistungen an diese. Die Prognose der Setzung 
der politischen Variablen berücksichtigt dabei die In-
teressen aller Haushalte, somit auch die der jeweiligen 
Minderheit. Dies ergibt sich, da unterstellt wird, dass 
Haushalte teils gemäß ihrer materiellen Interessen, 
daneben aber auch aufgrund ideologischer Erwägun-
gen wählen. Die beiden politischen Parteien im Modell 
formulieren jeweils ein Programm aus einem Paket 
von Steuern und Subventionen für die verschiede-
nen Haushaltsgruppen, das einerseits finanzierbar 
im Sinne eines ausgeglichenen Staatshaushalts ist 
und andererseits den Wählerzuspruch maximiert. Im 
Ergebnis lohnt es sich dann für keine der beiden am 
Wahlerfolg interessierten Parteien, von diesem so ge-
fundenen Programm abzuweichen.

Für das prognostizierten Ergebnis ist der jewei-
lige familienspezifische Grenznutzen des zusätzlichen 
Nettoeinkommens von zentraler Bedeutung. Ein hö-
herer Grenznutzen des Einkommens verstärkt die Nei-
gung, aufgrund materieller Interessen abzustimmen, 
und schwächt die Bedeutung ideologische Motive. Am 
Wahlerfolg interessierte Politiker müssen daher bei 
der Programmformulierung Wählergruppen mit hohem 
Grenznutzen des Einkommens in stärkerem Maße be-
rücksichtigen. Unterstellt wird, dass bei gegebenem 
Familientyp dieser Grenznutzen mit zunehmendem 
Einkommen fällt. Die individuelle Bindung an die sozi-
ale Norm wirkt im Modell wie ein Einkommen. Somit 
verringert sich der Grenznutzen des Einkommens bei 
gegebenem Nettoeinkommen, wenn die Bindung an die 
soziale Norm der traditionellen Familie stärker ausge-
prägt ist. Gleichzeitig wird beachtet, dass Transfers an 
die eine oder andere Gruppe von Familien das staat-
liche Budget be- oder entlasten durch sich ändernde 
Steuereinnahmen und Subventionen. Eine Vergröße-
rung des für Verteilungszwecke verfügbaren Kuchens 
durch zusätzliche Lohneinkommen wird grundsätzlich 
von allen Wählern begrüßt. Das Modell prognostiziert 
unter diesen Voraussetzungen Nettotransfers zuguns-
ten der Gruppe mit dem höheren durchschnittlichen 
Grenznutzen des zusätzlichen Nettoeinkommens. 
Gleichzeitig würde – ausgehend von dem den Wäh-

lerzuspruch maximierenden Programm – eine weitere 
kleine Erhöhung des Transfers zugunsten dieser Gruppe 
das Staatsbudget belasten. Insofern kann man die po-
litische Wahl auch als einen Ausgleich von Verteilungs- 
und Effizienzzielen interpretieren. 

DIE AUSWIRKUNGEN GERINGERER LOHNAB-
STÄNDE UND SCHWÄCHERER SOZIALER NORMEN 

Meier und Rablen (2023) untersuchen zwei Mechanis-
men, die gleichermaßen zur beobachteten Erhöhung 
der Erwerbsneigung von Frauen beigetragen haben. 
Zum einen wird eine Verringerung des relativen Lohn-
abstands zwischen Männern und Frauen betrachtet, 
zum anderen eine allgemeine Abschwächung der sozi-
alen Norm zugunsten der traditionellen Familie. Beide 
Prozesse sind in den letzten Jahrzehnten in vielen Län-
dern parallel wirksam gewesen und tragen gleicherma-
ßen zur Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Müttern bei. 

Die Auswirkungen auf die prognostizierte Ent-
wicklung der Transfers ist allerdings unterschiedlich. 
Eine fortdauernde Abschwächung von sozialen Nor-
men zugunsten der traditionellen Familie ist typi-
scherweise zunächst mit einem Anstieg, dann aber 
mit einem Absinken des Transfers pro traditionelle 
Familie verbunden. Dagegen führt eine Verringerung 
der Lohndifferenzen von Männern und Frauen stets zu 
einer Erhöhung des Transfers an traditionelle Familien. 
Tatsächlich lässt eine Verringerung des Lohnabstands 
zwischen Männern und Frauen das Durchschnittsein-
kommen der modernen Haushalte steigen. Damit aber 
erhöht sich der Druck auf die Parteien, die Umvertei-
lung zugunsten der traditionellen Familien zu stärken. 
Im Unterschied dazu führt eine Abschwächung der 
sozialen Norm dazu, dass die Einkommensdifferenz 
von modernen und traditionellen Haushalten kaum 
berührt wird, weil vergleichsweise arme Paare zum 
modernen Status übergehen. Von erheblicher Be-
deutung für die Höhe des Transfers im Szenario sich 
ändernder sozialer Normen sind auch die Anteile der 
beiden Familientypen. Ist der Anteil der traditionellen 
Haushalte sehr groß, führt eine Erhöhung des Trans-
fers pro traditionelle Familie zu einer starken fiska-
lischen Belastung und einer erheblichen Reduktion 
des Konsums eines jeden modernen Haushalts, was 
den Transfer pro traditionelle Familie begrenzt. Ist 
der Anteil der traditionellen Haushalte sehr niedrig, 
weisen diese eine sehr starke Bindung an die soziale 
Norm zugunsten der traditionellen Familie und ent-
sprechend der Modellierung eher niedrige Grenznut-
zen des Konsums auf. Somit werden die Transfers pro 
traditionelle Familie in solchen späten Phasen der 
wirtschaftlichen Entwicklung häufig geringer ausfal-
len als in der Zwischenzeit, in der keiner der beiden 
Familientypen deutlich vorherrscht. 

Der empirische Befund passt zu diesem Bild. Im 
World Values Survey werden in regelmäßigen Abstän-
den von etwa fünf Jahren Einstellungen zur Erwerbs-
tätigkeit von Müttern abgefragt. In Finnland, wo sich 
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das Betreuungsgeld weiterhin einer breiten Akzeptanz 
erfreut, hat sich die soziale Norm zugunsten der tra-
ditionellen Familie weniger stark abgeschwächt als 
in den anderen Ländern, so dass der dort beobach-
tete moderate Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit vor 
allem der Verringerung des Lohnabstands zwischen 
Männern und Frauen geschuldet ist. Dagegen scheint 
der Wandel der sozialen Normen in Schweden, Nor-
wegen und Deutschland deutlich ausgeprägter, was 
deren jeweiligen Historie vom Aufstieg und Fall des 
Betreuungsgelds teilweise erklären mag.

Weiterhin steht zu vermuten, dass die Immigra-
tionsgeschichte der letzten Jahrzehnte eine bedeu-
tende Rolle für die Entwicklung der Transfers zwi-
schen modernen und traditionellen Familien spielt. 
Hier ist zu erwarten, dass die Zuwandererfamilien 
unter den Wählern zumindest im ersten Jahrzehnt 
nach der Zuwanderung aufgrund der Restriktionen der 
Einbürgerung und des Wahlrechts in weit unterdurch-
schnittlichem Maße unter den Wählern repräsentiert 
sind. Soweit diese Familien nun aber aufgrund der 
erreichbaren Lohnsätze und aufgrund des kulturellen 
Hintergrunds überdurchschnittlich zum traditionellen 
Haushaltsbild orientiert sind, prognostiziert das von 
Meier und Rablen untersuchte Wahlmodell sinkende 
Transfers pro traditionelle Familie. Dies geschieht vor 
allem, da in einem derartigen Szenario solche Trans-
fers die Konsummöglichkeiten der einheimischen 
Wähler in stärkerem Maße reduzieren. Somit steht 
zu vermuten, dass auch die verstärkte Zuwanderung 
von traditionell orientierten Familien zum Zurückdrän-
gen des Betreuungsgelds in Schweden, Norwegen und 
Deutschland beigetragen haben.

ZUSAMMENFASSUNG

Unter den Familientypen sind »traditionelle« Haus-
halte mit einem Verdiener und »moderne« Haushalte 
mit zwei Verdienern von besonderer Bedeutung. In 
einer Reihe von europäischen Ländern ist es in den 
letzten Jahrzehnten zu einem gesellschaftlichen Wan-
del gekommen, der mit erhöhter Erwerbstätigkeit von 
Frauen einherging. Dieser ist einerseits durch geringere 
Lohndifferenzen zwischen Männern und Frauen und 
andererseits durch sich wandelnde Normen mit einer 
gestiegenen Akzeptanz arbeitender Mütter begründet. 
Letzterer Prozess kann zu einem temporären Anstieg 
und einem anschließenden Absinken der Umvertei-
lung zugunsten traditioneller Familien führen, wie es 
in Schweden und Deutschland mit der Einführung und 
Abschaffung des Betreuungsgelds zu beobachten war. 
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Maximilian Blömer, Lilly Fischer und Andreas Peichl

Ein aktualisierter Reformvorschlag für mehr Beschäftigung 
und steuerliche Entlastung

Im vergangenen Jahr wurden einige Änderungen im 
deutschen Transfersystem vorgenommen. So wurde 
das Arbeitslosengeld II (umgangssprachlich »Hartz 
IV«) in das Bürgergeld überführt. Mit der Wohn-
geld-Plus-Reform haben nach Angaben der Bundes-
regierung außerdem 1,4 Millionen Haushalte zusätzlich 
Anspruch auf Wohngeld und die durchschnittlichen 
Wohngeldbeträge verdoppeln sich auf rund 370 Euro 
pro anspruchsberechtigtem Haushalt. Vor der Neu-
ordnung wurde am Transfersystem häufig kritisiert, 
dass die hohen Transferentzugsraten in der Grundsi-
cherung die Leistungsbeziehenden davon abhalten, 
mehr zu arbeiten (Blömer et al. 2019a). Auch wenn 
die Hinzuverdienstregelungen beim Bürgergeld leicht 
modifiziert wurden, trifft diese Kritik auch auf das 
aktuelle System zu (Günther et al. 2023).

Im deutschen Einkommensteuersystem hat die 
Politik in den vergangenen 15 Jahren eine mäßige 
Reformbereitschaft gezeigt. Änderungen betrafen die 
Anpassung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs 
zum Ausgleich der kalten Progression, Reaktionen auf 
Gerichtsurteile sowie die teilweise Abschaffung des 
Solidaritätszuschlags für untere und mittlere Einkom-
men. In der öffentlichen und politischen Diskussion 
werden aber auch immer wieder Reformen des Steu-
ersystems diskutiert, wie z. B. das Ehegattensplitting 
oder die vollständige Abschaffung des Solidaritätszu-
schlags. Damit sollen die Leistungsanreize verbessert 
und die Erwerbsbeteiligung erhöht werden.

Um dem zunehmenden Fachkräftemangel und 
der damit einhergehenden Stagnation der Wirtschaft 
entgegenzuwirken, ist es wichtig, bisher ungenutzte 
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Potenziale auf dem Arbeitsmarkt stärker zu nutzen. 
Das deutsche Steuer- und Transfersystem setzt ver-
schiedene Fehlanreize, die die Aufnahme oder Auswei-
tung einer Erwerbstätigkeit behindern. Dazu gehören 
die »Niedrigeinkommensfalle« in der Grundsicherung 
(Blömer et al. 2019a) sowie die durch das Ehegatten- 
splitting verursachte »Zweitverdienerinnenfalle« (Blö-
mer et al. 2021a).

In diesem Beitrag wird ein Reformvorschlag für 
das deutsche Steuer- und Transfersystem vorgestellt, 
der diese Fehlanreize reduziert. Wir aktualisieren da-
mit den Reformvorschlag des ifo Instituts aus dem 
Jahr 2021 und passen ihn an die aktuelle Rechtslage 
an.1 Wir unterteilen dabei die vorgeschlagenen Re-
formelemente in ein Reformpaket zur Einkommensbe-
steuerung und ein Reformpaket zum Grundsicherungs-
system. Diese beiden Reformpakete werden separat 
analysiert und ergeben kombiniert den aktualisier-
ten Reformvorschlag für eine umfassende Reform des 
Steuer- und Transfersystems.

Die Umsetzung des kombinierten Reformvor-
schlags würde zu Effizienzgewinnen führen und das 
Arbeitsangebot von Frauen und Männern, insbeson-
dere in Vollzeitbeschäftigung, erhöhen. Gewinne und 
Lasten des Reformvorschlags würden gerecht ver-
teilt, die Einkommensungleichheit würde leicht ab-
nehmen. Familien mit Kindern würden am meisten 
von einer Reform der Familienbesteuerung profitieren. 
Insgesamt würden die unteren 80 % der Einkommens- 
verteilung nach Anpassung ihres Arbeitsangebots an 
die reformierte Rechtslage eine Erhöhung ihres ver-
fügbaren Einkommens erfahren. Gleichzeitig würde 
sich die Einführung dieses Reformvorschlags selbst 
finanzieren und keine zusätzlichen fiskalischen Kosten 
für den Staat verursachen. 

Im Folgenden werden die einzelnen Komponen-
ten des Reformpakets näher erläutert. Anschließend 
werden die mit dem ifo Mikrosimulationsmodell be-
rechneten Effekte auf Beschäftigung, Verteilung, Un-
gleichheit und Staatshaushalt diskutiert.

1 Dieser Artikel basiert damit auf dem Artikel Blömer et al. (2021b). 
Für weitere Details zur Reformbeschreibung sei auch auf diesen  
Artikel verwiesen. Dieser und der vorliegende Artikel nehmen einzel-
ne Reformelemente aus den Beiträgen Blömer et al. (2019a, b und 
2021a) auf, auf die für eine umfangreichere Wirkungsanalyse eben-
falls verwiesen sei.

REFORMPAKET EINKOMMENSTEUER

Im aktuellen politischen Diskurs steht das Ehegatten-
splitting auf dem Prüfstand. Durch das Ehegatten- 
splitting wird das Einkommen von Partnern in Ehen 
und eingetragenen Partnerschaften im Gegensatz zur 
Individualbesteuerung gemeinsam besteuert. Bei ei-
ner ungleichen Einkommensaufteilung auf die Partner 
ergibt sich ein Steuervorteil, der sog. Splittingvorteil.

Aus ökonomischer Sicht gibt es zwei wichtige Kri-
tikpunkte am Ehegattensplitting.2 Zum einen setzt 
es starke Anreize für Zweitverdienende, wenig(er) zu 
arbeiten, d. h. in Minijobs oder Teilzeit, oder gar keiner 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Aufgrund des Splitting-
verfahrens ist die marginale Steuer- und Abgabenbe-
lastung für Zweitverdienende sehr hoch. Dies liegt da-
ran, dass das Einkommen des/der Zweitverdienenden 
ab dem ersten verdienten Euro dem Grenzsteuersatz 
des gemeinsamen Einkommens unterliegt. Je höher 
das Einkommen des Erstverdienenden, desto höher 
ist dieser Grenzsteuersatz und desto weniger lohnt 
es sich für Zweitverdienende, eine Arbeit aufzuneh-
men oder die Arbeitszeit auszuweiten. Die Position 
von Zweitverdienenden wird derzeit überwiegend von 
Frauen eingenommen. Diese steuerlichen Fehlanreize 
tragen unter anderem dazu bei, dass die Beschäfti-
gungs- und Erwerbsbeteiligung von Frauen geringer 
ist (vgl. Rainer und Peichl 2021). Die Diskussion um das 
Ehegattensplitting ist somit eingebettet in die gesell-
schaftliche Debatte um die Gleichstellung von Frauen.

In der politischen Diskussion wird das Ehegatten-
splitting häufig als Instrument zur steuerlichen Entlas-
tung von Familien begründet und verteidigt. Sowohl 
die Vorteile als auch die steuerlichen Fehlanreize gel-
ten jedoch auch dann, wenn ein Ehepaar keine Kinder 
hat oder die Kinder erwachsen sind. Zudem profitie-
ren nicht alle Haushalte mit Kindern, z. B. Alleinerzie-
hende, vom steuerlichen Splittingvorteil.

Die folgenden Bausteine unseres Vorschlags re-
formieren die Familienbesteuerung auf der Grundlage 
der vorgebrachten Argumente:
Ehegattenrealsplitting: Das Ehegattensplitting wird in 
ein Ehegattenrealsplitting umgewandelt. Dabei wird 
2 Für eine formale Analyse siehe Blömer et al. (2021a),  
Bach et al. (2020) und Bachmann et al. (2021).
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die bisherige gemeinsame Veranlagung des Einkom-
mens aufgelöst. Stattdessen werden beide Ehepartner 
individuell besteuert. Um der gegenseitigen Verpflich-
tung, für den Unterhalt der Familie bzw. des Partners 
zu sorgen, weiterhin gerecht zu werden, gibt es einen 
Freibetrag. Seine Höhe entspricht dem gesetzlichen 
Unterhaltsfreibetrag von derzeit 13 805 Euro. Pro Jahr 
kann also ein zu versteuerndes Einkommen in Höhe 
dieses Freibetrags auf den Zweitverdienenden über-
tragen werden. Ehen oder Lebenspartnerschaften wer-
den durch dieses Reformelement weiterhin steuerlich 
begünstigt. Durch die Deckelung werden jedoch die 
Arbeitsanreize für Zweitverdienende im Vergleich zur 
bisherigen Regelung erhöht.

Kinderfreibeträge: Um Familien mit Kindern gezielt 
zu entlasten, sehen wir eine Erhöhung des Kinderfrei-
betrags vor. In der derzeitigen gesetzlichen Regelung 
nach § 32 EStG (6) wird jedem Ehepartner der halbe 
Kinderfreibetrag gewährt. Alleinerziehenden steht der 
volle Betrag zu. An dieser Regelung wird festgehalten. 
In Verbindung mit der Einführung des Realsplittings 
ergibt sich ein einkommensunabhängiger Freibetrag 
für jeden Ehepartner. Dieser kann – anders als beim 
heutigen Ehegattensplitting – nicht auf den anderen 
Ehepartner übertragen werden.3 Der halbe Kinderfrei-
betrag besteht aus zwei Komponenten: Die eine soll 
das sächliche Existenzminimum (derzeit 3 012 Euro) 
abdecken, die andere den Betreuungs-, Erziehungs- 
und Ausbildungsbedarf (BEA, derzeit 1 464 Euro).  
Die Erhöhung des Kinderfreibetrags erfolgt paramet-
risch durch eine Verdoppelung des BEA-Betrags. Da-
raus ergibt sich ein neuer Gesamtkinderfreibetrag pro 
Ehepaar in Höhe von 11 880 Euro gegenüber 8 952 Euro 
nach derzeitiger Regelung.

Solidaritätszuschlag und Einkommensteuertarif: Wir 
streben eine Reform an, die die Lasten gerecht verteilt 
und die Einkommensungleichheit nicht vergrößert. 
Zudem soll die Reform nahezu aufkommensneutral 
sein, d. h. den Staatshaushalt nicht übermäßig be-
lasten. Um die Arbeits- und Leistungsanreize in allen  
Einkommensgruppen zu erhöhen und die Lasten ge-
recht zu verteilen, schlagen wir darüber hinaus fol-
gende Reformen des Einkommensteuertarifs vor:

Die vollständige Abschaffung des Solidaritäts-
zuschlags4 und teilweise Integration in den Einkom-
3 Der Vorschlag in Blömer et al. (2021b) simuliert ein alternatives 
Szenario, in dem die Kinderfreibeträge steueroptimal zwischen den 
Partnern aufgeteilt werden können. Die fiskalischen Kosten dieser 
zusätzlichen Komponente werden in deren Simulationen auf  
ca. 4 Mrd. Euro geschätzt.
4 Der Solidaritätszuschlag wurde 1991 als zusätzliche Abgabe auf 
die Steuerlast eingeführt. Seine Höhe beträgt seit 1998 5,5 % der Ein-
kommen- bzw. Körperschaftsteuerschuld. Im Jahr 2021 wurden die 
Freigrenze und der Beginn der Gleitzone für den Solidaritätszuschlag 
deutlich angehoben. Seitdem müssen nur noch die obersten 3,5 % 
der Einkommensbeziehenden diesen Zuschlag in voller Höhe zahlen. 
Für rund 90 % der Einkommensbeziehenden wurde der Solidaritäts-
zuschlag abgeschafft. Kennzeichnend für den reformierten Solidari-
tätszuschlag ist eine größere Gleitzone, die auf die ursprüngliche 
Ausgestaltung mit einer Freigrenze zurückzuführen ist. Für diese Aus-
gestaltung des Progressionsverlaufs gibt es keine ökonomische 
Rechtfertigung (Blömer et al. 2019b; Fuest et al. 2015).

mensteuertarif, um die Einkommensbesteuerung zu 
vereinfachen.

Die Anhebung des Grundfreibetrags von derzeit 
10 908 Euro um 500 Euro. Außerdem soll der Wer-
bungskostenpauschbetrag von derzeit 1 230 Euro um 
200 Euro angehoben werden. Durch diese Reform- 
elemente werden alle Einkommensgruppen, die über 
ein positives zu versteuerndes Einkommen verfügen, 
besser gestellt. Zudem werden die Arbeits- und Leis-
tungsanreize erhöht.

Spitzenverdienende würden besonders stark von 
der Abschaffung des Solidaritätszuschlags sowie der 
Erhöhung der Freibeträge und der Werbungskosten-
pauschale profitieren. Um diese überproportionale 
Besserstellung der obersten Einkommensschichten 
auszugleichen, schlagen wir eine leichte Anhebung des 
Spitzensteuersatzes und des Reichensteuersatzes um 
jeweils zwei Prozentpunkte vor. Der neue Spitzensteu-
ersatz von 44 % greift wie bisher ab einem zu versteu-
ernden Einkommen von 62 809 Euro. Die Grenze, ab 
der der neue Reichensteuersatz von 47 % greift, wird 
um 25 000 Euro angehoben. Dieser Grenzsteuersatz 
gilt somit ab einem zu versteuernden Einkommen von 
302 825 Euro.

Diese Anhebung der Steuersätze ist so gewählt, 
dass sich die Gesamtreform selbst finanziert. Eine auf-
kommensneutrale Reform produziert immer Gewinner 
und Verlierer. Im Durchschnitt werden Haushalte ohne 
Kinder sowie die oberen 20 % der Bevölkerung durch 
unseren Vorschlag leicht schlechter gestellt, alle an-
deren werden bessergestellt. Dies kann man damit 
rechtfertigen, dass die oberen Einkommensschichten  
in den vergangenen Jahren reale Einkommenszu-
wächse verzeichnet haben, während die einkom-
mensschwachen Haushalte u.a. wegen der hohen In-
flation reale Einkommensverluste hinnehmen mussten 
(Bönke et al. 2023).

REFORMPAKET TRANSFERS

Aktuell gibt es zwei Grundsicherungssysteme für Ar-
beitslose bzw. Geringverdienende, die miteinander 
konkurrieren (Günther et al. 2023). Als erstes Auffang-
netz, insbesondere für Langzeitarbeitslose, dient das 
Bürgergeld. Es soll das soziokulturelle Existenzmini-
mum abdecken. Erwerbstätige Bürgergeldbeziehende 
dürfen einen Teil ihres Erwerbseinkommens behalten. 
Je höher das selbst erwirtschaftete Einkommen ist, 
desto stärker sinkt jedoch die Transferleistung aus 
dem Bürgergeld. Diese »Hinzuverdienstregelungen« 
bestrafen bzw. verhindern, dass Transferbeziehende 
ein höheres Einkommen erzielen oder überhaupt eine 
Arbeit aufnehmen. Für die Transferempfangenden ist 
es schwierig, die Abhängigkeit von Transferleistungen 
aus eigener Kraft zu verringern oder zu überwinden 
– es gibt eine »Niedrigeinkommensfalle« (vgl. Blömer 
und Peichl 2020a).

Einkommensschwache Haushalte, die über ein 
bestimmtes Mindesteinkommen verfügen, haben An-
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spruch auf ein alternatives Grundsicherungssystem, 
das mit dem Bürgergeld konkurriert: Wohngeld und 
Kinderzuschlag. Dieses zweite Auffangnetz soll einen 
Teil der Wohnkosten sowie das sächliche Existenz-
minimum von Kindern abdecken. Steigert ein sol-
cher Haushalt sein Erwerbseinkommen, sinken die 
Transferleistungen aus Wohngeld und Kinderzuschlag. 
Ähnlich wie beim Bürgergeld entstehen so adverse 
Anreize, mehr zu arbeiten.

Ein weiterer Kritikpunkt an diesem zweigliedrigen 
Grundsicherungssystem ist, dass die Zuständigkeiten 
zwischen den Ämtern und die Anspruchsvorausset-
zungen für Wohngeld und Kinderzuschlag nicht klar 
geregelt sind. Dies drückt sich in einer geringen Inan-
spruchnahme von Wohngeld und Kinderzuschlag aus 
(Baisch et al. 2023). Unser Vorschlag sieht daher vor, 
das zweite Grundsicherungssystem aus Wohngeld und 
Kinderzuschlag abzuschaffen bzw. in das Bürgergeld 
zu integrieren, um das Gesamtsystem zu vereinfachen 
und zu vereinheitlichen.

Um die Arbeitsanreize des Bürgergeldes zu erhö-
hen, schlagen wir zudem folgende Reform der Hinzu-
verdienstregelungen vor: Für kinderlose Bürgergeld-
beziehende beträgt der Einbehaltungssatz (die Trans-
ferentzugsrate) 100 % bis zu einem Einkommen von 
360 Euro, d. h. geringe Einkommen werden vollständig 
mit dem Bürgergeld verrechnet. Jeder darüber hinaus 
verdiente Euro wird zu 60 % angerechnet. Das bedeu-
tet, dass Bürgergeldberechtigte ab dem 361. Euro von 
jedem verdienten Euro 40 Cent behalten dürfen.

Unser Vorschlag gewährt Bürgergeld-Haushal-
ten mit Kindern wie bisher einen anrechnungsfreien 
Freibetrag von 100 Euro. Darüber hinaus verdientes 
Einkommen bis 360 Euro wird zu 80 % angerechnet. 
Einkommen, das 360 Euro übersteigt, wird wie bei 
kinderlosen Haushalten zu 60 % angerechnet. Die 
durch die Ausweitung der Arbeitszeit entstehenden 
Kinderbetreuungskosten begründen die geringeren 
Transferentzugsraten bei Haushalten mit Kindern.

DATEN UND METHODIK

Wir präsentieren Simulationsergebnisse für die un-
tersuchten Reformen unter Verwendung eines empi-
risch geschätzten Haushaltsarbeitsangebotsmodells 
der Discrete-Choice-Klasse des ifo Instituts. Dabei 
simulieren wir die Belastungs- und Arbeitsangebots- 
effekte der Reformpakete im zweiten Halbjahr 2023  
(d. h. unter Berücksichtigung der jüngsten Bürgergeld- 
reform) im Vergleich zur aktuellen Rechtslage.

Konkret wurde für diese Berechnungen das  
»ifo Tax and Transfer Behavioral Microsimulation Mo-
del« (ifo-MSM-TTL) verwendet, eine Variante mit expli-
ziter Modellierung und Schätzung von Verhaltensan-
passungen. Für eine ausführliche Modelldokumenta-
tion siehe Blömer und Peichl (2020b). Die verwendete 
Modellvariante folgt der Standardspezifikation der Mo-
delldokumentation und wird als Conditional Logit-Mo-
dell geschätzt. Wir berücksichtigen die unvollständige 

Inanspruchnahme von Transferleistungen auf Basis 
einer komplexeren Spezifikation, die die Kosten der 
Inanspruchnahme bzw. Stigmaeffekte widerspiegelt. 
Dabei spezifizieren wir einen Stigmaeffekt für arbeits-
lose Bürgergeldempfangende und einen separaten 
Stigmaeffekt für erwerbstätige Leistungsempfangende 
(»Aufstockende«). Darüber hinaus gibt es einen dritten 
Stigmaeffekt für Beziehende von Wohngeld und/oder 
Kinderzuschlag. Im Rahmen des Transferreformpakets 
werden Wohngeld und Kinderzuschlag durch ein auf-
gewertetes Bürgergeld ersetzt. Die neu entstehenden 
Bürgergeldansprüche von Personen, die teilweise vor 
der Reform Wohngeld oder Kinderzuschlag bezogen 
haben, werden mit dem geschätzten Stigma des Bür-
gergeldes für Erwerbstätige bewertet.

Als Datenbasis für die Simulation dient das So-
zio-oekonomische Panel (SOEP).5 Mit dem Erhebungs-
jahr 2019 verwenden wir die letzte SOEP-Welle, die 
noch nicht von den Sondereffekten der Corona-Pan-
demie und des Ukraine-Kriegs betroffen ist. Darauf 
aufbauend schreiben wir die monetären Variablen auf 
Basis der Preis- und Lohnentwicklung bis zum Jahr 
2023 fort. Zusätzlich werden die Arbeitsmarktbedin-
gungen des aktuellen Rechtsstandes simuliert, so dass 
die vergangenen Reformen explizit im Ausgangspunkt 
(»Status quo 2023«) berücksichtigt werden.

ERGEBNISSE

Im Folgenden werden die Simulationsergebnisse mit 
Fokus auf das Gesamtpaket ausgewertet. Die beiden 
einzelnen Reformpakete Steuern und Transfers sind 
im Anhang für eine Einzelbetrachtung aufgeführt.6

Arbeitsangebot

Tabelle 1 zeigt die Auswirkungen des Gesamtreform-
vorschlags auf das Arbeitsangebot in Deutschland 
im Vergleich zum Status quo (2023). Die kombinierte 
Einführung aller Reformelemente würde deutlich po-
sitive Arbeitsanreize setzen. In der Folge würde das 
Arbeitsangebot steigen. Die Erwerbsbeteiligung würde 
insgesamt um 0,44 % steigen, d. h. 172 000 Personen 
würden aufgrund der neu geschaffenen Arbeitsanreize 
aus der Nichterwerbstätigkeit in die Erwerbstätigkeit 
wechseln. Außerdem würde die Zahl der geleisteten 
Arbeitsstunden um 184 000 Vollzeitäquivalente stei-
gen. Differenziert man diese Zahlen nach Geschlecht, 
wird deutlich, dass sowohl Frauen als auch Männer 
von den neu geschaffenen Arbeitsanreizen profitie-
ren würden.

Für Frauen ist insbesondere der Anreiz zur Aus-
weitung der Arbeitszeit von Bedeutung. Dies wird 
in Abbildung 1 deutlich. Sie würden von (kleinen) 
Teilzeitstellen, also Stellen mit 10 oder 20 Wochen-

5 Für Details zum Datensatz siehe Goebel et al. (2019).
6 Zu beachten ist, dass die Effekte der beiden einzelnen Reformpa-
kete nicht additiv sind, sondern im Gesamtpaket leichte Wechselwir-
kungen aufweisen.
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stunden, auf Stellen mit 30 oder 40 Wochenstunden 
wechseln. Diese Beschäftigungsverhältnisse würden 
um 124 300 Personen zunehmen. Insgesamt würden 
Frauen ihre Arbeitszeit um 79 000 Vollzeitäquivalente 
erhöhen.7 Darüber hinaus würden 38 000 Frauen aus 
der Nichterwerbstätigkeit in die Erwerbstätigkeit 
wechseln.

Die Tabellen 5 und 9 zeigen die Arbeitsangebots- 
effekte bei getrennter Einführung der Reformpakete 
Einkommensteuer und Transfers. Beide Reformpakete 
würden unabhängig voneinander positive Arbeitsan-
gebotseffekte auslösen. Die gesamten Arbeitsanreize 
der Transferreform wären jedoch mehr als doppelt so 
hoch wie die der Einkommensteuerreform. Dies gilt 
sowohl für die Erwerbsbeteiligung als auch für die 
Zahl der geleisteten Arbeitsstunden.

Ein Vergleich der Arbeitsangebotseffekte für 
Frauen in den drei Tabellen zeigt, dass die positiven 
Arbeitsmarkteffekte der Gesamtreform vor allem durch 
das Einkommensteuerreformpaket getrieben werden. 
Da in Deutschland häufig Frauen die Zweitverdiene-
rinnen in einem Haushalt sind, ist dieser Effekt auf 
das Reformelement des Ehegattenrealsplittings zu-
rückzuführen. Dieses setzt steuerliche Anreize für die 
Zweitverdienerin, ihr Arbeitsangebot gegenüber dem 
Erstverdiener im gemeinsamen Haushalt auszuweiten.

Die Arbeitsmarkteffekte der Gesamtreform sind 
für Männer ausgeprägter als für Frauen. 134 000 Män-
ner würden aus der Nichterwerbstätigkeit in eine 
Vollzeitbeschäftigung (30 oder 40 Wochenstunden) 
wechseln. Insgesamt würden Männer ihre Arbeitszeit 
um 0,52 % erhöhen. Beide Reformpakete würden un-
abhängig vom Geschlecht einen Wechsel von Nicht- 
oder Teilzeitbeschäftigung in Vollzeitbeschäftigung 
auslösen, die sozialversicherungstechnisch besser 
abgesichert sind.

Verfügbare Einkommen

Im Folgenden wird die durchschnittliche Verände-
rung des verfügbaren Einkommens differenziert nach 
Haushaltstyp, Kinderzahl und Einkommensdezilen 
betrachtet, um die durchschnittlichen finanziellen 
Effekte der Reform für verschiedene Haushaltstypen 
und Einkommenspositionen zu verdeutlichen. Tabelle 
2 zeigt die Effekte der Gesamtreform, Tabelle 6 die 
des Reformpakets Einkommensteuer und Tabelle 10 
die des Reformpakets Transfers. Da unser Reform-
vorschlag darauf abzielt, Arbeitsanreize für die Haus-
halte zu schaffen, betrachten wir vor allem die Spalte 
»Veränderung mit Anpassung«. Diese zeigt die Verän-
derung der Einkommen, nachdem die Haushalte ihr 
Arbeitsangebot aufgrund der eingeführten Reform 
angepasst haben. Insgesamt würden alle Haushalte im 
Durchschnitt von der Reform profitieren und ihr ver- 
fügbares Einkommen würde um 103 Euro steigen.

7 Empirische Studien zeigen, dass Frauen in der Tat gerne mehr 
arbeiten würden. Ihre Wunscharbeitszeit ist höher als ihre tatsächli-
che Arbeitszeit (Blömer et al. 2021c).

Haushaltstypen und Kinderzahl 
Im Durchschnitt würden Paare mit Kindern nach 
Ausweitung ihres Arbeitsangebots am stärksten von 
der Gesamtreform profitieren (+0,85 %), gefolgt von 
Alleinerziehenden (+0,64 %). Dies entspricht einem 
durchschnittlichen absoluten Anstieg des verfügbaren 
Jahreseinkommens von 634 bzw. 251 Euro. Differen-
ziert man die Haushalte nach der Kinderzahl, so haben 
Familien mit drei Kindern die höchsten Zugewinne. 
Dieser Effekt ist auf die Reform der Familienbesteue-
rung mit erhöhten Kinderfreibeträgen zurückzuführen. 
Tabelle 6 zeigt für den Fall einer isolierten Einführung 
des Reformpakets zur Einkommensteuer ähnliche Ver-
änderungen des verfügbaren Einkommens für diese 
Haushaltstypen.8

Haushalte ohne Kinder würden durch die Gesamt- 
reform geringfügig schlechter gestellt. Betrachtet man 
alle Haushalte ohne Kinder, so würden sie nach An-
passung ihres Arbeitsangebots im Durchschnitt nur 
22 Euro weniger zur Verfügung haben. Dies ist auf die 
Veränderung des verfügbaren Einkommens von Paaren 
ohne Kinder durch die Abschaffung des Ehegatten- 
splittings und die veränderten Hinzuverdienstregeln 
zurückzuführen. Bei Paaren ohne Kinder ergibt sich 
unter Berücksichtigung der Anpassungsreaktionen 
eine weitere leichte Verschlechterung beim verfüg-

8 Werden im Rahmen von Regelanpassungen die Kinderfreibeträge 
erhöht, werden auch die Kindergeldsätze angepasst. Dies geschieht, 
um eine Schlechterstellung von Kindergeldbeziehenden gegenüber 
Kinderfreibetragsbeziehenden zu vermeiden. Unser Reformvorschlag
zielt jedoch auf eine Reform der Familienbesteuerung ab und erhöht 
daher die Kinderfreibeträge, ohne die Kindergeldsätze anzupassen.

Tab. 1

Gesamtreform – Arbeitsangebotswirkungen

Vollzeitäquivalente Arbeitsmarktpartizipation

Tsd.  VZÄ % Tsd. Personen %

Gesamt 184 0,51 172 0,44

Nach Geschlecht
Männer 105 0,52 134 0,68

Frauen 79 0,50 38 0,20

Hinweis: Arbeitsangebotswirkungen im Vergleich zum Status quo. Vollzeitäquivalente bemisst den Arbeitsangebot-
seffekt umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenarbeitsstunden. Arbeitsmarktpartizipation gibt an, wie 
viele Erwerbspersonen zusätzlich in Beschäftigung wechseln. 

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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baren Einkommen (auf insgesamt -190 Euro). Diese 
Haushalte reagieren auf die neuen Regelungen und 
Arbeitsanreize und passen ihr Verhalten, d. h. ihr Ar-
beitsangebot, an. Die positiven Arbeitsangebotsef-
fekte des Einkommensteuerreformpakets würden die 
negativen Arbeitsangebotseffekte des Transferreform-
pakets nicht kompensieren.

Hingegen würden auch Alleinstehende eine Erhö-
hung ihres verfügbaren Einkommens erfahren. Dies ist 
auf Elemente beider Reformpakete zurückzuführen, 
siehe Tabellen 6 und 10. Alleinstehende würden so-
wohl von der Einkommensteuersenkung als auch von 
den reformierten Arbeitsanreizen des Bürgergeldes 
profitieren. Im Transferreformpaket würden sie nach 
Anpassung ihres Arbeitsangebots ein durchschnittli-
ches Plus von 44 Euro erzielen.

Einkommensdezile 
Wie der Reformvorschlag in Blömer et al. (2021b) zielt 
auch dieser Vorschlag für eine umfassende Reform des 
Steuer- und Transfersystems nicht auf eine Umvertei-
lung zwischen den Einkommensgruppen ab. Vielmehr 
sollen Arbeitsanreize geschaffen und die Kosten der 
Reform gerecht verteilt werden. Tabelle 2 zeigt, dass 
die unteren 80 % der Einkommensverteilung nach An-

passung ihres Arbeitsangebots Einkommenszuwächse 
verzeichnen würden. Die verfügbaren Einkommen im 
zweiten und dritten Dezil würden absolut und relativ 
am stärksten steigen. Auch die mittleren Einkommen 
im vierten bis achten Dezil hätten ein um etwa 0,1 % 
höheres verfügbares Einkommen.

Ähnliche Zuwächse würden die Einkommensde-
zile verzeichnen, wenn nur das Einkommensteuer-
reformpaket umgesetzt würde. Die Besserstellung 
der unteren Dezile durch die Gesamtreform ist auf 
die Effekte der Transferkomponente zurückzuführen. 
Ab dem vierten Dezil weist Tabelle 10 Einkommens-
verluste nach Arbeitsangebotsanpassung aus. Auch 
Haushalte, die sich im Status quo am oberen Ende der 
Einkommensverteilung befinden, entscheiden sich im 
Reformszenario mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit 
für eine Verringerung ihrer Arbeitszeit. Dadurch ver-
lieren sie im Vergleich zum Status quo Einkommen.

Ungleichheit 

In der öffentlichen und politischen Diskussion wird 
häufig der Eindruck erweckt, dass eine Reform des 
Steuer- und Transfersystems entweder die Einkom-
mensungleichheit durch mehr Umverteilung verrin-

Tab. 2

Gesamtreform – Durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen
  Ausgangswert Veränderung
  Status quo   ohne Anpassung mit Anpassung
  Euro          Euro  %  Euro  % 

Gesamt 47 984 13 0,03 103 0,22

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 29 872 – 29 – 0,10 100 0,34

Alleinerziehend 38 975 – 74 – 0,19 251 0,64

Paar ohne Kinder 60 069 – 107 – 0,18 – 190 – 0,32

Paar mit Kindern 74 739 373 0,50 634 0,85

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 42 575 – 62 – 0,15 – 22 – 0,05

Ein Kind 64 841 275 0,42 336 0,52

Zwei Kinder 70 293 418 0,60 752 1,07

Drei Kinder 72 666 217 0,30 1 110 1,53

Vier und mehr Kinder 65 390 – 963 – 1,47 177 0,27

Nach Einkommensdezil 
(äquivalenzgewichtet) im Status quo

1.  Dezil                               15 975 – 233 – 1,46 22 0,14

2.  Dezil                               25 113 – 37 – 0,15 493 1,96

3. Dezil                               29 998 16 0,05 256 0,85

4.  Dezil                               35 460 66 0,19 98 0,28

5.  Dezil                               42 225 153 0,36 68 0,16

6.  Dezil                               45 602 184 0,40 51 0,11

7.  Dezil                               53 008 178 0,34 62 0,12

8.  Dezil                               60 170 131 0,22 77 0,13

9.  Dezil                               71 947 – 69 – 0,10 – 95 – 0,13

10.  Dezil                             118 539 – 148 – 0,12 – 32 – 0,03

Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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gern oder durch weniger Umverteilung und die damit 
verbundenen Effizienzgewinne und Arbeitsanreize er-
höhen würde. Unser Gesamtreformvorschlag erreicht 
beides: Effizienz und Beschäftigung würden steigen, 
während die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen 
leicht sinken würde (siehe Tabelle 3). Der Gini-Koef-
fizient würde, unter Anpassung des Arbeitsangebots, 
um 0,2 Prozentpunkte sinken.

Diese Verteilungseffekte gehen sowohl von der 
Einkommensteuer- als auch von der Transferkompo-
nente der Gesamtreform aus. Auch isoliert betrachtet 
sinken die Ungleichheitsmaße in diesen alternativen 
Szenarien.

Fiskalische Kosten

Der vorgelegte Reformvorschlag enthält einerseits 
Komponenten, bei denen der Staat auf Steuerein-
nahmen verzichten würde. Im Reformpaket zur Ein-
kommensteuer würden insbesondere die vollständige 
Abschaffung des Solidaritätszuschlags sowie die An-
hebung des Grundfreibetrags, des Kinderfreibetrags 
und des Werbungskostenpauschbetrags den Staats-
haushalt durch Steuermindereinnahmen belasten. Die 
Umwandlung des Ehegattensplittings in ein Ehegat-
tenrealsplitting mit Unterhaltsabsetzbetrag sowie die 
Tarifanpassungen beim Spitzensteuersatz und beim 
Reichensteuersatz würden andererseits zu Steuer-
mehreinnahmen führen. Unter Berücksichtigung der 
zusätzlichen Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge 
durch die Erhöhung des Arbeitsangebots würden sich 
die fiskalischen Kosten der Einführung des Reformpa-
kets Einkommensteuer auf rund 2 Mrd. Euro belaufen. 
Die Einführung des Reformpakets Transfers würde zu 
einer Entlastung des Budgets führen (nach Anpassung 
des Arbeitsangebots rund 2,5 Mrd. Euro). Dies ist vor 
allem auf Einsparungen beim Wohngeld und beim Kin-
derzuschlag zurückzuführen. Die kombinierte Einfüh-
rung beider Reformpakete wäre nahezu aufkommens-
neutral, unabhängig davon, ob dynamische Effekte auf 
dem Arbeitsmarkt berücksichtigt werden oder nicht.

FAZIT

In diesem Beitrag wird ein aktualisiertes Reform-
konzept für das Steuer- und Transfersystem vorge-
stellt, das auf einem ifo-Vorschlag aus dem Jahr 2021 
basiert (vgl. Blömer et al. 2021b). Die Reform baut 
strukturelle Fehlanreize im Steuer- und Transfersys-
tem ab und würde nach Berechnungen des ifo Mikro-
simulationsmodells zu einem Beschäftigungszuwachs 
von knapp 184 000 Vollzeitäquivalenten und bis zu  
172 000 zusätzlichen Erwerbspersonen führen. Die 
Lasten würden gerecht verteilt, da die Ungleichheit 
nicht zunehmen würde. Gleichzeitig wäre die Reform 
für den Staatshaushalt nahezu aufkommensneutral.

Das Reformkonzept besteht aus zwei Maßnah-
menpaketen: Zum einen wird das Einkommensteu-
ersystem reformiert, zum anderen werden die beste-

henden Grundsicherungssysteme vereinfacht. Das Re-
formpaket zur Einkommensteuer würde insbesondere 
Familien mit Kindern, unabhängig vom gewählten Fa-
milienmodell, entlasten. Dies geschieht durch höhere 
Kinderfreibeträge bei der Familienbesteuerung. Die 
Umwandlung des Ehegattensplittings in ein Ehegat-
tenrealsplitting würde die Arbeitsanreize für Zweitver-
dienende erhöhen. Bei Umsetzung des Einkommen-
steuerreformpakets würden vor allem Frauen eine 
Erwerbstätigkeit aufnehmen und ihre Arbeitszeit um 
insgesamt 49 000 Vollzeitäquivalente erhöhen. Dabei 
würden sie vorrangig in Vollzeitbeschäftigung wech-
seln. Dies fördert die Verringerung der wirtschaftli-
chen Abhängigkeit von Frauen.

Bei der Umwandlung des Ehegattensplittings in 
ein Ehegattenrealsplitting ist zu beachten, dass dies 
für Paare mit einem sehr hohen Einkommensunter-
schied eine steuerliche Mehrbelastung bedeuten 
würde. Sie könnten den Splittingvorteil nur noch in 
Höhe des Unterhaltsfreibetrags nutzen. Dies führt in 
unseren Simulationen zu einer leichten Schlechterstel-
lung von Paaren ohne Kinder, sowie der einkommens-
stärksten 20 % der Bevölkerung. Bei der Einführung 
dieser Reformkomponente müsste die Politik zudem 
berücksichtigen, dass bestehende Ehepaare ihre Ar-
beitsteilung auf das Ehegattensplitting ausgerichtet 
haben. Für diese bestehenden Ehen könnte die Po-

Tab. 3

Gesamtreform – Veränderung Armuts- und Ungleichheitsmaße 

Maß ohne Anpassung mit Anpassung

Gini-Koeffizient 0,0 – 0,2

P90/P10 0,0 – 0,1

Armutsrisikoschwelle 6,9 3,5

Armutsrisikoquote 0,7 – 0,6

Armutsrisikoquote (fix) 0,3 – 0,8

Hinweis: Die Tabelle weist die Veränderung verschiedener Verteilungsmaße in Prozentpunkten im Vergleich zum 
Status quo aus. Veränderung von Gini-Koeffizient, Armutsrisikoquote, Armutsrisikoquote (bei fixierter Schwelle)  
in Prozentpunkten. Veränderung der Armutsrisikoschwelle in Euro/Monat. P90/P10 zeigt die Veränderung des 
Verhältnisses der Dezilgrenzen.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.

Tab. 4

Gesamtreform – Fiskalische Effekte, Veränderung in Mrd. Euro

Budgetgröße ohne Anpassung mit Anpassung

Verfügbares Einkommen 0,5 4,3

Einkommensteuer 3,5 3,3

Solidaritätszuschlag – 7,4 – 7,4

Sozialversicherung (AG+AN) 0,0 1,8

Bürgergeld inkl. KdU – 3,2 – 4,0

Grundsicherung im Alter inkl. KdU – 0,8 – 0,8

Kindergeld 0,0 – 0,0

Wohngeld 5,3 5,3

Kinderzuschlag 2,1 2,1

Gesamt – 0,5 0,2

Hinweis: Budgetwirkung der Reform im Vergleich zum Status quo. Positive Werte bedeuten eine Entlastung, 
negative eine Belastung des Budgets.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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litik eine Beibehaltung der bisherigen Regelungen in 
Erwägung ziehen. In diesem Fall würde sich allerdings 
der Eintritt der prognostizierten positiven Beschäfti-
gungseffekte des Reformpakets zur Einkommensteuer 
deutlich verzögern.

Die Steuerpolitik ist jedoch nur ein Aspekt, um die 
Erwerbstätigkeit von Frauen und Familien mit Kindern 
zu fördern. Der Ausbau von Kinderbetreuungseinrich-
tungen und die Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf sind weitere wesentliche Maßnah-
men, um diese Ziele zu erreichen.

Das Transferreformpaket schafft durch die re-
formierten Hinzuverdienstregelungen beim Bürger-
geld und die Integration von Wohngeld und Kinder-
zuschlag weitere starke Arbeitsanreize. Lediglich bei 
Paaren ohne Kindern führt diese Reform zu negativen 
Arbeitsangebotseffekten. Dies liegt daran, dass wir 
bei der Neustrukturierung der individuellen Freibe-
träge nur danach unterscheiden, ob Kinder in der 
Bedarfsgemeinschaft leben oder nicht. Eine weitere 
Unterscheidung nach dem Partnerschaftsstatus bei 
den Hinzuverdienstregeln wäre rechtlich neu, in der 
Praxis technisch anspruchsvoller, aber nicht unmög-
lich, wenn man an die Zahl der Erwachsenen in einer 
Bedarfsgemeinschaft anknüpfen würde.

Die Diskussion um das Transfersystem, z. B. durch 
die Einführung einer Kindergrundsicherung, ist in Be-
wegung geraten. Daher könnte die Politik auch er-
wägen, nur das Reformpaket zur Einkommensteuer 
einzuführen. Würde die Regierung nur das Reform-
paket Einkommensteuer einführen, würde dies eine 
geringe Belastung des Staatshaushalts von knapp 
über zwei Milliarden Euro bedeuten. Da in unseren 
Berechnungen Wachstumseffekte, z. B. durch zusätz-
liche Investitionen und Innovationen bei Unterneh-
men und Selbständigen, noch nicht berücksichtigt  
sind, könnte dieses Defizit in der Realität geringer 
ausfallen.
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ANHANG

Reformpaket Einkommensteuer

Tab. 5

Reformpaket Einkommensteuer – Arbeitsangebotswirkungen  

Vollzeitäquivalente Arbeitsmarktpartizipation

Tsd.  VZÄ % Tsd. Personen %

Gesamt 59 0,16 51 0,13

Nach Geschlecht
Männer 10 0,05 13 0,07

Frauen 49 0,31 38 0,20

Hinweis: Arbeitsangebotswirkungen im Vergleich zum Status quo. Vollzeitäquivalente bemisst den Arbeitsangebot-
seffekt umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenarbeitsstunden. Arbeitsmarktpartizipation gibt an, wie 
viele Erwerbspersonen zusätzlich in Beschäftigung wechseln.  

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Reformpaket Einkommenssteuer –Arbeitsangebotswirkungen nach Stundenkategorien 
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Tab. 6

Reformpaket Einkommensteuer – Durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen
  Ausgangswert Veränderung
  Status quo   ohne Anpassung mit Anpassung
  Euro          Euro  %  Euro  % 

Gesamt 47 984 93 0,19 123 0,26

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 29 872 63 0,21 65 0,22

Alleinerziehend 38 975 213 0,55 263 0,67

Paar ohne Kinder 60 069 – 82 – 0,14 – 70 – 0,12

Paar mit Kindern 74 739 477 0,64 606 0,81

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 42 575 2 0,00 8 0,02

Ein Kind 64 841 309 0,48 379 0,58

Zwei Kinder 70 293 555 0,79 711 1,01

Drei Kinder 72 666 565 0,78 745 1,03

Vier und mehr Kinder 65 390 315 0,48 415 0,63

Nach Einkommensdezil 
(äquivalenzgewichtet) im Status quo

1.  Dezil                               15 975 27 0,17 33 0,20

2.  Dezil                               25 113 73 0,29 92 0,37

3.  Dezil                               29 998 111 0,37 137 0,46

4.  Dezil                               35 460 148 0,42 181 0,51

5.  Dezil                               42 225 210 0,50 252 0,60

6.  Dezil                               45 602 216 0,47 250 0,55

7.  Dezil                               53 008 209 0,39 224 0,42

8.  Dezil                               60 170 155 0,26 161 0,27

9.  Dezil                               71 947 – 53 – 0,07 – 40 – 0,06

10.  Dezil                             118 539 – 135 – 0,11 – 22 – 0,02

Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Reformpaket Transfers

Tab. 8

Reformpaket Einkommensteuer – Fiskalische Effekte, Veränderung in Mrd. Euro

Budgetgröße ohne Anpassung mit Anpassung

Verfügbares Einkommen 3,9 5,1

Einkommensteuer 3,5 3,9

Solidaritätszuschlag – 7,4 – 7,4

Sozialversicherung (AG+AN) 0,0 1,0

Bürgergeld inkl. KdU 0,0 0,2

Grundsicherung im Alter inkl. KdU 0,0 0,0

Kindergeld 0,0 – 0,0

Wohngeld – 0,1 – 0,0

Kinderzuschlag 0,0 0,0

Gesamt – 3,9 – 2,3

Hinweis: Budgetwirkung der Reform im Vergleich zum Status quo. Positive Werte bedeuten eine Entlastung, 
negative eine Belastung des Budgets.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.

Tab. 9

Reformpaket Transfers – Arbeitsangebotswirkungen  

Vollzeitäquivalente Arbeitsmarktpartizipation

Tsd.  VZÄ % Tsd. Personen %

Gesamt 145 0,40 139 0,36

Nach Geschlecht
Männer 106 0,52 132 0,67

Frauen 39 0,25 6 0,03

Hinweis: Arbeitsangebotswirkungen im Vergleich zum Status quo. Vollzeitäquivalente bemisst den Arbeitsangebot-
seffekt umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte mit 40 Wochenarbeitsstunden. Arbeitsmarktpartizipation gibt an, wie 
viele Erwerbspersonen zusätzlich in Beschäftigung wechseln.  

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.

Tab. 7

Reformpaket Einkommensteuer – Veränderung Armuts- und Ungleichheitsmaße 

Maß ohne Anpassung mit Anpassung

Gini-Koeffizient – 0,1 – 0,1

P90/P10 – 0,0 – 0,0

Armutsrisikoschwelle 8,5 9,7

Armutsrisikoquote 0,4 0,4

Armutsrisikoquote (fix) – 0,1 – 0,2

Hinweis: Die Tabelle weist die Veränderung verschiedener Verteilungsmaße in Prozentpunkten im Vergleich zum 
Status quo aus. Veränderung von Gini-Koeffizient, Armutsrisikoquote, Armutsrisikoquote (fix) in Prozentpunkten. Ver- 
änderung der Armutsrisikoschwelle in Euro/Monat. P90/P10 zeigt die Veränderung des Verhältnisses der Dezilgrenzen. 

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Tab. 10

Reformpaket Transfers – Durchschnittliches verfügbares Haushaltseinkommen 
  Ausgangswert Veränderung
  Status quo   ohne Anpassung mit Anpassung
  Euro          Euro  %  Euro  % 

Gesamt 47 984 – 78 – 0,16 – 6 – 0,01

Nach Haushaltstyp

Alleinstehend 29 872 – 90 – 0,30 44 0,15

Alleinerziehend 38 975 – 280 – 0,72 17 0,04

Paar ohne Kinder 60 069 – 24 – 0,04 – 120 – 0,20

Paar mit Kindern 74 739 – 99 – 0,13 76 0,10

Nach Anzahl der Kinder

Ohne Kinder 42 575 – 62 – 0,15 – 25 – 0,06

Ein Kind 64 841 – 31 – 0,05 – 13 – 0,02

Zwei Kinder 70 293 – 131 – 0,19 91 0,13

Drei Kinder 72 666 – 337 – 0,46 445 0,61

Vier und mehr Kinder 65 390 – 1 263 – 1,93 – 163 – 0,25

Nach Einkommensdezil 
(äquivalenzgewichtet) im Status quo

1.  Dezil                               15 975 – 256 – 1,60 6 0,04

2.  Dezil                               25 113 – 102 – 0,41 443 1,77

3.  Dezil                               29 998 – 90 – 0,30 154 0,51

4.  Dezil                               35 460 – 81 – 0,23 – 58 – 0,16

5.  Dezil                               42 225 – 56 – 0,13 – 162 – 0,38

6.  Dezil                               45 602 – 32 – 0,07 – 199 – 0,44

7.  Dezil                               53 008 – 30 – 0,06 – 174 – 0,33

8.  Dezil                               60 170 – 23 – 0,04 – 87 – 0,14

9.  Dezil                               71 947 – 16 – 0,02 – 57 – 0,08

10.  Dezil                             118 539 – 12 – 0,01 – 10 – 0,01

Hinweis: Die Tabelle weist die Wirkungen auf das durchschnittlich verfügbare Haushaltseinkommen pro Jahr im Vergleich zum Status quo aus.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Tab. 12

Reformpaket Transfers – Fiskalische Effekte, Veränderung in Mrd. Euro

Budgetgröße ohne Anpassung mit Anpassung

Verfügbares Einkommen – 3,3 – 0,3

Einkommensteuer 0,0 – 0,6

Solidaritätszuschlag 0,0 – 0,0

Sozialversicherung (AG+AN) 0,0 1,0

Bürgergeld inkl. KdU – 3,3 – 4,4

Grundsicherung im Alter inkl. KdU – 0,8 – 0,9

Kindergeld 0,0 0,0

Wohngeld 5,3 5,3

Kinderzuschlag 2,1 2,1

Gesamt 3,3 2,5

Hinweis: Budgetwirkung der Reform im Vergleich zum Status quo. Positive Werte bedeuten eine Entlastung, 
negative eine Belastung des Budgets.

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.

Tab. 11

Reformpaket Transfers – Veränderung Armuts- und Ungleichheitsmaße  

Maß ohne Anpassung mit Anpassung

Gini-Koeffizient 0,1 – 0,1

P90/P10 0,0 – 0,0

Armutsrisikoschwelle – 1,7 – 3,6

Armutsrisikoquote 0,4 – 0,9

Armutsrisikoquote (fix) 0,5 – 0,7

Hinweis: Die Tabelle weist die Veränderung verschiedener Verteilungsmaße in Prozentpunkten im Vergleich zum 
Status quo aus. Veränderung von Gini-Koeffizient, Armutsrisikoquote, Armutsrisikoquote (fix) in Prozentpunkten. Ver- 
änderung der Armutsrisikoschwelle in Euro/Monat. P90/P10 zeigt die Veränderung des Verhältnisses der Dezilgrenzen. 

Quelle: ifo Mikrosimulationsmodell.
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Im ifo Bildungsbarometer 2023 zeigt sich eine deutliche Ver-
schlechterung in der Bewertung der Schulen: Lediglich 27 % 
der Deutschen geben den Schulen in ihrem Bundesland die 
Note 1 oder 2, 2014 waren es noch 38 %. 79 % sind der Mei-
nung, dass sich die Schulbildung durch die Corona-Pandemie 
verschlechtert hat. Als ernsthaftes Problem sehen die meisten 
Deutschen den Lehrkräftemangel (77 %), gefolgt von fehlen-
den finanziellen Mitteln (68 %) und der Trägheit des Systems 
(66 %). Gegen den Lehrkräftemangel unterstützen die Befrag-
ten die Nachqualifizierung von Lehrkräften in Mangelfächern 
(79 %) sowie den Einsatz von Quereinsteiger*innen (64 %), leh-
nen aber größere Klassen ab (81 %). Mehrheitlich befürworten 
sie deutschlandweit einheitliche Abiturprüfungen (86 %) und 
Vergleichstests in Mathematik und Deutsch (68 %). Sie spre-
chen sich gegen die Abschaffung von Schulnoten (73 %) und 
für Klassenwiederholungen bei schlechten Leistungen (78 %) 
aus. 78 % befürworten, dass alle Schulen einheitliche Jahres-
berichte veröffentlichen müssen. Die Deutschen sind dafür, 
dass der Bund alle Schüler*innen an weiterführenden Schulen 
mit Computern ausstattet (65 %) und Lehrkräfte Fortbildungen 
zur Digitalisierung machen müssen (81 %). Knappe Mehrhei-
ten lehnen Unterricht zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz 
und Chatbots ab (54 %) und befürworten Prüfungsformen, die 
deren Verwendung verhindern (55 %). 74 % sind für höhere Bil-
dungsausgaben – deutlich mehr als für andere Staatsausgaben.

IN KÜRZE

Katharina Werner, Vera Freundl, Franziska Pfaehler,  
Katharina Wedel und Ludger Wößmann*

Was die Deutschen über die Qualität 
der Schulen denken – 
Ergebnisse des zehnten ifo Bildungsbarometers 2023

Die Frage nach der Qualität der Schulen ist derzeit 
wieder in aller Munde. Und das aus gutem Grund: 
Die Veränderungen und Krisen der jüngsten Vergan-
genheit und Gegenwart wie die Nachwirkungen der 
Corona-Pandemie, der Fachkräftemangel und die 
zunehmende Digitalisierung haben das Potenzial, 
die Bildungslandschaft in Deutschland nachhaltig zu 
verändern. Die Entwicklung der Bildungsleistungen 
ergibt ein besorgniserregendes Bild. Nachdem sich 
die erlernten Basiskompetenzen von Schüler*innen 
in Deutsch, Mathematik und Naturwissenschaften 
nach dem PISA-Schock zu Beginn des Jahrtausends 
für zehn Jahre stetig verbessert hatten, ist seit etwa 
2010/11 in allen Tests ein systematischer Abwärts-
trend erkennbar. Bis vor der Corona-Pandemie war 
rund 60 % des vorherigen Anstiegs wieder verloren-
gegangen (Wößmann 2023). Und alles deutet darauf 
hin, dass durch die Schulschließungen und anderen 
Beeinträchtigungen während der Pandemie weitere 
deutliche Lernverluste zu verzeichnen sind (Ludewig 
et al. 2022; Stanat et al. 2022; Werner und Wößmann 
2023). Erschwert wird die aktuelle Situation zusätzlich 
durch Lehrkräftemangel, hohe Schulabbruchsquoten, 
schleppende Digitalisierung, Sanierungsstau und zahl-
reiche weitere Herausforderungen. 

Um zu verstehen, wie die Deutschen die Heraus-
forderungen für das Schulsystem wahrnehmen und 
welche Maßnahmen und Reformen zur Qualitätsver-
besserung in der Bevölkerung auf Zustimmung sto-
ßen, hat das ifo Bildungsbarometer 2023 eine reprä-
sentative Bevölkerungsstichprobe von über 5 500 Er-
wachsenen in Deutschland zu diesen Themen befragt. 
Der Fokus liegt auf den zentralen Bildungsstätten des 
Landes – den allgemeinbildenden Schulen. Die Er-
kenntnisse aus dieser Meinungsumfrage sind für den 
politischen Prozess relevant. Für die Schulpolitik ist 
es wichtig, welche Maßnahmen und Reformen von der 
Bevölkerung unterstützt werden, um die Bildungsqua-
lität zu verbessern. Neben der Effektivität verschiede-
ner schulischer Maßnahmen ist für die Akzeptanz und 

Umsetzbarkeit im demokratischen Prozess nämlich 
auch ausschlaggebend, ob sie mehrheitsfähig sind.

Im diesjährigen ifo Bildungsbarometer untersu-
chen wir zunächst, wie die Deutschen die Qualität 
der allgemeinbildenden Schulen insgesamt bewerten. 
Dann geht es darum, welche Probleme die Befragten 
im deutschen Schulsystem sehen. Im Anschluss fo-
kussieren wir uns auf die Einstellungen der Deutschen 
zu Lehrkräften und Lehrkräftemangel, zu institutio-
nellen Rahmenbedingungen zur Qualitätssicherung, 
zur Digitalisierung und zu Bildungsausgaben. Mit dem  
ifo Bildungsbarometer 2023 veröffentlicht das ifo Ins-

* Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (Sonderfor-
schungsbereich Transregio 190) für finanzielle Unterstützung, dem 
Wissenschaftlichen Beirat des ifo Bildungsbarometers –  
Marius Busemeyer, Olaf Köller, Dorothea Kübler, Nele McElvany,  
Beatrice Rammstedt und Guido Schwerdt – und den Kolleg*innen am 
ifo Zentrum für Bildungsökonomik für Anmerkungen zum Fragebo-
gen, Lewin Nolden und Dawid Swierczewski für ausgezeichnete  
Forschungsassistenz sowie dem Team von Talk Online Panel für die 
Zusammenarbeit bei der Durchführung der Meinungsumfrage.
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titut zum zehnten Mal seine repräsentative Meinungs-
befragung der deutschen Bevölkerung zu Bildung und 
Bildungspolitik. Dies nehmen wir zum Anlass, das Mei-
nungsbild zu vielen Fragen der Schulqualität mit den 
Vorjahren zu vergleichen, um festzustellen, ob und 
wie sich die Stimmungslage in Deutschland bezüg-
lich der Schulpolitik im Verlauf der vergangenen zehn 
Jahre verändert hat. Neben den hier berichteten Er-
gebnissen zur Qualität der Schulen sind zwei weitere 
Veröffentlichungen zum ifo Bildungsbarometer 2023 

geplant: zum einen eine separate Auswertung für sie-
ben Regionen in Deutschland, die in diesem Jahr auf-
grund der Stichprobenziehung für ausgewählte Fragen 
erstmals möglich ist, zum anderen über Meinungen 
der Deutschen zur Ungleichheit der Bildungschancen. 

DAS IFO BILDUNGSBAROMETER 2023

Das ifo Bildungsbarometer wurde im Jahr 2023 zum 
zehnten Mal durchgeführt. Es ist eine jährliche reprä-
sentative Meinungsumfrage der deutschen erwachse-
nen Bevölkerung, die sich seit 2014 mit den Ansich-
ten der Deutschen zu bildungspolitischen Themen 
beschäftigt. Dabei behandelt das ifo Bildungsbaro-
meter jährlich wechselnde Themenschwerpunkte.1 
Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche 
Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren (siehe Box 
»Methodik der Befragung« für weitere Details). 

Das Erkenntnisinteresse des ifo Bildungsbarome-
ters ist dabei nicht normativ, sondern positiv: Wir un-
tersuchen nicht, wie Bildungspolitik aus wissenschaftli-
cher Sicht bestmöglich gestaltet werden sollte, sondern 
welche Meinungen von der deutschen Bevölkerung zu 
verschiedenen Themen der Bildungspolitik vertreten 
werden. Dies erlaubt Aufschluss darüber, in welchen 
Bereichen sich Mehrheiten für oder gegen Reformen 
des Bildungssystems finden. Die Ergebnisse zeigen 
damit das Problembewusstsein der Deutschen sowie 
1 Die Ergebnisse der bisherigen ifo Bildungsbarometer sind unter 
www.ifo.de/ifo-bildungsbarometer zu finden.

Die Befragung für das ifo Bildungsbarometer 2023 
wurde vom 17. Mai bis 5. Juni 2023 durch Talk Online 
Panel GmbH unter insgesamt 5 636 Personen zwi-
schen 18 und 69 Jahren durchgeführt. Die Ziehung 
der Stichprobe erfolgte unter Berücksichtigung der 
amtlichen Statistik nach Alter, Geschlecht, Schulab-
schluss und Erwerbsstatus. Um die Repräsentativi-
tät der Ergebnisse sicherzustellen, wurden die Be-
obachtungen zudem nach Alter, Geschlecht, Bundes- 
land, Schulabschluss und Gemeindegrößenklasse 
gewichtet.

Wie sicher von den Ergebnissen einer repräsenta-
tiven Umfrage auf die Gesamtbevölkerung geschlos-
sen werden kann, lässt sich anhand von statistischen 
Wahrscheinlichkeiten angeben. Bei Fragen, die von 
einer zufälligen Teilgruppe von gut 1 000 Befragten 
beantwortet werden, liegt der Fehlerbereich zum Bei-
spiel zwischen 2-3 Prozentpunkten. Das heißt, wenn 
z. B. 50 % der Befragten einer Frage zustimmen, liegt 
der wahre Wert der Zustimmung in der Gesamtbe-
völkerung mit 95 %iger Wahrscheinlichkeit zwischen 
47 % und 53 %.

Personen, die zu einer Frage keine Angabe ma-
chen, werden in der vorliegenden Auswertung nicht be-
rücksichtigt. Der Anteil der Personen ohne Angabe ist 
bei allen Meinungsfragen des ifo Bildungsbarometers 
2023 sehr gering. Im Durchschnitt liegt er unter 1 %,  
und bei keiner Frage übersteigt er 3,5 %.

Um die Ergebnisse übersichtlich zu präsentieren, 
sind in den Abbildungen die Antwortkategorien in intu-
itiver Reihenfolge präsentiert, etwa bei Zustimmungs-
fragen in der Reihenfolge »sehr dafür«, »eher dafür«, 
»weder dafür noch dagegen«, »eher dagegen«, »sehr 
dagegen«. Die neutrale Kategorie wurde im Fragebo-
gen jedoch häufig als letzte Antwortwortmöglichkeit 
der Liste präsentiert (vgl. Wößmann et al. 2016 für eine 
Diskussion zur Platzierung der neutralen Kategorie). 
Im vorliegenden Text und in den Abbildungen werden 
Prozentwerte berichtet, die auf den jeweils nächsten 
Prozentpunkt gerundet sind. Aufgrund der Rundungen 
kann die Summe der berichteten Prozentanteile von 
100 abweichen. Ebenso kann die tatsächliche Summe 
mehrerer Anteile leicht von der Summe der berichte-
ten gerundeten Werte abweichen.

METHODIK DER BEFRAGUNG
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Frage:
Welche Schulnote würden Sie den allgemeinbildenden Schulen in Ihrem Bundesland geben?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2014–2021. © ifo Institut 

Wie benoten die Deutschen die Schulen in ihrem Bundesland?
Zufriedenheit der Deutschen mit den Schulen auf Tiefstand

Abb. 1
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Bereiche, in denen die öffentliche Akzeptanz von bil-
dungspolitischen Reformen hoch oder niedrig ausfällt.

Für das diesjährige ifo Bildungsbarometer wurde 
eine Reihe von Fragen wortgleich wiederholt, die be-
reits in vorherigen Befragungen des ifo Bildungsba-
rometers erhoben wurden. Dies erlaubt es uns, die 
Entwicklung des Antwortverhaltens zu einzelnen The-
menbereichen über die Zeit hinweg zu dokumentieren. 
Aufgrund der wechselnden Zusammensetzung des Fra-
gebogens in verschiedenen Befragungsjahren ändert 
sich für jede Frage die Anzahl und der Zeitpunkt der 
zur Verfügung stehenden Vergleichsjahre. Insgesamt 
ist bei der Interpretation der Zeittrends zu beachten, 
dass sich Änderungen zu den Vorjahresergebnissen 
sowohl durch Verschiebungen der Meinung über die 
Zeit als auch durch kleinere Schwankungen zwischen 
den Stichproben der einzelnen Jahre ergeben kön-
nen (siehe Box »Vergleich zu Vorjahresergebnissen des  
ifo Bildungsbarometers«).

BEWERTUNG DER SCHULEN IN DEUTSCHLAND

Zunächst haben wir die Befragten gebeten, den all-
gemeinbildenden Schulen im eigenen Bundesland ein 
Zeugnis auszustellen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich 
die Zufriedenheit der Deutschen mit dem Schulsystem 
auf einem Tiefstand befindet (vgl. Abb. 1): Im Jahr 
2023 bewerten nur 27 % der Deutschen die Schulen 
mit der Note 1 oder 2, während es im Jahr 2014 noch 
38 % waren. 8 % vergeben aktuell gar die Note 5 oder 6 
(2014: 4 %), 17 % die Note 4 (2014: 12 %). Der Vergleich 
über die vergangenen zehn Jahre zeigt, dass die Qua-
lität der deutschen Schulen in der Bevölkerung der-
zeit kritischer gesehen wird als in der Vergangenheit.

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch für die Zufrie-
denheit der Deutschen mit der Bildungspolitik in 
ihrem Bundesland. Aktuell gibt über die Hälfte der 

Befragten (58 %) an, sehr oder eher unzufrieden zu 
sein – ein Anteil, der 2020 mit 45 % noch deutlich ge-
ringer ausfiel (vgl. Abb. 2). Der Anteil derer, die sehr 
oder eher zufrieden mit der Bildungspolitik in ihrem 
Bundesland sind, ist ebenso deutlich von 45 % (2020) 
auf 28 % (2023) gefallen. 

Ein möglicher Grund für die Verschlechterung sind 
die Auswirkungen der Corona-Pandemie, die für das 
Bildungssystem eine selten dagewesene Belastungs-
probe darstellte. Zur Infektionseindämmung kam es 
in den Jahren 2020 und 2021 wiederholt zu längeren 
Schulschließungen, in denen sich die Schüler*innen 
den Unterrichtsstoff selbständig oder mit Unterstüt-
zung digitaler Kommunikation zu Hause erarbeiten 
sollten (Grewenig et al. 2021). Die Umsetzung des 
digitalen Unterrichts wurde dabei zum Teil kritisch 
diskutiert, unter anderem im Hinblick auf die man-

Zu vielen Fragen werden im Text Ergebnisse aus vor-
herigen Erhebungen des ifo Bildungsbarometers, das 
seit 2014 jährlich veröffentlicht wird, erwähnt. Beim 
Vergleich von Ergebnissen aus unterschiedlichen Jah-
ren ist zu beachten, dass leichte Abweichungen auf-
grund der jeweiligen Stichprobenziehung entstehen 
können und dass die Methodik der Befragung zum Teil  
leicht abweicht. So wurden zum Beispiel für die Be-
fragungen 2014 bis 2017 Befragte sowohl online als 
auch persönlich für die Befragung rekrutiert. Nach 
einer ausführlichen Analyse der Daten, die gezeigt hat, 
dass ein repräsentatives Meinungsbild zu bildungs-
politischen Themen durch eine reine Online-Befra-
gung abgebildet werden kann (Grewenig et al. 2023), 
basiert die Befragung seit 2018 auf einer reinen 
Online-Stichprobe. 

Zudem ist denkbar, dass die Zusammensetzung 
des Fragebogens, die darin behandelten Schwerpunkt-
themen und die Positionierung einer Frage innerhalb 
des Fragebogens das Antwortverhalten beeinflussen 
könnten. Ausführliche Analysen von Fragen, die wie-
derholt gestellt wurden, deuten allerdings eher auf 
einen vernachlässigbaren Einfluss dieser Faktoren 
hin (Wößmann et al. 2017, Kasten 2; Lergetporer und 
Wößmann 2021). 

Zum Teil werden aus Gründen der Übersicht-
lichkeit nicht bei jedem Thema alle verfügbaren 
Vergleichszeitpunkte dargestellt. Details zu den me-
thodischen Besonderheiten der einzelnen Vorjahres-
befragungen sind unter www.ifo.de/ifo-bildungsba-
rometer in den Berichten zu den jeweiligen Jahren 
dokumentiert.

VERGLEICH ZU VORJAHRESERGEBNISSEN DES IFO BILDUNGSBAROMETERS
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Wie zufrieden sind Sie mit der Bildungspolitik in Ihrem Bundesland?
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Was denken Sie, wie hat sich die Qualität der Schulbildung durch die Corona-Pandemie verändert?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2020. © ifo Institut 

Wie beurteilen die Deutschen die Bildungspolitik und die Auswirkungen der 
Pandemie?
Mehrheit ist unzufrieden und sieht Verschlechterung der Schulqualität durch Corona-Pandemie

Zufriedenheit mit der Bildungspolitik im eigenen Bundesland

Veränderung der Qualität der Schulbildung durch die Corona-Pandemie

Sehr zufrieden Eher zufrieden Weder noch Eher unzufrieden Sehr unzufrieden

Abb. 2
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gelnde digitale Ausstattung der Schulen und Lehr-
kräfte, fehlende Internetverfügbarkeit und digitale 
Geräte in den Familien sowie Planungsunsicherheit 
(Robert-Bosch-Stiftung 2021). Gleichzeitig erfolgte 
während der Corona-Pandemie ein Digitalisierungs-
schub in den deutschen Schulen, der sich positiv auf 
die Qualität des Unterrichts auswirken könnte. Unsere 
Ergebnisse zeigen jedoch, dass die Deutschen die Aus-
wirkungen der Pandemie sehr negativ sehen. 79 % der 
Befragten geben an, dass sich die Qualität der Schul-
bildung durch die Corona-Pandemie stark oder eher 
verschlechtert hat; von diesen sehen 32 % sogar eine 
starke Verschlechterung (vgl. Abb. 2). Lediglich 12 % 
bewerten die Auswirkungen der Pandemie positiv. 

Dabei bleibt der Anteil derjenigen, die gute Bil-
dung wichtig für den zukünftigen Wohlstand des Lan-
des finden, weiterhin sehr hoch. Eine überwältigende 

Mehrheit von 89 % denkt, dass gute Schülerleistungen 
sehr oder eher wichtig für die Zukunft Deutschlands 
sind (vgl. Abb. 3). In der ersten Welle unserer Befra-
gung im Jahr 2014 war ein noch höherer Anteil von 
97 % der Befragten dieser Meinung. Insbesondere der 
Anteil derer, die gute Schülerleistungen für sehr wich-
tig halten, ist von 70 % im Jahr 2014 auf 49 % in die-
sem Jahr zurückgegangen. Eine mögliche Erklärung 
ist, dass in den vergangenen Jahren neben der Dis-
kussion um die Qualität der Schulen auch zunehmend 
weitere Entwicklungen, wie etwa Klimawandel, Pan-
demie oder Krieg, als Bedrohung für den zukünftigen 
Wohlstand wahrgenommen werden. 

Gleichzeitig geben 78 % der Befragten an, dass 
Schul- und Bildungspolitik ein wichtiges Thema für 
ihre persönliche Wahlentscheidung bei Landtagswah-
len ist (vgl. Abb. 3). Dieser Anteil war in den vorherigen 
Befragungen 2015 und 2019 bereits auf nahezu ähn-
lich hohem Niveau. Dies zeigt, dass die schlechtere 
Bewertung der Schulen in einem Umfeld stattfindet, 
in dem guter Bildung unverändert große gesellschaft-
liche Bedeutung zugesprochen wird. 

PROBLEME IM DEUTSCHEN SCHULSYSTEM

Das deutsche Schulsystem ist derzeit mit vielfältigen 
Problemen konfrontiert: Lehrkräftemangel, fehlende 
Digitalisierung, marode Schulgebäude und Sanierungs-
stau, Lernrückstände durch Corona und zahlreiche 
weitere Themen werden häufig in den Medien disku-
tiert. Deshalb haben wir die Bevölkerung nach ihrer 
Einschätzung zu den größten Problemen im deutschen 
Schulsystem befragt.

Am besorgtesten sind die Befragten im Hinblick 
auf den Lehrkräftemangel. Über drei Viertel der 
Deutschen (77 %) halten den Lehrkräftemangel für 
ein (sehr) ernsthaftes Problem, 16 % für ein mittleres 
Problem (vgl. Abb. 4). Nur 2 % nehmen den Lehrkräf-
temangel nicht als Problem wahr. Diese Ergebnisse 
decken sich auch mit einer Schulleitungsbefragung im 
vergangenen Jahr: Der Fachkräfte- und Personalman-
gel im Bildungsbereich wird darin als zentrale Heraus-
forderung angesehen (Robert-Bosch-Stiftung 2023).

Auf Platz 2 sehen die Deutschen fehlende finan-
zielle Mittel für Schulen (68 % sehen ein (sehr) ernst-
haftes Problem), gefolgt von der Einschätzung, das 
Schulsystem sei ein träges System, in dem Verände-
rungen zu lange dauern (66 %). Auch hier schätzt nur 
eine kleine Minderheit von jeweils 3 bzw. 2 % dies als 
gar kein Problem ein. Lernrückstände durch Corona 
werden von 61 % als (sehr) ernsthaftes Problem einge-
schätzt, die unzureichende Digitalisierung der Schulen 
von 60 %. Sowohl nicht ausreichend sanierte Schulge-
bäude als auch fehlende Chancengleichheit werden 
von 57 % als (sehr) ernsthaftes Problem angesehen. Die 
mangelnde Integration von Schüler*innen mit Migra-
tionshintergrund wird von der Hälfte der Befragten 
(50 %) als (sehr) ernsthaftes Problem wahrgenommen. 
Im Vergleich zu den zuvor genannten Aspekten emp-
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach gute Schülerleistungen für den zukünftigen Wohlstand unseres Landes?
Frage 2:
Wie wichtig ist das Thema Schul- und Bildungspolitik für Ihre persönliche Wahlentscheidung bei Landtagswahlen?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2019, 2015, 2014. © ifo Institut 

Für wie wichtig halten die Deutschen Bildung für Wohlstand und Wahlentscheidung?
Einschätzung der Bedeutung guter Bildung weiter sehr hoch, auch für persönliche Wahlentscheidung 

Wichtigkeit von guten Schülerleistungen für zukünftigen Wohlstand

Wichtigkeit von Schul- und Bildungspolitik für persönliche Wahlentscheidung

Abb. 3
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Frage:
Was meinen Sie, sind die folgenden Aspekte in Ihrem Bundesland ein ernsthaftes Problem?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023. © ifo Institut 

Wo sehen die Deutschen die größten Probleme im Schulsystem?
Über drei Viertel sehen Lehrkräftemangel als ernsthaftes Problem 

Nicht ausreichend sanierte Schulgebäude

Lehrkräftemangel

Unzureichende Digitalisierung der Schulen

Träges System, in dem Veränderungen zu lange dauern

Fehlende Chancengleichheit für Kinder aus benachteiligten Verhältnissen

Mangelnde Integration von Schüler*innen mit Migrationshintergrund

Unzureichende Inklusion von Schüler*innen mit Behinderung

Lernrückstände durch Corona

Fehlende finanzielle Mittel für Schulen

Abb. 4
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finden die Befragten die unzureichende Inklusion von 
Schüler*innen mit Behinderung am wenigsten proble-
matisch, obwohl auch hier 41 % ein (sehr) ernsthaftes 
Problem sehen. 

Insgesamt zeigt sich also, dass die Befragten eine 
Vielzahl von Problemen und Herausforderungen für 
das deutsche Schulsystem wahrnehmen. In den fol-
genden Abschnitten gehen wir gezielt auf die Meinung 
der Deutschen zu einer Reihe von Maßnahmen ein, die 
zur Lösung dieser Probleme derzeit in der öffentlichen 
Debatte stehen.

LEHRKRÄFTE

Lehrkräftemangel 
Lehrkräfte sind von zentraler Bedeutung für die Qua-
lität des Schulsystems. Folglich ist es nicht überra-
schend, dass der Mangel an Lehrkräften bei den 
Deutschen Platz 1 der Problemfelder in den Schulen 

einnimmt (vgl. Abb. 4). Tatsächlich spricht die Kultus-
ministerkonferenz (KMK) in ihrer im März 2023 ver-
öffentlichten Erklärung von einem akuten Bedarf an 
Lehrkräften und stuft den Lehrkräftemangel als ein 
auch in den kommenden Jahren bestehendes Pro-
blem für die Qualitätsentwicklung an den Schulen 
ein (KMK 2023). Das Ausmaß des Lehrkräftemangels 
lässt sich anhand der verfügbaren Studien nicht genau 
beziffern. Eine Umfrage unter den 16 deutschen Kul-
tusministerien kommt zu dem Ergebnis, dass derzeit 
über 12 000 Lehrkraftstellen unbesetzt sind (Redak-
tionsnetzwerk Deutschland 2023). Eine Schulleiterbe-
fragung im Jahr 2022 ergibt sogar mehr als 50 000 un- 
besetzte Stellen (VBE 2022). Die KMK geht davon 
aus, dass bis 2025 25 000 Lehrkräfte fehlen, mit stei-
gender Tendenz. Andere Prognosen berichten so-
gar noch höhere Zahlen an fehlenden Lehrkräften  
(SWK 2023). Die Gründe für den nicht gedeckten 
Bedarf an Lehrkräften liegen zum einen in steigen-
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Frage (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Laut einer Umfrage unter den 16 deutschen Kultusministerien sind derzeit über 12 000 Lehrkraftstellen unbesetzt. Zur Reduzierung des Lehrermangels werden 
verschiedene Maßnahmen diskutiert. Sind Sie dafür oder dagegen, dass folgende Maßnahmen ergriffen werden?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023. © ifo Institut 

Welche Maßnahmen gegen Lehrkräftemangel befürworten die Deutschen?
Zahlreiche Maßnahmen wie Nachqualifizierung und Quereinsteiger*innen finden starke Zustimmung, größere Klassen werden deutlich abgelehnt

Zurückholen von Lehrkräften aus dem Ruhestand

Befristete Erhöhung der Unterrichtsstunden, die in Zukunft als Überstunden finanziell abgegolten werden können

Abordnung von Lehrkräften einer Schulform mit ausreichend Lehrkräften an Schulformen mit zu wenig Lehrkräften, z.B. von Gymnasium zu 
Grundschule

Nachqualifizierung von bestehenden Lehrkräften für Unterricht in Mangelfächern

Einsatz von Lehramtsstudierenden und Quereinsteiger*innen als Vertretungslehrkräfte

Erhöhung der Klassengrößen

Begrenzung der Teilzeitarbeit von Lehrkräften

Erhöhung von Selbstlernzeiten in der gymnasialen Oberstufe, wobei Schüler*innen sich neue Themen zunächst selbstständig aneignen, die im 
Anschluss im Präsenzunterricht vertieft werden

Abordnung von Lehrkräften einer Schule mit ausreichend Lehrkräften an Schulen mit zu wenig Lehrkräften im gleichen Bundesland

Erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikationen als Lehrkraft

Einstellung von Personal zur organisatorischen Entlastung der Lehrkräfte 

Einsatz von Hybridunterricht, bei dem eine Lehrkraft gleichzeitig zwei Klassen an verschiedenen Schulen unterrichtet, wobei abwechselnd eine 
Klasse digital zugeschaltet wird

Zusammenfassung von kleineren Schulen in ländlichen Räumen zu einer größeren Schule und Angebot von Schulbussen

Trainings zur Klassen- und Gesprächsführung und zur Verbesserung der psychischen Gesundheit von Lehrkräften zur Verringerung des 
Krankenstandes

Abb. 5
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den Schülerzahlen (wegen höherer Geburtenzahlen 
und Zuwanderung), personalintensiveren Anforde-
rungen an die Schulen (wie Ganztag und Inklusion) 
und zu wenig Lehramtsabsolvent*innen bei hohen 
Verrentungszahlen. Vor diesem Hintergrund geben 
sowohl die Ständige Wissenschaftliche Kommission  
der KMK (SWK 2023) als auch andere Institutionen 
Empfehlungen, wie der Lehrkräftemangel reduziert 
werden kann. Das ifo Bildungsbarometer 2023 hat die 
deutsche Bevölkerung gefragt, welche dieser von der 
SWK vorgeschlagenen Maßnahmen nach Meinung der 
Deutschen ergriffen werden sollten. 

Das Meinungsbild der Deutschen zeigt hier über-
wiegend deutliche Zustimmung zu den einzelnen Maß-
nahmen. Neun der 14 vorgeschlagenen Maßnahmen 
finden unter den Deutschen eine Mehrheit (vgl. Abb. 5). 
Mit sehr hohen Zustimmungswerten von ca. drei Vier-
tel sind die folgenden drei Maßnahmen am beliebtes-
ten: Nachqualifizierung von bestehenden Lehrkräften 
für Unterricht in Mangelfächern (79 %), Einstellung von 
Personal, das die Lehrkräfte bei organisatorischen 
Aufgaben entlasten soll (76 %), sowie Trainings zur 

Klassen- und Gesprächsführung und zur Verbesserung 
der psychischen Gesundheit von Lehrkräften zur Ver-
ringerung des Krankenstands (74 %). Alle drei dieser 
Maßnahmen fokussieren sich darauf, die bestehen-
den Lehrkräfte besser einzusetzen. Zudem ist jeweils 
mehr als die Hälfte der Deutschen sehr oder eher für 
den Einsatz von Lehramtsstudierenden und Querein-
steiger*innen als Vertretungslehrkräfte (69 %), für die 
erleichterte Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Qualifikationen als Lehrkraft (61 %), für die Abordnung 
von Lehrkräften an Schulen mit Lehrkräftemangel 
(58 %), für eine befristete Erhöhung der Unterrichts-
stunden der Lehrkräfte (56 %) und für eine Erhöhung 
der Selbstlernzeiten in der gymnasialen Oberstufe 
(50 %) als Maßnahmen gegen Lehrkräftemangel. 

Dagegen sind mehr als die Hälfte der Befragten 
sehr oder eher gegen das Zurückholen von Lehrkräf-
ten aus dem Ruhestand (56 %), gegen Hybridunter-
richt, bei dem eine Lehrkraft gleichzeitig zwei Klassen 
unterrichtet, wobei abwechselnd eine Klasse digital 
zugeschaltet wird (60 %), und mit überwältigender 
Mehrheit (81 %) gegen größere Schulklassen.

In einer weiteren Frage hat das diesjährige Bil-
dungsbarometer wie bereits im Jahr 2016 gefragt, 
ob Personen mit Universitätsabschluss, die jedoch 
kein Lehramtsstudium absolviert haben, in Schulen 
als Lehrkraft in Fächern mit Lehrkräftemangel ar-
beiten sollten (vgl. Abb. 6). In beiden Jahren spricht 
sich mehr als die Hälfte der Deutschen für den Einsatz 
dieser Quereinsteiger*innen aus, wobei die derzei-
tige Zustimmung mit 64 % im Vergleich zu 2016 (54 %) 
deutlich höher liegt. Dies deutet darauf hin, dass das 
Problembewusstsein der Deutschen bezogen auf den 
Lehrkräftemangel gestiegen ist und der Einsatz von 
Quereinsteiger*innen mehr Anklang findet. 

Gehälter der Lehrkräfte
Eine weitere Idee, um den Lehrkräftemangel zu redu-
zieren bzw. den Lehrkraftberuf attraktiver zu machen, 
ist die Zahlung höherer Gehälter. Deswegen hat das ifo 
Bildungsbarometer seit 2014 wiederholt gefragt, wie 
sich die Höhe der Gehälter von Lehrkräften entwickeln 
sollte (vgl. Abb. 7). Im Zeitablauf von 2014 bis heute 
sind durchgehend die meisten Deutschen für unver-
änderte Lehrkraftgehälter (zwischen 48 % und 63 %). 
Gleichwohl sprechen sich zunehmend mehr Deutsche 
dafür aus, dass die Gehälter von Lehrkräften (stark) 
steigen sollen, von 29 % im Jahr 2014 auf 43 % im Jahr 
2017 bzw. 44 % im Jahr 2023. 

Die Zustimmung für Gehaltszuschläge für Lehr-
kräfte, die Fächer mit Lehrkräftemangel unterrich-
ten, ist mit 48 % im Zeitvergleich unverändert hoch  
(2016: 45 %, vgl. Abb. 7). Im diesjährigen ifo Bildungs-
barometer haben wir zudem gefragt, wie hoch ein Ge-
haltszuschlag für Mangelfächer (in Prozent im Vergleich 
zu anderen Fächern) ausfallen sollte. Knapp ein Fünf-
tel der Befragten (19 %) will hier keinen Gehaltsunter-
schied zwischen Mangelfächern und anderen Fächern. 
Diejenigen, die einen Gehaltszuschlag befürworten, 
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Was meinen Sie, sollten die Gehälter von Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland steigen, sinken oder unverändert 
bleiben?
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Manche Schulen sehen sich einem deutlichen Lehrermangel in bestimmten Fächern wie Mathematik und 
Naturwissenschaften gegenüber. Sind Sie dafür oder dagegen, einen Gehaltszuschlag für Lehrerinnen und Lehrer in 
solchen Fächern einzuführen, um den Lehrermangel zu verringern?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2017, 2016, 2014. © ifo Institut 

Wie sollten sich die Gehälter von Lehrkräften entwickeln? 
Keine absoluten Mehrheiten für höhere Gehälter und Gehaltszuschläge in Mangelfächern 

Entwicklung der Gehälter von Lehrkräften in Deutschland

Gehaltszuschlag in Fächern mit Lehrkräftemangel

Sehr dafür Eher dafür Weder dafür noch dagegen Eher dagegen Sehr dagegen
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Frage (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass Personen mit Universitätsabschluss, die jedoch kein Lehramtsstudium absolviert 
haben, in Schulen als Lehrkraft in Fächern mit Lehrermangel arbeiten dürfen?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2016. © ifo Institut 

Wie stehen die Deutschen zu Quereinsteiger*innen in Fächern mit Lehrkräftemangel?
Deutliche Mehrheit ist dafür, mit steigender Tendenz

Abb. 6
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sind im Durchschnitt dafür, dass die Gehälter in Man-
gelfächern 36 % über den Gehältern von Lehrkräften 
in anderen Fächern liegen, wobei ein Drittel (33 %) für 
einen Gehaltszuschlag von 50 % oder mehr ist. 

Auswahl und Ausbildung der Lehrkräfte
Schließlich hat das diesjährige ifo Bildungsbarome-
ter auch die Meinung der Deutschen zur Auswahl und 
Ausbildung von Lehrkräften abgefragt. Derzeit ist es in 
den meisten Fällen so, dass Lehrkräfte an staatlichen 
Schulen nicht direkt von den Schulleitungen, sondern 
von übergeordneten Schulbehörden ausgewählt und 
eingestellt werden. Das ifo Bildungsbarometer 2023 
erfragt, ob die Schulleitungen stattdessen selbst 
entscheiden sollten, welche Lehrkräfte sie einstellen 
(vgl. Abb. 8). Eine Mehrheit von 62 % der Deutschen 
ist sehr oder eher dafür. Im Vergleich zu 2016 ist die 
Zustimmung jedoch um 10 Prozentpunkte gesunken. 

Beim Thema der Ausbildung der zukünftigen 
Lehrkräfte haben die Deutschen zwei klare Präfe-
renzen: Zum einen sind drei Viertel der Deutschen 
(75 %) sehr oder eher dafür, dass Schulabsolvent*in-
nen, die ein Lehramtsstudium aufnehmen möch-
ten, vorab eine Aufnahmeprüfung ablegen müssen, 
die die pädagogische und fachliche Eignung für 
den Lehrkraftberuf feststellt. Im ifo Bildungsba-
rometer 2016 lag die Zustimmung hierfür mit 86 % 
sogar noch höher. Zum anderen spricht sich eine 
überwältigende Mehrheit von 87 % (2020: 90 %)  
dafür aus, dass die Lehrkräfteausbildungen in allen 
Bundesländern vereinheitlicht werden sollen. Somit 
würde die Anerkennung der Qualifikationen keine 
Hürde für einen Wechsel von Lehrkräften zwischen 
den Bundesländern darstellen. Dies könnte zur Ent-
schärfung des Lehrkräftemangels beitragen. 

INSTITUTIONELLE RAHMENBEDINGUNGEN  
ZUR QUALITÄTSSICHERUNG

Leistungsüberprüfung
Schülerleistungen werden meist mit Hilfe von beno-
teten Klassenarbeiten und Tests überprüft. Immer 
wieder kommt in der Diskussion um die Leistungs-
überprüfung von Schüler*innen die Forderung nach 
einer Abschaffung von Schulnoten auf. Beispielsweise 
sieht der letztjährige Koalitionsvertrag in Niedersach-
sen vor, den Schulen einen Verzicht auf Schulnoten zu 
ermöglichen, und in Baden-Württemberg wurde ein 
Modellversuch gestartet, bei dem Grundschüler*in-
nen keine Noten mehr bekommen (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2022). 
Eine große Mehrheit von etwa drei Vierteln (73 %) der 
Befragten erteilt der Abschaffung von Schulnoten al-
lerdings eine klare Absage (vgl. Abb. 9). Nur 18 % sind 
sehr oder eher dafür, Schulnoten abzuschaffen. Schon 
2014 war diese Ablehnung ähnlich hoch (77 %).

Eine häufige Konsequenz schlechter Noten für 
Schüler*innen ist die Nichtversetzung in die nächste 
Jahrgangsstufe. Befürworter*innen dieser Maßnahme 

geben an, dass durch eine Abschaffung der Klassen-
wiederholung Leistungsansprüche gesenkt würden. 
Kritiker*innen der Klassenwiederholung plädieren 
hingegen für eine individuelle Förderung für Schü-
ler*innen mit schlechten Leistungen anstatt einer 
Wiederholung der gesamten Klassenstufe – auch im 
Hinblick darauf, dass »Sitzenbleiben« den deutschen 
Staat jährlich fast 1 Mrd. Euro kostet (Klemm 2009). 
In Bremen wurden beispielsweise Klassenwiederho-
lungen ganz abgeschafft (Senatorin für Kinder und 
Bildung 2023). Eine deutliche Mehrheit der Deut-
schen (78 %) spricht sich allerdings sehr oder eher 
für eine Klassenwiederholung von Schüler*innen 
mit schlechten Leistungen aus, nur 13 % sind sehr 
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schulnoten abgeschafft werden?
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schülerinnen und Schüler mit schlechten Leistungen die Klasse wiederholen 
müssen?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2018, 2017, 2014. © ifo Institut 

Wie stehen die Deutschen zu Schulnoten und Sitzenbleiben?
Große Mehrheiten gegen die Abschaffung von Schulnoten und für Klassenwiederholung

Abschaffung von Schulnoten

Klassenwiederholung für Schüler*innen mit schlechten Leistungen

Abb. 9
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schulleitungen darüber entscheiden dürfen, welche Lehrkräfte sie einstellen?
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schulabsolventinnen und -absolventen, die ein Lehramtsstudium aufnehmen 
möchten, vorab eine Aufnahmeprüfung ablegen müssen, die die pädagogische und fachliche Eignung für den 
Lehrerberuf feststellt?
Frage 3 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Die Lehrerausbildung ist Sache der Bundesländer. Für viele Lehrkräfte ist der Wechsel in ein anderes Bundesland 
schwierig, weil ihre Qualifikation häufig nicht anerkannt wird. Sind Sie dafür oder dagegen, dass die 
Lehrerausbildungen in allen Bundesländern vereinheitlicht wird?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2020, 2016. © ifo Institut 

Was denken die Deutschen zu Auswahl und Ausbildung von Lehrkräften?
Mehrheiten für Autonomie der Schulleitungen, vorherige Aufnahmeprüfung und einheitliche
Ausbildung

Entscheidung über Lehrkrafteinstellungen durch Schulleitungen

Aufnahmeprüfung für Lehramtsstudium

Vereinheitlichung der Lehrkraftausbildungen in allen Bundesländern

Abb. 8
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oder eher gegen diesen Vorschlag. Diese Einschät-
zung der Deutschen ist ähnlich wie im Jahr 2014. 
Werden die Befragten darüber informiert, dass im 
Jahr 2021 in einem deutschlandweit vergleichbaren 
Test 22 % der Viertklässler*innen den Mindeststan-
dard in Mathematik und 19 % in Lesen verfehlt haben  
(Stanat et al. 2021), reduziert sich die Zustimmung 
im Jahr 2023 leicht von 78 % auf 74 %. Die Einstel-
lungen der Deutschen zum Thema Schulnoten und 
Versetzung legen nahe, dass der Mehrheit – wie auch 
in vorherigen Jahren – eine Leistungsorientierung der 
Schulen wichtig ist.

Eine klare Vergleichbarkeit der Schülerleistungen 
zwischen den Bundesländern und über die Jahre hin-
weg wird oftmals als Voraussetzung für Qualitätssiche-
rung und -verbesserung angesehen. Im Gegensatz zu 
anderen Ländern werden in Deutschland Vergleiche der 
Bildungsergebnisse oft durch unregelmäßige Durchfüh-
rungen von Vergleichstests, schwierigen Datenzugang 
und wenig koordinierte Prüfungssysteme erschwert 
(Wissenschaftlicher Beirat beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie 2016). Eine Möglichkeit für bes-
sere Vergleichbarkeit von Schülerleistungen zwischen 
den Bundesländern sind deutschlandweit einheitliche 
Vergleichstests. So hat das ifo Bildungsbarometer 2023 
die Deutschen danach gefragt, ob sie deutschlandweite 
Tests befürworten. Über zwei Drittel (68 %) der Befrag-
ten sind für die Einführung eines deutschlandweit ein-
heitlichen Vergleichstests in Mathematik und Deutsch 
in bestimmten Jahrgangsstufen (z. B. in der 3., 7. und 
10. Klasse) anstelle einer Klassenarbeit, der bei allen 
Schüler*innen in die Note einfließt (vgl. Abb. 10). Knapp 
ein Fünftel (19 %) ist dagegen. Die hohe Zustimmung zu 
diesem Vorschlag zeigt sich in ähnlicher Form bereits 
in früheren Jahren seit 2015. 

Die Deutschen befürworten auch die Einführung 
von deutschlandweit einheitlichen Vergleichstests in 
Mathematik und Deutsch an allen Schulformen ab der 
5. Klasse, deren Ergebnisse im Anschluss pro Bundes-
land veröffentlicht werden (70 %). Eine Minderheit von 
16 % lehnt diesen Reformvorschlag ab. Im Jahr 2020 
war die Zustimmung zu diesem Vorschlag noch leicht 
höher (76 %).

Größere Vergleichbarkeit von Schülerleistungen 
kann auch durch ein sogenanntes »Gemeinsames Kern-
abitur« erzielt werden. Bei diesem Vorschlag werden 
30 % der Abituraufgaben in den Kernfächern Mathe-
matik, Deutsch und Englisch von allen Bundesländern 
gemeinsam durchgeführt (Aktionsrat Bildung 2011). 
Ein Gemeinsames Kernabitur trifft auf hohe Zustim-
mung (77 %) unter den Befragten mit einer Ablehnung 
von nur 13 %. Auch in diesem Fall liegt die Zustim-
mungsrate nur leicht unter dem Wert von 2020. Insge-
samt zeigt sich, dass die Zustimmung zu deutschland-
weit einheitlichen Tests und Prüfungsbestandteilen 
über die Jahre hinweg sehr hoch ist.

Auch deutschlandweit einheitliche Abschluss-
prüfungen für verschiedene Schulabschlüsse werden 
immer wieder in der öffentlichen Debatte diskutiert. 
Überwältigende Mehrheiten der Befragten sprechen 
sich dafür aus, dass für Hauptschulabschlüsse (83 %), 
Realschulabschlüsse bzw. Mittlere Reife (86 %) sowie 
das Abitur bzw. die allgemeine Hochschulreife (86 %) 
deutschlandweit einheitliche Abschlussprüfungen 
eingeführt werden (vgl. Abb. 11). Absolute Mehrhei-
ten von 55 % bis 62 % sprechen sich sogar sehr dafür 
aus. Jeweils nur eine verschwindende Minderheit von 
2 % ist sehr dagegen. Seit zehn Jahren liegt die Zu-
stimmung für deutschlandweit einheitliche Abschluss-
prüfungen auf einem vergleichbar hohen Niveau. Die 
hohen Zustimmungsraten zu Vorschlägen für mehr 
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Frage:
Sind Sie dafür oder dagegen, dass bei folgenden Schulabschlüssen deutschlandweit einheitliche Abschlussprüfungen 
eingeführt werden? [2014: Was meinen Sie, sollten deutschlandweit einheitliche Abschlussprüfungen im Abitur 
eingeführt werden?]

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2015, 2014. © ifo Institut 

Wie stehen die Deutschen zu deutschlandweit einheitlichen Abschlussprüfungen?
Zustimmung zu einheitlichen Abschlussprüfungen seit zehn Jahren sehr hoch

Hauptschulabschluss

Realschulabschluss (bzw. Mittlere Reife)

Abitur (bzw. Hochschulreife)

Abb. 11
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass jeweils eine Klassenarbeit (Schulaufgabe) in Deutsch und Mathematik in 
bestimmten Jahrgangsstufen – zum Beispiel in der 3., 7. und 10. Klasse – durch einen deutschlandweit einheitlichen 
Vergleichstest ersetzt wird, der bei allen Schülerinnen und Schülern in die Schulnote einfließt?
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie für oder gegen folgenden Reformvorschlag: Es werden deutschlandweit einheitliche Schülervergleichstests in 
Mathematik und Deutsch in allen Schulformen eingeführt, die ab der 5. Klasse alle zwei Jahre regelmäßig stattfinden. 
Die Durchschnittsergebnisse pro Bundesland werden veröffentlicht, um die Schülerleistungen der Bundesländer 
miteinander zu vergleichen. 
Frage 3 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie für oder gegen die Einführung eines »Gemeinsamen Kernabiturs«, bei dem 30 % der Abituraufgaben in den
Kernfächern (Mathematik, Deutsch, Englisch) deutschlandweit einheitlich gestellt werden?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2020, 2018, 2015. © ifo Institut 

Finden deutschlandweit einheitliche Tests Zustimmung?
Starke Zustimmung zu einheitlichen Vergleichstests und »Gemeinsamem Kernabitur«

Einführung eines deutschlandweit einheitlichen Vergleichstests in Mathematik und Deutsch anstelle 
einer Klassenarbeit

Einführung eines »Gemeinsamen Kernabiturs« in den Kernfächern

Veröffentlichung deutschlandweit einheitlicher Schülervergleichstests in Mathematik und Deutsch 

Abb. 10
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Vergleichbarkeit zwischen den Bundesländern legen 
also nahe, dass die deutsche Bevölkerung einen deut-
lichen Wunsch nach mehr Vergleichbarkeit verspürt. 
Dies betrifft sowohl die Prüfungen während der Schul-
zeit als auch die Abschlussprüfungen.

Messung der Schulqualität 
Anhand welcher Kriterien sollte die Qualität der wei-
terführenden Schulen gemessen werden? Eine deut-
liche Mehrheit der Deutschen stimmt jeweils für die 
Verwendung verschiedener Kennzahlen zur Quali-
tätsmessung. Die größte Zustimmung von 76 % er-
fährt hierbei die Messung von Schulqualität durch die 
Zufriedenheit der Schüler*innen, während sich nur  
14 % gegen diesen Aspekt aussprechen (vgl. Abb. 12). 
Dass die Qualität der Schulen anhand des Anteils der 
Schüler*innen gemessen werden soll, die die Schule 
mit einem Schulabschluss verlassen, wird mit 74 % am 
zweithäufigsten genannt. 72 % der Befragten sind für 
die Messung von Schulqualität durch das Abschneiden 
der Schüler*innen bei einheitlichen Vergleichstests  
in Kernfächern, 68 % für eine Messung durch die Zu-
friedenheit der Lehrkräfte. Ähnlich hoch fällt der Anteil 
derer aus, die die Qualität mit Hilfe des Anteils derjeni-
gen Schüler*innen messen möchte, die nach der Schule 
ein Studium, eine Ausbildung oder eine Erwerbstä-
tigkeit antreten (67 %). Auf dem letzten Platz landet  
die Qualitätsmessung durch die Zufriedenheit der 
Eltern, die mit 58 % aber immer noch eine Mehrheit 
erreicht. 

Des Weiteren haben wir die Befragten nach ih-
rer Meinung zur verpflichtenden Veröffentlichung von  
einheitlichen Jahresberichten gefragt, um die Qua-
lität der Schulen deutschlandweit vergleichen zu  
können. Diese Jahresberichte sollen zum Beispiel 
Informationen zu Schulabbruchsquoten und ausge-
fallenen Unterrichtsstunden enthalten. Eine große 
Mehrheit von 78 % spricht sich für die Einführung sol-
cher Jahresberichte aus. Nur 12 % sind gegen diesen 
Vorschlag.

Weitere Reformvorschläge 
In den meisten Bundesländern können Eltern nicht frei 
entscheiden, welche Grundschule ihr Kind besucht. 
Darüber entscheidet der Wohnort der Familie (soge-
nannte »Sprengelpflicht«). Eine Mehrheit von 62 % der 
Deutschen spricht sich demgegenüber dafür aus, dass 
Eltern die Grundschule für ihr Kind frei wählen können 
(vgl. Abb. 13). Etwas mehr als ein Viertel der Befragten 
(26 %) ist dagegen. Diese Zustimmungswerte sind im 
Vergleich zu 2015 etwa gleichgeblieben.

Ein weiteres die Grundschule betreffendes Thema 
ist der Unterricht von Englisch als eigenständigem 
Schulfach ab der 1. Klasse. In Hamburg und Rhein-
land-Pfalz beispielsweise beginnt der Fremdsprachen-
unterricht in Englisch bereits aber der 1. Klasse, wäh-
rend andere Bundesländer erst später damit starten. 
In Baden-Württemberg wurde der Start des Fremd-
sprachenunterrichts ab dem Schuljahr 2018/19 wieder 

von der 1. in die 3. Klasse verschoben (Ministerium für 
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg 2018). 
59 % der Deutschen befürworten das Unterrichten von 
Englisch an Grundschulen ab der 1. Klasse, während 
sich 34 % dagegen aussprechen. Die Befürwortung von 
Englisch als eigenständigem Schulfach ist im Vergleich 
zu 2018 um 6 Prozentpunkte gesunken.

In manchen Bundesländern entscheidet der No-
tendurchschnitt am Ende der Grundschulzeit darüber, 
welche Art der weiterführenden Schule (z. B. Real-
schule oder Gymnasium) ein Kind besucht, in ande-
ren Bundesländern liegt diese Entscheidung bei den 
Eltern. Die Mehrheit der Befragten (63 %) ist dafür, 
Schulnoten darüber entscheiden zu lassen, welche 
weiterführende Schulart Kinder besuchen sollen. Be-
reits in den Jahren 2015 und 2017 lag die Zustimmung 
auf ähnlichem Niveau.

In den meisten Bundesländern erfolgt die Auftei-
lung auf verschiedene Schularten nach der 4. Klasse. 
Danach gefragt, wann Kinder zwischen Gymnasium 
und anderen Schularten aufgeteilt werden sollen, ge-
ben 15 % der Befragten an, gar keine Aufteilung zu 
wünschen. 36 % derjenigen, die sich eine Aufteilung 
wünschen, sprechen sich für eine Aufteilung nach der 
4. Klasse aus, knapp 2 % sogar für eine noch frühere 
Aufteilung. Jeweils 19 % bzw. 30 % wünschen sich 
die Aufteilung auf verschiedene Schularten nach der 
5. bzw. 6. Klasse. Die restlichen 13 % sind für eine Auf-
teilung nach der 7. Klasse oder später. Im Jahr 2014 
gaben 48 % an, eine Aufteilung frühestens nach der 
6. Klasse (oder gar nicht) zu wünschen – 2023 ist dies 
etwas mehr als die Hälfte (51 %).
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Stellen Sie sich vor, die Regierung möchte die Qualität der weiterführenden Schulen messen. Sind Sie dafür oder 
dagegen, dass die Qualität der weiterführenden Schulen anhand folgender Kennzahlen gemessen wird? 
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass alle Schulen einheitliche Jahresberichte (z.B. zu Schulabbruchsquoten und 
ausgefallenen Unterrichtsstunden) veröffentlichen müssen, um die Qualität der Schulen deutschlandweit zu 
vergleichen?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023. © ifo Institut 

Wie sollte die Qualität der Schulen gemessen werden?
Zufriedenheit der Schüler*innen als wichtige Kennzahl; einheitliche Jahresberichte stark erwünscht 

Zufriedenheit der Lehrkräfte

Zufriedenheit der Schüler*innen

Anteil der Schüler*innen, die die Schule mit Schulabschluss verlassen

Abschneiden der Schüler*innen bei einheitlichen Vergleichstests in Kernfächern

Zufriedenheit der Eltern

Anteil der Schüler*innen, die nach der Schule Studium, Ausbildung oder Erwerbstätigkeit antreten

Messung der Qualität der weiterführenden Schulen anhand ...

Vergleich der Qualität aller Schulen anhand einheitlicher Jahresberichte 

Abb. 12
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Eine der größten Reformanstrengungen im deut-
schen Schulsystem der vergangenen Jahre ist der Aus-
bau von Ganztagsschulen. Das Meinungsbild bezüglich 
des Wechsels zu einem Ganztagsschulsystem, bei dem 
alle Kinder bis 15 Uhr in der Schule sind, ist 2023 eher 
geteilt: Eine knappe Mehrheit von 53 % spricht sich für 

die Einführung der Ganztagsschule aus, während gut 
ein Drittel (35 %) dagegen ist. Im Jahr 2014 sprachen 
sich nur 28 % gegen die Einführung aus, und die Zu-
stimmung lag bei 60 %.

Des Weiteren haben wir die Meinung der Deut-
schen zu einem gemeinsamen Unterricht von Schü-
ler*innen in Haupt- und Realschulen erfragt. In ei-
nigen Bundesländern werden Schüler*innen statt in 
getrennten Haupt- und Realschulen in einer gemein-
samen Schule unterrichtet. Die Schüler*innen wer-
den dabei je nach Leistungsvermögen in einzelnen 
Fächern individuell gefördert. 56 % der Befragten sind 
dafür, dass Schüler*innen statt in getrennten Haupt-  
und Realschulen in allen Bundesländern bis zur  
10. Klasse in einer gemeinsamen Schule unterrich-
tet werden, während ein Drittel der Befragten (34 %) 
dagegen ist. 

DIGITALISIERUNG

Nicht erst seit der Corona-Pandemie gehört der Ein-
satz digitaler Medien zum Schulalltag. Deswegen hat 
das ifo Bildungsbarometer 2023 auch einige Fragen 
zur Digitalisierung gestellt. Ganz allgemein sind die 
Deutschen beim Thema Digitalisierung – gemeint ist 
die zunehmende Verbreitung von digitalen Geräten, 
wie z. B. Computer, Tablet, Smartphone und Roboter, 
und die damit verbundene Vernetzung in Privatleben 
und Arbeitswelt – über die Jahre zuversichtlicher ge-
worden. Fast die Hälfte (49 %) ist der Meinung, dass es 
durch die Digitalisierung mehr Gewinner als Verlierer 
gibt (vgl. Abb. 14). Im Jahr 2017 waren es 43 %. Die An-
sicht, dass es durch die Digitalisierung mehr Verlierer 
gibt, vertreten im Vergleich zu 2017 (36 %) in diesem 
Jahr weniger Deutsche (31 %).

Vor diesem Hintergrund wird die unzureichende 
Digitalisierung der Schulen von den Deutschen als 
dringendes Problem eingestuft (vgl. Abb. 4). Deswegen 
ist es interessant zu sehen, welche Digitalisierungs-
maßnahmen im Schulkontext von den Deutschen prä-
feriert werden. Ähnlich wie auch schon im Jahr 2017 
sprechen sich rund zwei Drittel der Deutschen (65 %) 
dafür aus, dass der Bund jede*n Schüler*in an weiter-
führenden Schulen mit einem Computer oder Laptop 
ausstattet (vgl. Abb. 15). Im Vergleich zu 2017 unverän-
dert sind 2023 auch über vier Fünftel der Deutschen 
(81 %) für verpflichtende jährliche Fortbildungen zu 
Digital- und Medienkompetenzen für Lehrkräfte. 

Die Offenheit der Deutschen dafür, dass sich 
Schüler*innen Unterrichtsstoff selbständig am Com-
puter erarbeiten, ist dagegen – womöglich durch die 
Erfahrungen der Corona-Zeit – im Zeitverlauf zwischen 
2017 und 2023 rückläufig (vgl. Abb. 16). 70 % der Be-
fragten im Jahr 2023 möchten, dass maximal 30 % 
der Unterrichtszeit in weiterführenden Schulen dafür 
verwendet wird, dass Schüler*innen sich den Unter-
richtsstoff selbständig am Computer erarbeiten. Im 
Jahr 2017 – also vor Corona – war dieser Anteil etwas 
geringer (65 %). Dafür war der Anteil der Deutschen, 
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Frage (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Was meinen Sie, gibt es durch die Digitalisierung mehr Gewinner oder mehr Verlierer? Mit Digitalisierung ist die 
zunehmende Verbreitung von digitalen Geräten, wie z.B. Computer, Tablet, Smartphone und Roboter, und die damit 
verbundene Vernetzung in Privatleben und Arbeitswelt gemeint.

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2017. © ifo Institut 

Gibt es durch die Digitalisierung mehr Gewinner oder Verlierer?
Deutsche sind im Vergleich zu 2017 etwas zuversichtlicher und sehen mehr Gewinner

Abb. 14
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
In den meisten Bundesländern entscheidet der Wohnort der Familie, welche Grundschule ein Kind besucht 
(»Sprengelpflicht«). Eltern können in der Regel nicht frei entscheiden, in welche Grundschule ihr Kind geht. Sind Sie 
dafür oder dagegen, dass Eltern die Grundschule frei wählen können?
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass an allen Grundschulen ab der 1. Klasse Englisch als eigenständiges Schulfach 
unterrichtet wird?
Frage 3 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
In manchen Bundesländern entscheidet der Notendurchschnitt am Ende der Grundschulzeit darüber, welche Art der 
weiterführenden Schule (zum Beispiel Realschule oder Gymnasium) ein Kind besucht. In anderen Bundesländern liegt 
diese Entscheidung bei den Eltern. Sind Sie dafür oder dagegen, dass die Schulnoten entscheiden, auf welche 
weiterführende Schulart ein Kind geht?
Frage 4 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass Deutschland generell zu einem Ganztagsschulsystem wechselt, in dem alle Kinder 
bis 15 Uhr in der Schule sind?
Frage 5 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Nun geht es um diejenigen Schülerinnen und Schüler, die nach der Grundschule nicht das Gymnasium besuchen. In 
einigen Bundesländern werden Schülerinnen und Schüler statt in Haupt- und Realschulen in einer gemeinsamen 
Schule unterrichtet. Die Schülerinnen und Schüler werden je nach Leistungsvermögen in einzelnen Fächern 
individuell gefördert. Sind Sie dafür oder dagegen, dass Schülerinnen und Schüler statt in getrennten Haupt- und 
Realschulen in allen Bundesländern bis zur 10. Klasse in einer gemeinsamen Schule unterrichtet werden?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2018, 2017, 2015, 2014. © ifo Institut 

Was denken die Deutschen zu verschiedenen Schulthemen?
Mehrheiten für freie Grundschulwahl, Englisch ab der 1. Klasse, Schulnoten als Übertrittskriterium,
Ganztagsschulen und gemeinsame Haupt- und Realschulen

Englisch als eigenständiges Schulfach ab der 1. Klasse

Freie Grundschulwahl durch Eltern

Entscheidung über Besuch der weiterführenden Schulart anhand der Schulnoten

Einführung einer gemeinsamen Haupt- und Realschule in allen Bundesländern

Einführung der Ganztagsschule

Abb. 13
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der mindestens 40 % der Unterrichtszeit für selbstän-
dige Arbeitszeit am Computer befürwortete, höher. 
Das Meinungsbild bei diesem Thema im Jahr 2023 ent-
spricht eher der Stimmung im Jahr 2015, als auch eine 
deutliche Mehrheit von 74 % dafür war, dass höchstens 
30 % der Unterrichtszeit am Computer stattfindet.

Diese Skepsis bei digitalem Unterricht zeigt sich 
auch bei der Frage, ob an weiterführenden Schulen 
ein Teil der Wissensvermittlung nicht durch Lehrkräfte 
stattfinden sollte, sondern die Schüler*innen Aufga-
ben in Apps an digitalen Endgeräten selbständig be-
arbeiten sollten (vgl. Abb. 17). Die Deutschen sind hier 
geteilter Meinung: – 42 % sind dafür, 44 % dagegen. 
Eindeutig abgelehnt wird dagegen von 54 % der Deut-
schen, dass der Umgang mit Künstlicher Intelligenz 
und Chatbots im Unterricht gelehrt wird. Künstliche 
Intelligenz und Chatbots, wie zum Beispiel ChatGPT, 
verwenden Datenbanken aus bestehenden Texten, 
um auf individuelle Fragen gezielte Antworttexte zu 
erstellen. Schüler*innen können diese Antworten bei-
spielsweise nutzen, um Aufsätze schreiben zu lassen, 
anstatt eigene Texte zu verfassen. Eine Mehrheit der 
Deutschen (55 %) befürwortet auch, dass alle Prüfun-
gen wie Hausarbeiten, bei denen die Verwendung die-
ser neuen digitalen Hilfsmittel durch die Schüler*in-
nen nicht verhindert werden kann, durch mündliche 
oder schriftliche Prüfungen in Räumen ohne Internet-
zugang ersetzt werden. 

FINANZIERUNG

Wie das ifo Bildungsbarometer 2023 zeigt, befür-
wortet die deutsche Bevölkerung eine Reihe von Bil-
dungsmaßnahmen, deren Umsetzung zum Teil von 
der Bereitstellung finanzieller Mittel abhängt. Somit 
stellt sich die Frage, wie die deutsche Bevölkerung zu 
Staatsausgaben im Bildungsbereich steht. Eine über-
wältigende Mehrheit von 81 % stimmt dafür, dass die 
staatlichen Ausgaben für Schulen in Deutschland stei-
gen sollten (vgl. Abb. 18). 17 % sind für gleichbleibende 
Ausgaben, nur 3 % sind für sinkende Ausgaben. Dieses 
Meinungsbild ist seit vielen Jahren bemerkenswert 
konstant, und gegenüber 2014 (71 %) ist die Zustim-
mung zu steigenden Ausgaben sogar angestiegen. 

Die Bereitschaft der Deutschen zu höheren Bil-
dungsausgaben ist im Vergleich zu anderen staatli-
chen Ausgabenbereichen mit Abstand am größten  
(vgl. Abb.19). Eine eindeutige Mehrheit von 74 % 
stimmt dafür, dass der Staat mehr für Bildung aus-
geben sollte – auch wenn explizit darauf hingewie-
sen wird, dass höhere Staatsausgaben gegebenenfalls 
durch Steuererhöhungen finanziert werden müssen. 
Für höhere Ausgaben für öffentliche Sicherheit spre-
chen sich 56 % aus, für soziale Sicherung 51 %, für 
Verteidigung 38 % und für Kultur 20 %. Ein knappes 
Viertel (23 %) denkt, der Staat sollte zukünftig gleich 
viel für Bildung ausgeben; nur 3 % sind der Meinung, 
die staatlichen Bildungsausgaben sollten weniger be-
tragen. Den Deutschen scheint wichtig zu sein, dass 
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass an weiterführenden Schulen Teile der Wissensvermittlung nicht durch die Lehrkraft 
stattfinden, sondern dass Schülerinnen und Schüler Aufgaben in Apps an digitalen Endgeräten selbständig 
bearbeiten? 
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Künstliche Intelligenz und Chatbots, wie zum Beispiel ChatGPT, verwenden Datenbanken aus bestehenden Texten, 
um auf individuelle Fragen gezielte Antworttexte zu erstellen. Schülerinnen und Schüler können diese Antworten 
beispielsweise nutzen, um Aufsätze schreiben zu lassen, anstatt eigene Texte zu verfassen. Sind Sie dafür oder 
dagegen, dass der Umgang mit künstlicher Intelligenz und Chatbots im Unterricht gelehrt wird?
Frage 3 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Künstliche Intelligenz und Chatbots, wie zum Beispiel ... [vgl. Frage 2]. Sind Sie dafür oder dagegen, dass alle 
Prüfungen wie Hausarbeiten, bei denen die Verwendung von künstlicher Intelligenz oder Chatbots durch die 
Schülerinnen oder Schüler nicht verhindert werden kann, durch mündliche oder schriftliche Prüfungen in Räumen 
ohne Zugang zum Internet ersetzt werden?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023. © ifo Institut 

Was denken die Deutschen über moderne digitale Unterrichtsmethoden?
Umgang mit künstlicher Intelligenz und Chatbots als Thema im Unterricht mehrheitlich abgelehnt 

Selbständige Bearbeitung von Aufgaben in Apps durch Schüler*innen

Umgang mit künstlicher Intelligenz und Chatbots als Thema im Unterricht 

Mündliche oder schriftliche Prüfungen in Räumen ohne Zugang zum Internet statt Hausarbeiten

Abb. 17
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Frage (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Welcher Anteil der Unterrichtszeit in weiterführenden Schulen (zum Beispiel Realschulen oder Gymnasien) sollte in 
etwa dafür verwendet werden, dass Schülerinnen und Schüler sich den Unterrichtsstoff selbständig am Computer 
erarbeiten?
Anmerkung: Die den Befragten zur Verfügung stehenden Antwortkategorien 70 %, 80 % und 90 % wurden hier 
zusammengefasst.

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2017, 2015. © ifo Institut 

Wie viel Unterrichtszeit sollten Schüler*innen am Computer verbringen?
Offenheit für selbständiges Arbeiten am Computer ist nach Corona rückläufig

Abb. 16
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Frage 1 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sind Sie dafür oder dagegen, dass der Bund jede Schülerin und jeden Schüler an weiterführenden Schulen, wie z.B. 
Realschulen oder Gymnasien, mit einem Computer oder Laptop ausstattet?
Frage 2 (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
In den allgemeinbildenden Schulen werden das Internet und digitale Geräte, wie z.B. Computer, Tablet oder 
Smartphone, immer häufiger im Unterricht eingesetzt. Sind Sie dafür oder dagegen, dass Lehrerinnen und Lehrer 
verpflichtet werden, an jährlichen Fortbildungen zu Digital- und Medienkompetenzen teilzunehmen?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2017. © ifo Institut 

Welche Maßnahmen sollten zur Digitalisierung der Schulen ergriffen werden?
Alle Schüler*innen sollten Computer und alle Lehrkräfte Fortbildungen in Digitalkompetenzen erhalten

Verpflichtende jährliche Fortbildungen zu Digital- und Medienkompetenzen für Lehrkräfte 

Ausstattung aller Schüler*innen an weiterführenden Schulen mit Computer

Abb. 15
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der Staat in gute Bildung investiert. Abgesehen von 
einem zwischenzeitlichen Rückgang im Jahr 2022 auf 
60 % ist diese große Zustimmung zu höheren staatli-
chen Bildungsausgaben über die Jahre hinweg weit-
gehend konstant. 

Eine starke Veränderung ist hingegen im Meinungs-
bild zu Verteidigungsausgaben zu sehen. Im Jahr 2014 
befürworteten nur 9 % höhere Ausgaben in diesem Be-
reich, 54 % sprachen sich für weniger Verteidigungs-
ausgaben aus. Die Zustimmung zu höheren Ausgaben 

im Verteidigungsbereich stieg jedoch auf 44 % im Jahr 
2022 an und erfuhr im Jahr 2023 nur einen leichten 
Rückgang auf 38 %. Eine potenzielle Erklärung für den 
starken Anstieg im Jahr 2022 könnte der russische An-
griffskrieg auf die Ukraine sein, der ein stärkeres Be-
dürfnis nach höheren Verteidigungsausgaben in der 
deutschen Bevölkerung hervorgerufen haben könnte.

Schließlich haben wir danach gefragt, für welche 
nicht-unterrichtlichen Initiativen Schulen Gelder ein-
setzen dürfen sollten. Dazu sollten sich die Befragten 
vorstellen, dass jede Schule aus Steuergeldern ein 
Budget für Projekte für Schüler*innen außerhalb des 
regulären Unterrichts erhält. Die größte Zustimmung 
erhalten Subventionen der Schulkantine, um gesün-
deres Mittagessen zu günstigen Preisen anbieten zu 
können (84 %), Kurse zu Drogenprävention (81 %) und 
Ernährungsberatung (73 %) (vgl. Abb. 20). Nur Minder-
heiten von 8 % bis 18 % sind gegen diese Maßnahmen. 
Aber auch Kurse zur Stressreduktion und Förderung 
der psychischen Gesundheit (73 %), Kurse zu Toleranz 
und Diversität in der Gesellschaft (60 %) sowie jährli-
che verpflichtende Untersuchungen der psychischen 
Gesundheit (56 %) stoßen auf mehrheitliche Zustim-
mung. Damit zeigen die Deutschen eine hohe Bereit-
schaft, verschiedene Maßnahmen im Bildungsbereich 
zu finanzieren.

ZUSAMMENFASSUNG

Das Schulsystem in Deutschland steht vor zahlreichen 
Herausforderungen. Verschiedene Indikatoren weisen 
auf eine beunruhigende Lage der schulischen Qualität 
in Deutschland hin. Folglich ist es nicht verwunder-
lich, dass die Qualität des deutschen Schulsystems 
zunehmend in der öffentlichen Debatte steht. Das  
ifo Bildungsbarometer 2023 hat daher erfragt, was 
die Deutschen über die Qualität der Schulen denken 
und welche Reformvorschläge sie zur Verbesserung 
des Bildungswesens unterstützen. Zudem erlaubt das  
ifo Bildungsbarometer im zehnten Jahr einen Vergleich 
mit den Ergebnissen der Vorjahre, um festzustellen, 
wie sich die bildungspolitische Stimmungslage in 
Deutschland verändert hat.

Die Ergebnisse des ifo Bildungsbarometers 2023 
zeigen insgesamt ein pessimistischeres Meinungsbild 
der Deutschen bezüglich der Schulqualität. Die Schu-
len werden schlechter benotet als in den Jahren zuvor: 
Lediglich 27 % der Deutschen geben den Schulen in 
ihrem Bundesland die Note 1 oder 2, während es 2014 
noch 38 % waren. Außerdem sind 79 % der Befragten 
der Meinung, dass sich die Qualität der Schulbildung 
durch die Corona-Pandemie verschlechtert hat. Als 
ernsthaftes Problem in ihrem Bundesland stufen die 
Deutschen insbesondere den Lehrkräftemangel ein 
(77 %), gefolgt von fehlenden finanziellen Mitteln für 
Schulen (68 %) und der Trägheit des Systems, in dem 
Veränderungen zu lange dauern (66 %). 

Als Lösungsansatz für den Lehrkräftemangel 
befürworten die Befragten insbesondere die Nach-

1
4

15
12

12
16

18
22

3
3
5

4

18
24

22
30

10
19

13
18

8
15

29
25

39
41

29
29

19
17
14

16

54
51

38
44

40
49

29
38

37
39

41
39

39
35

41
35

52
53

53
51

24
22

33
23

43
27

46
37

35
28

11
15

7
7

9
9

20
21

21
22

2
2

4
3

6
3

7
6

20
14

4
9

2
2

3
5

6
6
7
6

1
1

2
1

2
1

5
2

0 25 50 75 100 %

2014
2017
2022
2023

2014
2017
2022
2023

2014
2017
2022
2023

2014
2017
2022
2023

2014
2017
2022
2023

Viel mehr Mehr Etwa gleich viel Weniger Viel weniger

Frage (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Wie viel sollte der Staat Ihrer Meinung nach zukünftig in den folgenden Bereichen im Vergleich zu heute ausgeben? 
Denken Sie daran, dass höhere Staatsausgaben gegebenenfalls durch Steuererhöhungen finanziert werden müssen.

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2022, 2017, 2014. © ifo Institut 

In welchen Bereichen sollte der Staat mehr ausgeben?
Wunsch nach höheren Bildungsausgaben am größten; deutlicher Anstieg für Verteidigungsausgaben

Soziale Sicherung

Verteidigung

Kultur

Bildung

Öffentliche Sicherheit

Abb. 19
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Frage (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Sollten die staatlichen Ausgaben für Schulen in Deutschland Ihrer Meinung nach steigen, sinken oder unverändert 
bleiben?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023, 2014–2021. © ifo Institut 

Wie sollten sich die staatlichen Ausgaben für Schulen entwickeln?
Seit zehn Jahren große Zustimmung für steigende Ausgaben

Abb. 18
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qualifizierung von Lehrkräften für Unterricht in Man-
gelfächern (79 %). Auch der Einsatz von Quereinstei-
ger*innen (64 %) in Fächern mit Lehrkräftemangel wird 
mehrheitlich unterstützt. Die Erhöhung von Klassen-
größen lehnen hingegen 81 % ab.

Beim Thema der Leistungserhebung der Schü-
ler*innen zeigt sich eine klare Zustimmung zur Ver-
einheitlichung über die Bundesländer und zu einer 
Leistungsorientierung im Schulsystem. Deutliche 
Mehrheiten befürworten deutschlandweit einheitliche 
Abiturprüfungen (86 %) sowie deutschlandweit ein-
heitliche Vergleichstests in Mathematik und Deutsch 
(68 %). Jeweils etwa drei Viertel sprechen sich gegen 
die Abschaffung von Schulnoten (73 %) und für die 
Klassenwiederholung von Schüler*innen mit schlech-
ten Leistungen (78 %) aus. Ebenso treffen Maßnahmen 
zur Qualitätskontrolle an den Schulen auf klaren Zu-
spruch. So sind 76 % der Deutschen dafür, die Quali-
tät von weiterführenden Schulen unter anderem an-
hand der Zufriedenheit der Schüler*innen zu messen. 
Ähnlich viele (78 %) sind dafür, dass alle Schulen ein-
heitliche Jahresberichte veröffentlichen müssen, um  
die Qualität der Schulen deutschlandweit vergleichen 
zu können.

Auch bei der Digitalisierung an den Schulen sind 
viele Maßnahmen erwünscht. Beispielsweise sollte 
nach Meinung der Deutschen der Bund alle Schü-
ler*innen an weiterführenden Schulen mit Compu-
tern oder Laptops ausstatten (65 % Zustimmung) und 
Lehrkräfte sollten verpflichtet werden, sich jährlich  
zu Digitalkompetenzen fortzubilden (81 % Zustim-
mung). Eine knappe Mehrheit der Deutschen lehnt 
es jedoch ab, den Umgang mit Künstlicher Intelligenz 
und Chatbots im Unterricht zu lehren (54 %) und be-
fürwortet Prüfungsformen, die deren Verwendung 
verhindern (55 %).

Die Sorgen der Deutschen, was die Qualität der 
Schulen betrifft, spiegeln sich in ihrer Ausgabenbe-
reitschaft wider. Die Bereitschaft zur Finanzierung von 
Bildung bleibt wie in den vergangenen Jahren hoch: 
Etwa drei Viertel (74 %) denken, dass der Staat mehr 
für Bildung ausgeben sollte – der mit Abstand höchste 
Wert unter den verschiedenen Staatsausgaben. Die 
große Zustimmung zu höheren Bildungsausgaben 
ist im Zeitvergleich weitgehend konstant, während 
beispielsweise die Zustimmung zu höheren Ausga-
ben für Verteidigung deutlich gestiegen ist (von 9 % 
im Jahr 2014 auf 38 % im Jahr 2023). Bei schulischen 
Projekten außerhalb des regulären Unterrichts unter-
stützen die Deutschen insbesondere den Einsatz von 
Geldern für die Subvention von Schulkantinen (84 %),  
Kurse zu Drogenprävention (81 %) und Ernährungs-
beratung (73 %).

Die deutsche Bevölkerung ist sich der aktuellen 
Herausforderungen für das deutsche Schulsystem 
also durchaus bewusst. Folglich unterstützen die 
Deutschen – teilweise mit sehr großen Mehrheiten 
– zahlreiche Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung 
an den Schulen.
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Frage (einer zufällig ausgewählten Teilgruppe gestellt):
Stellen Sie sich vor, jede Schule erhält aus Steuergeldern ein Budget für Projekte für Schülerinnen und Schüler 
außerhalb des regulären Unterrichts. Sind Sie dafür oder dagegen, dass die Schulen die Gelder für folgende Initiativen 
einsetzen dürfen?

Quelle: ifo Bildungsbarometer 2023. © ifo Institut 

Wofür sollten Schulen Gelder außerhalb des regulären Unterrichts einsetzen?
Zahlreiche Maßnahmen wie Schulkantinen und Drogenprävention finden mehrheitlich Zustimmung

Kurse zur Stressreduktion und Förderung der psychischen Gesundheit

Ernährungsberatung

Subvention der Schulkantine, um gesünderes Mittagessen zu günstigen Preisen anbieten zu können

Jährliche verpflichtende Untersuchungen der psychischen Gesundheit

Kurse zu Toleranz und Diversität in der Gesellschaft (z.B. in Bezug auf Herkunft oder sexueller 
Orientierung)

Kurse zur Drogenprävention

Abb. 20
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Die Gastronomiebranche wurde während der Corona-Pandemie 
vor erhebliche Herausforderungen gestellt, von angeordneten 
Schließungen bis zur Veränderung des Konsumverhaltens der 
Gäste. Seit dem Auslaufen der Corona-Maßnahmen im Frühjahr 
2022 zeigt sich ein vorsichtiger Aufschwung in der Branche. 
Diese Studie nimmt eine Bestandsaufnahme vor, indem sie die 
Umsatzentwicklung der Gastronomie in deutschen Großstädten 
analysiert. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Gastronomie- 
umsätze nach den Lockdowns erholt haben und aktuell in-
flationsbereinigt deutlich über dem Vorkrisenniveau liegen. 
Den Betrieben ist es gelungen, einen Teil ihrer gestiegenen 
Kosten für Personal, Lebensmittel und Energie weiterzuge-
ben, ohne dass die Gäste ausbleiben. Zudem haben sich die 
Gastronomieumsätze aus der Innenstadt in wohnortnahe La-
gen und die Vororte verlagert (»Donut-Effekt«) und nahmen 
am Wochenende im Vergleich zu Wochentagen zu. Dies deutet 
auf ein verändertes Konsumverhalten hin, bei dem die Men-
schen nach der Pandemie vermehrt Restaurants und Cafés 
besuchen, insbesondere in dezentralen und wohnortnahen 
Gebieten sowie am Wochenende. Auch sind unterstützende 
digitale Angebote der Gaststätten wichtiger geworden. Ins-
gesamt zeigt sich der hohe Stellenwert der Gastronomie für 
das Leben vieler Menschen trotz der vielen Krisen der letz-
ten Jahre. Daher wirft die Studie einen positiven Ausblick 
auf die Zukunft der Gastronomie in deutschen Großstädten.

IN KÜRZE

Simon Krause, Carla Krolage, Christoph Ungemach, Jennifer Meder, 
Jonas Riefle, Stefanie Schill und Lena Fischer*

Gastronomie im Aufschwung trotz 
vieler Krisen: Wie sieht das neue 
Konsumverhalten nach Corona aus?

Die Corona-Pandemie hat die Gastronomiebranche 
vor große Herausforderungen gestellt. Vom einfachen 
Café über das gemütliche Wirtshaus bis hin zum ele-
ganten Gourmet-Restaurant waren die Betriebe von 
mehrfachen pandemiebedingten Schließungen betrof-
fen. Zudem veränderte sich während der Coronakrise 
das Konsumverhalten der Gäste: Restaurants und Ca-
fés wurden aus Sorge vor Ansteckung gemieden, die 
Verbraucherinnen und Verbraucher kauften lieber im 
Supermarkt ein oder bestellten ihr Essen online oder 
zum Mitnehmen. Da die Umsatzrückgänge durch die 
Überbrückungshilfen, die Kurzarbeit und die Mehr-
wertsteuersenkung nur teilweise kompensiert wer-
den konnten, waren viele Betriebe in ihrer Existenz 
gefährdet. Seit dem Auslaufen der Corona-Maßnah-
men im Frühjahr 2022 zeigt sich aber ein vorsichtiger 
Aufschwung in der Gastronomie. Die meisten Restau-
rants und Cafés in den großen Städten des Landes 
sind wieder gut gefüllt. Dennoch besteht viel Unsicher-
heit über die tatsächliche aktuelle Lage der Branche. 
Daher nimmt diese Studie drei Jahre nach Beginn der 
Pandemie eine Bestandsaufnahme vor: Wie steht es 
um die Gastronomiebranche heute? Welche bleiben-
den Veränderungen im Konsumverhalten lassen sich 
beobachten? Was kann die Gastronomiebranche aus 
diesen Veränderungen lernen, um auf zukünftige Kri-
sen besser vorbereitet zu sein?

Zu diesem Zweck untersucht die vorliegende 
Studie die Umsatzentwicklung in der Gastronomie 
in deutschen Großstädten in den letzten Jahren. Die 
Analysen basieren auf kleinräumigen, tagesaktuellen 
Daten der fünf Metropolregionen Berlin, München, 
Hamburg, Stuttgart und Dresden zwischen Januar 
2019 und März 2023. Die hier betrachteten Daten zei-
gen die Entwicklung der Gastronomieumsätze von Be-
wohnerinnen und Bewohnern in Großstädten und de-
ren Umgebung. Das erste Ergebnis der Studie ist, dass 
sich die Gastronomieumsätze nach heftigen Einbrü-
chen in den Lockdowns ab Mitte 2021 erholt haben. 
Aktuell liegen sie in allen betrachteten Städten auch 
inflationsbereinigt deutlich über dem Vorkrisenniveau. 
Den Betrieben ist es gelungen, einen Teil ihrer gestie-
genen Kosten für Personal, Lebensmittel und Energie 

* Simon Krause: ifo Institut; Prof. Dr. Carla Krolage: Universität 
Regensburg und ifo Institut; Prof. Dr. Christoph Ungemach,  
Jennifer Meder, Jonas Riefle, Stefanie Schill, Lena Fischer: Techni-
sche Universität München (TUM).

weiterzugeben, ohne dass die Gäste ausbleiben. Dies 
verdeutlicht den hohen Stellenwert der Gastronomie 
trotz der vielfältigen Krisen von Corona-Pandemie, 
Krieg in der Ukraine und hoher Inflation. 

Das zweite Ergebnis ist der Ersatz von Restau-
rantbesuchen durch Einkäufe in Supermärkten wäh-
rend der Pandemie. Diese Substitutionsbeziehung war 
besonders während der Lockdowns zu beobachten, 
als die meisten Gastronomiebetriebe nur Essen zum 
Mitnehmen oder Liefern anbieten konnten. Aber auch 
nach den Lockdowns setzte sich die Umsatzverlage-
rung in geringem Umfang bis ins Jahr 2022 fort. 
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Als drittes Ergebnis stellt die Studie eine dauer-
hafte Verschiebung der Gastronomieumsätze aus der 
Innenstadt in den Speckgürtel der Städte fest. Dabei 
zeigt sich auch eine Verschiebung der Ausgaben von 
den Wochentagen zum Wochenende. Weniger Umsätze 
im Zentrum, mehr Ausgaben in Wohngebieten und Vor- 
orten – dieses Phänomen wird auch »Donut-Effekt« 
genannt und bereits in Alipour et al. (2022) ausführlich 
diskutiert. Da nach der Pandemie dauerhaft mehr im 
Homeoffice gearbeitet wird, profitiert die Gastrono-
mie in wohnortnahen Lagen. Die Innenstadt mit ihren 
vielen Büros und Shopping-Möglichkeiten ist weiter-
hin das umsatzstärkste Gebiet in der Gastronomie, 
allerdings haben die Wohngebiete und Vororte relativ 
hinzugewonnen. Bemerkenswert ist, dass dieser Trend 
auch nach Ende aller Corona-Einschränkungen beste-
hen bleibt. Insgesamt lässt sich aus diesen drei Ent-
wicklungen ein leicht verändertes Konsumverhalten 
in der Gastronomie ableiten: Die Menschen besuchen 
nach der Pandemie noch lieber Restaurants und Cafés 
als zuvor, wobei dezentrale und wohnortnahe Lagen 
sowie das Wochenende besonders profitieren. Außer-
dem zeigt sich, dass die unterstützenden digitalen 
Angebote von Gaststätten für die Konsumentinnen 
und Konsumenten wichtiger geworden sind. 

Nach den schwierigen Pandemiejahren gibt diese 
Studie einen ermutigenden Ausblick auf die Entwick-
lung der Gastronomie in deutschen Großstädten. 
Die Branche hat sich trotz schwieriger wirtschaftli-
cher und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen als 
sehr widerstandsfähig erwiesen. Die Gastronomie als 
soziale Institution und Ort des Austauschs ist nach 
der Pandemie noch wichtiger geworden. Es ist da-
von auszugehen, dass die beobachteten Umsatzver-
schiebungen aus der Innenstadt in die Vororte und 
Wohngebiete anhalten werden, weil sich die Arbeit 
im Homeoffice seit der Pandemie auf einem deutlich 
höheren Niveau stabilisiert hat. Die Politik sollte den 
hohen Stellenwert der Gastronomie bei zukünftigen 
Entscheidungen berücksichtigen, z. B. indem die Stadt-
planung mehr Parkplätze in Flächen für die Außengas-
tronomie umwandelt. Auch wenn die Ergebnisse nur 
für die betrachteten Großstädte repräsentativ sind, 
und die Entwicklung in kleineren Städten und im 
ländlichen Raum schwieriger ist, lässt unsere Studie 
eine positive nähere Zukunft für die Gastronomie in 
Städten erwarten. 

GASTRONOMIE IN DEUTSCHLAND WÄHREND  
UND SEIT DER PANDEMIE 

Um die Entwicklung der Gastronomie während der Co-
rona-Pandemie analysieren zu können, ist es hilfreich, 
einen Blick auf die Struktur und die wirtschaftliche 
Ausgangssituation der Branche zu werfen. 

Unsere Analyse des Gastronomiesektors konzen-
triert sich auf die klassischen Gaststätten, d. h. Res-
taurants, Cafés, Kantinen, Imbisse und Biergärten. 
Das breiter gefasste Gastgewerbe umfasst daneben 

auch Cateringunternehmen und Beherbergungsein-
richtungen. Zu der gesamten Branche zählten im 
Jahr 2017 ca. 235 000 Unternehmen mit 2,4 Mio. Be-
schäftigten, die zusammen einen Umsatz von etwa 
93 Mrd. Euro erwirtschafteten (Statistisches Bundes-
amt 2019). Etwa 80 % des Branchenumsatzes entfallen 
auf die Gastronomie und 20 % auf Beherbergungs-
betriebe (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband 
2022). Die gesamte Branche ist von vielen kleinen, 
häufig familiengeführten Unternehmen geprägt, die 
geringe Umsätze erwirtschaften und niedrige Beschäf-
tigtenzahlen aufweisen (Brandt 2020). Neben den wirt-
schaftlichen Kennzahlen nimmt die Gastronomie eine 
wichtige Rolle für die wahrgenommene Attraktivität 
von Nachbarschaften sowie den Innenstädten und 
Städten als Ganzes ein (Franz 2020). 

Der Untersuchungszeitraum unserer Studie um-
fasst die Vor-Corona-Zeit im Jahr 2019, den Ausbruch 
der Pandemie im Frühjahr 2020, zwei Lockdowns und 
weitere pandemische Einschränkungen, das Ende al-
ler Maßnahmen im April 2022 sowie das vergangene 
Jahr, in dem die Pandemie offiziell endete und es keine 
Einschränkungen in der Gastronomie mehr gab. Wäh-
rend des ersten Lockdown von Mitte März bis Mitte 
Mai 2020 waren alle Gastronomiebetriebe geschlossen. 
Anschließend erfolgte eine schrittweise Öffnung der 
Gastronomie unter Einhaltung strenger Abstands- und 
Hygieneregeln, und die Gäste mussten ihre Daten zur 
Kontaktnachverfolgung hinterlegen (Deutscher Hotel- 
und Gaststättenverband 2022). Während des zweiten 
Lockdown von November 2020 bis Mai 2021 wurde er-
neut die Schließung aller Gastronomiebetriebe behörd-
lich angeordnet. Im Frühjahr 2021 durften die Betriebe 
wieder öffnen, und für Gäste galt die »3G«-Regelung 
(geimpft, genesen, getestet) (Deutscher Hotel- und 
Gaststättenverband 2022). Für den Winter 2021/2022 
galten aufgrund hoher Corona-Inzidenzen verschärfte 
»2G«- und »2G-Plus«-Regelungen. Vereinzelt kam es re-
gional nochmals zu kurzzeitigen Schließungen. 

Durch die Pandemie erlitten die Gastronomie-
betriebe in Deutschland erhebliche finanzielle Ein-
bußen. Obwohl viele Restaurants z. B. Speisen zum 
Mitnehmen anboten, mussten viele Betriebe hohe Um-
satzrückgänge während der Lockdowns hinnehmen.  
Auch die Beschäftigten waren unmittelbar von den 
Schließungen betroffen. Während des ersten Lock-
down im April 2020 lag die Zahl der Beschäftigten in 
Kurzarbeit mit fast 666 000 auf dem höchsten Stand. 
Insgesamt hat die Anzahl der Beschäftigten in der 
Branche über die Pandemie abgenommen, teilweise 
auch bedingt durch den großen Fachkräftemangel 
(Deutscher Hotel- und Gaststättenverband 2022). Die 
finanzielle Situation vieler Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter war trotz des Kurzarbeitergeldes in der Krise 
prekär, weil Zusatzeinkommen in Form von Trinkgel-
dern und Zulagen ausblieben (Wilkesmann und Wil-
kesmann 2020).

Zur Unterstützung der von den Schließungen be-
troffenen Betriebe haben der Bund und die Länder 
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verschiedene Sofort- und Überbrückungshilfen für 
Unternehmen gewährt. Außerdem hat die Bundesre-
gierung im Rahmen des Corona-Steuerhilfegesetzes 
die Mehrwertsteuer für Restaurant- und Verpflegungs-
dienstleistungen befristet bis zum 31. Dezember 2023 
von 19 % auf 7 % gesenkt (Deutscher Hotel- und Gast-
stättenverband 2022). 

Alle verbleibenden Corona-Einschränkungen in 
der Gastronomie sind Anfang April 2022 ausgelaufen 
(Deutscher Hotel- und Gaststättenverband 2022). Seit-
dem belasten hingegen der russische Angriffskrieg 
in der Ukraine, die hohe Inflation und die schwierige 
Konjunktur das Konsumverhalten. Zudem ist die Gas-
tronomie vom anhaltenden Fachkräftemangel betrof-
fen: Manches Restaurant kann aufgrund fehlenden 
Personals trotz hoher Nachfrage nur eingeschränkte 
Öffnungszeiten anbieten.

ANALYSE DER GASTRONOMIEUMSÄTZE  
MIT DATEN VON MASTERCARD

Unsere Analyse basiert auf tagesgenauen Daten der 
stationären Kartenzahlungsumsätze in der Gastro-
nomie von »Mastercard Geo-Insights«. Diese Trans-
aktionsinformationen wurden dem ifo Institut von 
Mastercard unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die 
Daten sind anonymisiert und auf Postleitzahlebene 
aggregiert. Der Datensatz beinhaltet Beobachtungen 
für die Metropolregionen Berlin, München, Hamburg, 
Stuttgart und Dresden zwischen dem 1. Januar 2019 
und dem 31. März 2023. Um Verzerrungen durch Rei-
seeinschränkungen zu vermeiden, beschränken sich 
unsere Analysen auf private Konsumausgaben von 
in Deutschland ansässigen Karteninhaberinnen und 
-inhabern. Die hier betrachteten Transaktionsinforma-
tionen umfassen nicht die Ausgaben von Touristinnen 
und Touristen und lassen sich nur eingeschränkt auf 
Deutschland als Ganzes übertragen. Um die Inflation 
in den Analysen zu berücksichtigen, wurden die Da-
ten um die Entwicklung des harmonisierten Verbrau-
cherpreisindexes bereinigt (Statistisches Bundesamt 
2023). Obwohl es während der Pandemie eine leichte 
Verschiebung von Bargeld zu Kartenzahlungen gab 
(ca. 4 Prozentpunkte zwischen 2019 und 2020), ge-
ben diese tagesgenauen und kleinräumigen Daten ei-
nen sehr guten Überblick zu den Umsatztrends von 
Restaurants in den betrachteten Städten.1 Ebenfalls 
ziehen wir anonymisierte und aggregierte Daten von 
»Mastercard Spending Pulse« zu Online-Ausgaben he-
ran. Trotz positiver Entwicklung des Online-Konsums 
in der Gastronomie verharrt das Umsatzniveau vergli-
chen mit den stationären Ausgaben auf sehr geringem 
Niveau, da selbst bei Online-Bestellungen oftmals vor 
Ort bei Abholung oder Lieferung bezahlt wird. Daher 

1 Im Jahr 2019 lag der Anteil der Kartenzahlungen am gesamten 
Zahlungsvolumen bei 48 % (EZB, Zahlungsstatistik 2020). Im Jahr 
2020 stieg der Anteil der Kartenzahlungen auf 52 % an (EZB, Zah-
lungsstatistik 2021). Das Volumen der im Mastercard-Verbund abge-
wickelten Kartenzahlungen betrug dabei über alle Branchen hinweg 
rund 28 % des Gesamtumsatzes (Statista 2020). 

fokussiert sich diese Studie im Folgenden auf die Gas-
tronomieausgaben vor Ort. 

NACH TEMPORÄREM RÜCKGANG STEIGENDE  
UMSÄTZE IN DER GASTRONOMIE IN DEN STÄDTEN

Die Pandemie und insbesondere die Lockdown-Zeit-
räume haben zu einem signifikanten, aber nicht dau-
erhaften Rückgang der Gastronomieumsätze geführt. 
Abbildung 1 zeigt die inflationsbereinigte Entwicklung 
der Umsätze in Gaststätten in den fünf Metropolregi-
onen zwischen Januar 2019 und März 2023. Als Ver-
gleichsmaßstab wurde die Umsatzentwicklung mit 
dem Durchschnitt des Jahres 2019 auf einen Index von 
100 normalisiert. Aus der Grafik ist ersichtlich, dass 
in den ersten beiden Lockdowns die größten Umsatz- 
einbußen in der Gastronomiebranche von teilweise 
mehr als 60 % zu verzeichnen waren. Die Schließun-
gen der Restaurants führten dazu, dass nur geringe 
Umsätze erwirtschaftet werden konnten. Während 
des Sommers 2020 erholten sich die Gastronomieein-
nahmen wieder. Im zweiten Lockdown ab November 
2020 waren die Einbrüche erneut groß, aber weniger 
als im ersten Lockdown, da die Restaurants bis dahin 
ihre Geschäftsmodelle mit Angeboten für Lieferungen 
und Abholungen anpassen konnten. Seit der erneuten 
Öffnung der Gastronomie im Frühjahr 2021 zeigt sich 
eine spürbare und dauerhafte Erholung, die nur im 
Winter 2021–2022 nochmals kurzzeitig unterbrochen 
wurde. Auch im Jahr 2022 und im laufenden Jahr, in 
denen die wirtschaftliche Unsicherheit hoch ist, sind 
die realen Gastronomieumsätze in den betrachteten 
Städten weiter gestiegen. 

Das bemerkenswerte Ergebnis dieser Analyse ist, 
dass die inflationsbereinigten Gastronomieumsätze 
in allen fünf Städten seit dem Ende aller Corona-Ein-
schränkungen im April 2022 konstant über dem Vorkri-
senniveau liegen. Dabei handelt es sich nicht nur um  
einen reinen Aufholeffekt nach der Pandemie oder allein 
den Trend zu mehr Kartenzahlungen, sondern die Er-
gebnisse legen eine dauerhafte Zunahme der Konsum- 
ausgaben in der Gastronomie in den betrachteten Städ-

Quelle: Mastercard Geo-Insights; Berechnungen des ifo Instituts.
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ten nahe. Ein Teil der Umsatzsteigerungen ist trotz der 
Inflationsbereinigung der Umsätze auch auf Preiserhö-
hungen zurückzuführen, die in der Gastronomie höher 
ausfielen als in der Gesamtwirtschaft. Den Betrieben 
ist es also gelungen, ihre gestiegenen Kosten für Per-
sonal, Lebensmittel und Energie teilweise weiterzuge-
ben, ohne dass die Gäste ausbleiben. Daneben helfen 
den Gaststätten beispielsweise auch die Einführung 
von doppelten Belegungen der Tische mittags und am 
Abend mit entsprechenden Zeitfenstern, ihre Umsätze 
zu steigern. Die überraschend robuste Umsatzentwick-
lung der Gastronomie in den betrachteten Städten 
verdeutlicht den hohen Stellenwert der Gastronomie 
trotz der vielfältigen Krisen von Pandemie, Krieg in der 
Ukraine und hoher Inflation. Als soziale Institutionen 
und Orte des Austauschs in Städten sind die Cafés und 
Restaurants nach der Pandemie nochmal wichtiger ge-
worden. Darauf deuten auch Aussagen von Gästen hin, 
die das Erlebnis des Restaurantbesuchs heute positiver 
wahrnehmen als vor der Pandemie. Verhaltenswissen-
schaftliche Studien zeigen, dass dieses Erlebnis intensi-
ver ist und mehr geschätzt wird (Tuzovic, Kabadayi und 
Paluch 2021). Dies erklärt auch, warum die Menschen 
trotz gestiegener Lebenshaltungskosten ihre Konsu-
mausgaben in der Gastronomie nicht kürzen.

In Abbildung 1 zeigen sich auch regionale Un-
terschiede zwischen den Metropolregionen. Es wird 
deutlich, dass Berlin über die Lockdowns hinweg bes-
ser abschneidet als die anderen Städte. Berlin wies 
nach dem ersten Lockdown den größten Aufholeffekt 
auf und verzeichnete ein höheres Umsatzniveau. Dies 
könnte darauf zurückzuführen sein, dass in Berlin frü-
her Lockerungen eingetreten sind (Schneider 2023). 
Gleichzeitig verzeichnet Berlin auch am aktuellen 
Rand den höchsten Anstieg der Umsätze: Dies könnte 
durch Konsumpräferenzen der jüngeren Stadtbevöl-
kerung, die verstärkt Wert auf sozialen Konsum legt, 
aber eventuell auch durch eine zunehmende Akzep-
tanz von Kartenzahlungen getrieben sein. Zudem ist 
der dritte härtere Lockdown in Sachsen sichtbar durch 
die vergleichsweise niedrigen Umsätze in der Metro-
polregion Dresden während des Winters 2021–2022 
(Deutscher Hotel- und Gaststättenverband 2021). 

SUBSTITUTION ZWISCHEN RESTAURANTS 
UND SUPERMÄRKTEN 

Da während der Pandemie weniger Geld in der Gas-
tronomie ausgegeben wurde, stellt sich die Frage, wo-
für die Haushalte ihr Budget stattdessen verwendet 
haben. Einerseits zeigen makroökonomische Studien, 
dass deutlich mehr gespart wurde (Wollmershäuser 
2022). Andererseits lässt sich eine direkte Verschie-
bung von Ausgaben in der Gastronomie zum Le-
bensmitteleinzelhandel beobachten, insbesondere 
während der Lockdowns. Die Entwicklung der Gas- 
tronomieumsätze in Abbildung 2a und der Lebensmit-
teleinzelhandelsumsätze in Abbildung 2b verlaufen 
während der Pandemie größtenteils spiegelverkehrt. 
Dies deutet auf eine Substitution von Restaurantbe-
suchen durch Einkäufe im Supermarkt hin. 

Zum Vergleich der Umsatzentwicklung sind in bei-
den Grafiken die Umsätze erneut auf das durchschnitt-
liche Niveau des Jahres 2019 mit dem Indexwert 100 
normalisiert. Nach einer unauffälligen Entwicklung im 
Jahr 2019 sieht man im Frühjahr 2020 – interessanter-
weise schon einige Wochen vor dem ersten Lockdown 
– einen kräftigen Umsatzanstieg von etwa 70 % bei Su-
permärkten, während die Gastronomie starke Umsat-
zeinbußen von ca. 50 % zu verzeichnen hatte. Während 
der Sommermonate 2020 haben sich die Ausgaben in 
beiden Kategorien normalisiert. Im zweiten Lockdown 
ist dann erneut dasselbe Muster zu erkennen, wenn 
auch auf niedrigerem Niveau. Mit dem Ende der Pan-
demie haben sich die Supermarktumsätze wieder an 
das Vorkrisenniveau angenähert, während die Restau-
rantumsätze weiterhin darüber liegen. 

Der Vergleich zwischen Restaurants und Super-
märkten lässt darauf schließen, dass die Lebensmittel, 
die aufgrund der Einschränkungen nicht in der Gas-
tronomie konsumiert werden konnten, stattdessen 
in Supermärkten eingekauft wurden. Lebensmittel-
geschäfte profitierten durch die dauerhafte Öffnung 
ihrer Läden und von der Schließung gastronomischer Quelle: Mastercard Geo-Insights; Berechnungen des ifo Instituts.
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Angebote (Pez 2020). Der besonders starke Anstieg 
der Supermarktumsätze im ersten Lockdown deutet 
zusätzlich auf eine temporäre Verunsicherung der Be-
völkerung in Bezug auf die Lebensmittelverfügbarkeit 
hin. Viele Haushalte haben insbesondere im ersten 
Lockdown Lebensmittel auf Vorrat gekauft. Diese 
sogenannten »Hamster-Käufe« haben sich zusätzlich 
positiv auf die Supermarktumsätze ausgewirkt, so 
dass der Anstieg im März 2020 besonders hoch ausfiel. 

In den Sommermonaten zwischen dem ersten 
und dem zweiten Lockdown bieten die weiterhin be-
stehenden Regelungen in Restaurants und die Sorge 
vor Ansteckung mögliche Erklärungen, weshalb die 
Supermarktumsätze in diesen Monaten über dem 
Vorkrisenniveau lagen. Die beobachtete Substitution 
der Gastronomie durch Supermärkte endet schließ-
lich im Jahr 2022, als die letzten noch verbleibenden 
Corona-Einschränkungen wegfielen. Die vielfältigen 
Krisen des vergangenen Jahres führten also nicht zu 
einem erneuten Ersatz von Restaurantbesuchen durch 
Supermarkteinkäufe. 

VERSCHIEBUNG DER GASTRONOMIEUMSÄTZE IN 
WOHNORTNAHE LAGEN UND INS WOCHENENDE

Eine wichtige bleibende Veränderung nach der Pande-
mie ist die stärker verbreitete Arbeit im Homeoffice. 
Diese führt dazu, dass sich die privaten Konsumaus-
gaben näher an den Wohnort verlagern (Alipour et al. 
2022). Aktuell arbeitet etwa ein Viertel der Beschäftig-
ten regelmäßig von zu Hause, während diese Quote im 
Jahr 2019 bei nur etwa 10 % lag (Alipour 2023). Wenn 
weniger Menschen zur Arbeit in die Städte kommen, 
ist zu erwarten, dass sich dadurch auch die Gastro-
nomieumsätze ein Stück weit aus dem Zentrum in die 
umliegenden Wohngebiete verschieben. 

Für die Analyse der kleinräumigen Umsatzverän-
derungen innerhalb der Metropolregionen teilen wir 
die Postleitzahlgebiete aller fünf Städte und deren 
Umgebung wie in Alipour et al. (2022) in Gebiete mit 
hoher, mittlerer und niedriger Konsumintensität ein. 
Diese Klassifikation basiert auf dem Umsatzniveau der 
Gebiete im Jahr 2019. Die 10 % umsatzstärksten Post-
leitzahlgebiete vor der Pandemie definieren wir als 
Gebiete mit hoher Konsumintensität. Diese zeichnen 
sich vor allem durch ihre zentrale Lage, hohe Bevöl-
kerungsdichte sowie eine Vielzahl von Geschäften und 
spezialisierten Einkaufsstraßen aus. Beispiele hierfür 
in München sind die Altstadt, das Gärtnerplatzviertel 
und die Maxvorstadt. Diese Kategorie umfasst auch 
einige außerstädtische Gebiete mit hoher Geschäfts-
dichte, beispielsweise Gebiete mit einer hohen Anzahl 
von Einkaufszentren und Einrichtungshäusern. Hinge-
gen befinden sich Gebiete mit niedriger Konsuminten-
sität größtenteils in dezentraler Lage außerhalb der 
Stadtgrenzen in ländlicheren Gebieten.

Abbildung 3 vergleicht die Umsatzentwicklung 
in der Gastronomie nach der jeweiligen Vor-Coro-
na-Konsumintensität im Verhältnis zum Durchschnitt 

des Jahres 2019. Nach einer parallelen Entwicklung 
vor der Pandemie zeigt sich ab März 2020 eine Diver-
genz der Trends. Über die gesamte Pandemie hinweg 
entwickeln sich die Gastronomieumsätze in vormals 
konsumschwachen Gebieten positiver als in den vor-
her konsumintensiven Gebieten. Dieser Trend ist sehr 
persistent: Auch im letzten Jahr nach Ende aller Co-
rona-Einschränkungen liegt das Umsatzwachstum in 
konsumschwachen Orten etwa 30 Prozentpunkte über 
dem der konsumstarken Orte. In absoluten Zahlen 
verzeichnen jedoch alle Gebiete ein deutliches Um-
satzwachstum und die absolut höchsten Umsätze 
werden nach wie vor in den konsumstarken Gebieten 
erzielt. Nichtsdestotrotz deutet dies auf eine anhal-
tende Konsumverlagerung hin: In ländlichen Wohnge-
bieten und den Vororten wird dauerhaft mehr in der 
Gastronomie ausgegeben, während das Wachstum 
in zentralen Gebieten positiv, aber geringer ausfällt. 
Ein Grund für diese Entwicklung während der Pande-
mie könnte darin bestehen, dass Kunden ein größe-
res Vertrauen in Gastronomiebetriebe haben, die die 
soziale Distanz gewährleisten und wahrgenommene 
Gesundheitsrisiken reduzieren (Kim und Liu 2022).  
Solche Maßnahmen können oft besser in geräumi-
geren Gastronomiebetrieben in ländlichen Gebieten 

Quelle: Mastercard Geo-Insights; Berechnungen des ifo Instituts.
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umgesetzt werden, was auch für eine solche Verlage-
rung sprechen würde. 

Die hieran anschließende Untersuchung der Ent-
wicklung der Gastronomieumsätze nach Wochentagen 
liefert ergänzende Ergebnisse, die sich gut in das Ge-
samtbild einfügen. Abbildung 4 zeigt die Umsatzent-
wicklung an Wochentagen, Samstagen und Sonnta-
gen. Es fällt auf, dass die Gastronomieausgaben an 
den unterschiedlichen Tagen zwischen 2019 und Mitte 
2021 ähnlich verliefen. Seitdem zeigt sich aber eine 
bleibende Verschiebung der Umsätze von Wochen-
tagen zum Wochenende. Aktuell liegt das Ausgaben-
wachstum an Samstagen und Sonntagen gegenüber 
dem Jahr 2019 etwa 20 bis 30 Prozentpunkte höher 
als dasjenige unter der Woche. Das geringere Wachs-
tum an Wochentagen könnte u.a. durch mehr Arbeit 
im Homeoffice erklärt werden, von wo aus weniger 
Restaurants besucht werden als bei der Arbeit vor 
Ort im Büro. Die Gastronomiebesuche finden umso 
stärker am Wochenende statt. 

AUSBLICK

Diese Studie hat aufgezeigt, dass sich die Gastronomie 
in den betrachteten Städten nach schwierigen Pande-
miejahren nachhaltig erholt hat. Dank des hohen Stel-
lenwerts der Gastronomie für viele Menschen haben 
sich die Branchenumsätze trotz der vielen gesund-
heitlichen, wirtschaftlichen und politischen Krisen in 
den letzten Jahren als überraschend widerstandsfähig 
erwiesen. Die bis an den aktuellen Rand beobach-
teten Verschiebungen von Gastronomieumsätzen in 
dezentrale, wohnortnahe Lagen sowie die Mehrum-
sätze am Wochenende lassen sich als bleibende Aus-
wirkungen der Pandemie auf das Konsumverhalten 
interpretieren. 

In den Städten ist die Gastronomie als soziale In-
stitution und Orte des Austauschs nach der Pandemie 
nochmal wichtiger geworden. Diese Entwicklung sollte 
von der Stadtplanung berücksichtigt und von der Po-
litik insgesamt in Zukunft weiter gefördert werden. 
Die Ergebnisse geben auch Aufschluss darüber, wie 
sich Gastronomiebetriebe in Zukunft besser auf Krisen 
wie Pandemien und die damit verbundenen Verände-
rungen im Konsumverhalten vorbereiten können, um 
resilienter zu werden. Dazu gehören Maßnahmen wie 
die Einführung von Take-away- und Lieferservices, die 
großzügige Gewährleistung von Sicherheitsabstän-
den, eine zunehmende Digitalisierung (Online-Angebot 

und -Bestellung) sowie die verstärkte Akzeptanz von 
Kartenzahlungen. 

Insgesamt lässt diese Studie einen positiven 
Ausblick auf die nähere Zukunft der Gastronomie in 
Städten zu. 
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In einer Sonderbefragung des ifo Instituts wurden neue 
deutschlandweite Kennzahlen zu Vergütungsstrategien von 
Unternehmen erhoben. Die beteiligten Unternehmen beschäf-
tigen 2 Millionen Mitarbeitende und decken alle Regionen 
und wichtigen Branchen in Deutschland ab. Die Ergebnisse 
zeigen, dass bei vielen Unternehmen großer Informations-
bedarf besteht, wenn es um die Vergütungsgestaltung geht. 
Um Stellen besetzen und Mitarbeitende halten zu können, 
sind viele Unternehmen bereit, Gehälter flexibel anzupas-
sen, gerade bei Engpassberufen. Diese steigende Flexibi-
lität bringt verstärkt auch die Frage mit sich, wie Unter-
nehmen mit Transparenz in der Vergütung umgehen. 

IN KÜRZE

Ingrid Hägele*

Flexible Vergütungsgestaltung 
im Trend

Vergütung ist ein zentrales Thema in der Personalar-
beit. Insbesondere angesichts des Fachkräftemangels 
und der Veränderungen in der Arbeitswelt im Zuge der 
Covid-Pandemie hat die Rekrutierung und Bindung 
von Mitarbeitern höchste Priorität in vielen Unterneh-
men. In den USA berichten zwei Drittel der Unterneh-
men von großen Schwierigkeiten, Stellen zu besetzen 
(De Zeeuw et al. 2018). Ein häufiger Grund ist das Feh-
len von Bewerbern mit geeigneten Qualifikationen. 
Um Stellen dennoch zu besetzen, wird in manchen 
Unternehmen auf höhere Vergütung gesetzt. Denn 
wer höhere Gehälter in Stellenanzeigen angibt, findet 
schneller passende Kandidaten (Bassier et al. 2023). 
Aber wie genau wird Vergütung in Deutschland heut-
zutage gestaltet? Inwiefern können Unternehmen 
Vergütung flexibel anpassen, um wichtige Stellen zu 
besetzen? Und was sind die Folgen solcher Flexibilität?

NEUE DEUTSCHLANDWEITE KENNZAHLEN ZU 
VERGÜTUNGSSTRATEGIEN VON UNTERNEHMEN

Um erstmals großflächig Kennzahlen zu Vergütungs-
strategien in Deutschland zu erheben, hat das ifo 
Institut in Kooperation mit Wissenschaftlern der 
University of California, Berkeley, der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München und dem Institut für Ar-
beitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur 
für Arbeit 2021/2022 eine Sonderbefragung durch-
geführt (Caldwell et al. 2023). Zur Teilnahme waren 
Human-Resources-Verantwortliche (HR-Verantwort-
liche) in Unternehmen aus allen deutschen Bundes-
ländern und den wichtigsten Branchen eingeladen. 
Die 772 Unternehmen, die die Umfrage vollständig 
beantwortet haben, decken dabei eine große Spanne 
des deutschen Arbeitsmarkts ab und beschäftigen 
rund 2 Millionen Arbeitnehmer. Vor allem mittlere und 
große Unternehmen, die systematische Vergütungs-
strategien einsetzen und einen Großteil der deutschen 
Arbeitnehmer beschäftigen, sind in der Umfrage gut 
vertreten. 

UNTERNEHMEN HABEN GROSSEN INFORMATIONS-
BEDARF BEI DER VERGÜTUNGSGESTALTUNG

Gerade wenn es darum geht, Vergütungsstrategien zu 
optimieren, berichten viele Unternehmen von man-
gelnden Informationen bei der Abwägung verschie-
dener Vergütungsmethoden. Obwohl die meisten Un-

ternehmen die Gehälter der Konkurrenz als wichtigen 
Vergleichspunkt für ihre eigene Gehaltsstruktur sehen, 
gibt es signifikante Unterschiede im Informations- 
stand unter HR-Verantwortlichen. 22 % der Befrag-
ten geben an, keine Daten zu Vergütungsbenchmarks 
zu besitzen, während 49 % generelle Marktinforma-
tionen zur Vergütung haben (vgl. Abb. 1). Nur 30 % 
haben genaue Informationen darüber, wie ihre Wett-
bewerber bezahlen. Solche Informationslücken kön-
nen nicht durch Unterschiede in Branche oder Region 
erklärt werden. Dieser Mangel an Informationen er-
klärt auch die wachsende strategische Relevanz von 
Marktvergleichen.

Die bestehenden Informationsgefälle werden auch 
anhand der Unterschiede in der Herangehensweise 

* Prof. Ingrid Hägele, Ph.D., ist Inhaberin der Professur für Evidenz-
basierte Ökonomie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
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der Unternehmen an Vergütungsbenchmarks deutlich. 
Die Mehrheit der Unternehmen verlässt sich auf kos-
tenfreie Informationsquellen, darunter Online-Platt-
formen (59 %), informellen Austausch mit ehemaligen 
Kollegen (21 %) oder interne Recherchen (61 %). Eine 
Minderheit von Unternehmen (20 %) nutzt stattdessen 
kostenpflichtige Quellen für Vergütungsbenchmarks. 
Dabei geben die meisten Unternehmen an, ein starkes 
Interesse an detaillierten Vergütungsbenchmarks zu 
haben. Hier geht es nicht nur um Topgehälter, sondern 
auch um Vergütungsentscheidungen für Mitarbeitende 
ohne Führungsverantwortung, gerade in schwer be-
setzbaren Positionen. 

FLEXIBILITÄT HAT EINEN SEHR HOHEN 
STELLENWERT 

HR-Verantwortliche sind sich einig, dass Flexibilität 
immer wichtiger wird, um Talente zu gewinnen und 
zu binden. Bei der Mehrheit der Unternehmen lassen 
die Vergütungsstrategien zu, das Grundgehalt von ex-
ternen Kandidaten individuell anzupassen. 

Rund 50 % der Unternehmen aus der Befragung 
haben Anpassungsspielräume bei Einstiegsgehältern 
für Berufsanfänger. Bei erfahrenen Fachkräften und 
Führungskräften können über 80 % der Unternehmen 
das Grundgehalt anpassen. Bei besonders gesuchten 
Engpassberufen, die schwer zu besetzen sind, geben 
nahezu alle Unternehmen Flexibilität bei der Gehalts-
anpassung an. 

Ähnlich verhält es sich, wenn bisherige Mitarbeiter 
externe Jobangebote erhalten: 57 % der Unternehmen 
haben die Flexibilität, das Gehalt von Berufsanfängern 
anzupassen, während über 80 % der Unternehmen bei 
erfahrenen Fachkräften, insbesondere in Führungs- 
und Engpassberufen, anpassen würden. Der Betrag, 
um den das Gehalt durch individuelle Verhandlungen 
erhöht werden kann, ist beträchtlich, insbesondere 
für Arbeitnehmer in höheren Positionen. Bei externen 
Bewerbern für Führungspositionen wären 63 % der 
Unternehmen bereit, das Gehaltsangebot um mehr 
als 10 % anzupassen. Bei internen Kandidaten fallen 
Gehaltsanpassung oft kleiner aus. Denn gerade bei 

bisherigen Mitarbeitern spielt auch der Vergleich unter 
ihnen eine wichtige Rolle. 

In der Praxis legen viele Unternehmen nicht nur 
Wert auf Flexibilität bei der Grundvergütung, sondern 
nutzen vermehrt Nebenleistungen wie Weiterbildungs-
angebote und Zuschüsse für Fahrt- und Umzugskos-
ten, um qualifizierte Bewerber anzulocken. Insbeson-
dere bei schwer zu besetzenden Positionen oder wenn 
eine Stelle dringend besetzt werden muss, ist die 
Flexibilität in der Vergütungsgestaltung oft entschei-
dend. Insbesondere für IT- und Vertriebspositionen 
berichten viele Firmen, dass eine erhöhte Flexibilität 
oft erfolgreich ist.

GROSSE UNTERSCHIEDE IN DER FLEXIBILITÄT 
BEI MARKTANPASSUNGEN

Unternehmen berichten nicht nur von Flexibilität  
in Bezug auf individuelle Verhandlungen mit Kandida-
ten, sondern auch mit Blick auf Marktanpassungen.  
2022 stellte so die zunehmende Inflationserwartung 
Unternehmen vor die Frage, inwieweit Inflations-
ausgleiche durchgeführt werden. Obwohl Unterneh-
men die Flexibilität in der Vergütungsgestaltung als 
wichtigen Trend in der Personalarbeit sehen, gibt 
es große Unterschiede, inwiefern Unternehmen ihre 
Vergütungsstrategien zeitnah an sich verändernde 
Bedingungen anpassen können. Während 21 % der 
Unternehmen Gehälter nicht an eine steigende Infla-
tion anpassen, würden 13 % eine Anpassung nur in 
Erwägung ziehen, wenn andere Unternehmen vorzie-
hen (vgl. Abb. 2). 59 % der Unternehmen würden zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt anpassen. Nur 5 % der 
Unternehmen könnten das Gehalt sofort anpassen. 

TRANSPARENZ ALS WEITERE FACETTE 
DER VERGÜTUNGSPOLITIK

Angesichts der zunehmenden Flexibilität in der Ver-
gütungsgestaltung gewinnt auch die Frage nach 
Transparenz und interner Kommunikation von Ver-
gütungsstrukturen für Unternehmen an Bedeutung. 
Viele Unternehmen erhoffen sich von erhöhter Trans-
parenz positive Nebeneffekte, z. B. das Potenzial, Re- 
cruiting-Kosten zu senken, indem man gezielt ge-
eignete Kandidaten in der Stellenanzeige anspricht. 
Jedoch ist es in Deutschland heutzutage nicht üb-
lich, Vergütung explizit in der Stellenausschreibung 
zu erwähnen. Statt in der Vergütung soll Transparenz 
durch detaillierte Angaben zu den erwarteten Qualifi-
kationen und den Aufgaben der Stelle erhöht werden. 

Trotzdem haben viele Unternehmen feste Struk-
turen bei der Vergütungsgestaltung eingeführt. Rund 
die Hälfte der Unternehmen verfügt über eine unter-
nehmensweite Vergütungsstruktur, mit der Stellen 
systematisch bewertet werden können. Ein ähnliches 
Bild zeigt sich bei regelmäßigen Bewertungen der in-
ternen Vergütungsstruktur, die von 49 % der Unter-
nehmen durchgeführt werden. Zunehmend wird in 
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Unternehmen geprüft, welche Informationen auch an 
Mitarbeitende weitergegeben werden sollen. Zurzeit 
teilen jedoch nur 15 % der Unternehmen detaillierte 
Informationen über ihre Gehaltsstrukturen mit ihren 
Beschäftigten.
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Johanna Garnitz, Stefan Sauer und Daria Schaller

Arbeitskräftemangel belastet 
die deutsche Wirtschaft

Der Fachkräftemangel wurde zuletzt immer mehr zur 
Belastung für die deutsche Wirtschaft (Sauer und 
Wollmershäuser 2021). Es handelt sich nicht mehr 
nur um ein regionales Problem in einzelnen Branchen. 
Vielmehr sind inzwischen nahezu alle Wirtschaftsbe-
reiche flächendeckend in ganz Deutschland betrof-
fen. Auch im europäischen Vergleich zeigt sich, dass 
Deutschland besonders stark vom Fachkräftemangel 
betroffen ist (Peichl et al. 2022).

DEFINITIONEN UND HINTERGRÜNDE

Mit Fachkräftemangel wird ein Mangel an quali- 
fizierten Arbeitskräften in bestimmten Branchen oder 
Berufsfeldern bezeichnet. Dies kann verschiedene 
Gründe haben, wie z. B. eine wachsende Nachfrage 
nach Fachkräften in bestimmten Branchen, demo-
grafische Veränderungen, eine unzureichende Ausbil-
dung und Qualifizierung der Arbeitskräfte oder auch 
eine Abwanderung von Fachkräften in andere Länder 
oder Branchen. Der Fachkräftemangel kann zu einer 
erhöhten Arbeitsbelastung für die Mitarbeiter*innen 

führen und das Wachstum und die Produktivität von 
Unternehmen beeinträchtigen. 

Hierbei ist es wichtig, zwischen der Zahl der Be-
schäftigten und dem Arbeitsvolumen, d. h. der Zahl 
der geleisteten Arbeitsstunden, zu unterscheiden. 
Während die Zahl der abhängig Beschäftigten im 
dritten Quartal 2022 einen neuen Höchststand er-
reichte (41,7 Millionen) und zwischen 2015 und 2022 
ein Zuwachs von 7,7 % zu verzeichnen war, stieg das 
Arbeitsvolumen im selben Zeitraum nur um 4,9 %. 
Von 2019 bis 2022 war das Arbeitsvolumen rückläufig 
(–0,5 %) (Fitzenberger 2023). Im ersten Quartal die-
ses Jahres war hier aber wieder eine Steigerung um  
0,9 % auf 15,7 Mrd. Stunden zu beobachten (IAB 2023). 
Das Arbeitsvolumen steigt also trotz Rekordbeschäf-
tigung nicht im selben Maß wie die Anzahl der Be-
schäftigten, weshalb eine höhere Beschäftigung nicht 
unbedingt zu mehr geleisteter Arbeit führt.

Die Gründe für das eben beschriebene Phäno-
men sind vielfältig. Ein Problem des Arbeitsmarktes 
ist die »Mismatch«-Problematik, durch die es auf der 
einen Seite Arbeitssuchende sowie die stille Reserve 
und auf der anderen Seite unbesetzte Stellen gibt. 
Gründe für den Mismatch sind, dass sich Arbeitssu-
chende und Arbeitsplätze nicht am gleichen Ort be-
finden, die Qualifikationen oder die Berufswünsche 
der Arbeitssuchenden nicht zu den offenen Stellen 
passen oder die Arbeitsbedingungen sowie die Ent-
lohnung der offenen Stellen nicht attraktiv genug 
sind. Ein Instrument, das die Mismatch-Problematik 
messen kann, ist die Arbeitsmarktanspannung. Die 
Zahl der offenen Stellen wird ins Verhältnis zur Zahl 
der arbeitssuchenden Personen gesetzt, die reali-
sierte Arbeitsnachfrage steht also dem Angebot an 
verfügbaren Arbeitskräften gegenüber. Hier werden 
somit die Rekrutierungsschwierigkeiten von Betrieben 
abgebildet. Je höher die Arbeitsmarktanspannung 
ist, desto mehr offene Stellen stehen einer arbeit- 
suchenden Person gegenüber und desto herausfor-
dernder ist die Personalrekrutierung aus Sicht der 
Unternehmen. Die Arbeitsmarktanspannung hat sich 
zwischen 2012 und 2022 über alle Berufsbereiche hin-
weg, aber regional unterschiedlich, deutlich erhöht. 
Während im Juni 2010 je arbeitssuchende Person  
0,17 offene Stellen auf dem Markt waren, lag der 
Höchstwert der Arbeitsmarktanspannung im Juni 
2022 bei 0,56. Der Wert hat sich somit mehr als ver-
dreifacht, was zeigt, dass die Knappheit an Arbeits-
kräften unabhängig von konjunkturellen Schwankun-
gen größer wird (Bossler und Popp 2023). 

Der Mangel an (qualifizierten) Arbeitskräften ist zu einer der 
größten Herausforderungen für die Unternehmen in Deutsch-
land geworden. Zu den Hauptgründen für den Arbeitskräfte-
mangel zählen unter anderem der demografische Wandel sowie 
die gesunkene Attraktivität vieler Ausbildungsberufe für junge 
Menschen. Aus den ifo Konjunkturumfragen geht hervor, dass 
der Anteil der Unternehmen, die durch Arbeitskräftemangel 
beeinträchtigt werden, trotz schwächelnder Konjunktur im Juli 
2023 leicht gestiegen ist. Dies trifft sowohl auf Fachkräfte als 
auch auf geringqualifizierte Arbeitskräfte zu. Die ifo HR-Be-
fragung ergab ebenfalls, dass viele Firmen große Probleme bei 
der Suche nach Arbeitskräften haben. Die Unternehmen reagie-
ren darauf unter anderem mit verschiedenen Maßnahmen für 
eine längere Weiterbeschäftigung älterer Mitarbeitender. Die 
an der ifo HR-Befragung teilnehmenden Ausbildungsbetriebe 
beklagen auch eine Veränderung der Bewerbersituation, nicht 
nur in Bezug auf die geringere Quantität, sondern auch hin-
sichtlich der Qualität der Anwärter*innen für Ausbildungsbe-
rufe. Einer von fünf Ausbildungsbetrieben bietet für das kom-
mende Ausbildungsjahr keine neuen Ausbildungsstellen an.
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Eine Studie des IAB (2023) zeigt, dass eine Ver-
doppelung der Arbeitsmarktanspannung zu einer 
Erhöhung der betrieblichen Einstellungskosten um 
durchschnittlich 13,7 % führt. Dies liegt an der ge-
ringeren Anzahl an Bewerbungen, einer verlängerten 
Personalsuche sowie der Nutzung von mehr Such- 
kanälen. Gleichzeitig geht eine höhere Anspannung 
auch mit einer höheren Arbeitskräfteknappheit ein-
her. Dies bremst das Beschäftigungswachstum. Eine 
Simulation des IAB kommt zu dem Ergebnis, dass bei 
konstanter Arbeitsmarktanspannung zwischen 2010 
und 2022 die Beschäftigung in Deutschland um zu-
sätzliche 1,8 Mio. Arbeitsstellen hätte steigen können 
(Bossler und Popp 2023). 

Zudem ist der demografische Wandel eine der 
Ursachen für den wachsenden Bedarf an gut ausge-
bildeten Fachkräften. Ein großer Teil der heutigen 
Arbeitskräfte gehört zur Generation der Babyboo-
mer und wird in den nächsten 15 Jahren aufgrund 
des Ruhestandes aus dem Arbeitsmarkt ausschei-
den. Die jüngeren Altersgruppen werden nicht in der 
Lage sein, die entstehende Lücke zu füllen. Auch die 
Teilzeitbeschäftigung beeinflusst das Angebot an Ar-
beitskräften sowie das bereitgestellte Arbeitsvolumen 
und hat somit Einfluss auf den Fachkräftemangel. Je 
mehr Fachkräfte in Teilzeit arbeiten, desto weniger 
Arbeitsstunden stehen insgesamt zur Verfügung. Für 
eine Vollzeitstelle müssen dann zwei Fachkräfte an-
statt einer eingestellt werden. Zudem wird Teilzeit 
oftmals weniger mit höherwertigen, spezialisierten 
oder verantwortungsvollen Tätigkeiten verbunden, 
und Führungspositionen sowie Expertentätigkeiten 
werden seltener in Teilzeit ausgeschrieben. Im ers-
ten Quartal 2023 ist die Teilzeitquote gegenüber dem 
Vorjahresquartal um 0,4 Prozentpunkte gestiegen und 
lag bei 38,8 %. Damit ist die Anzahl der Teilzeitbe-
schäftigten mit 2,1 % deutlich stärker gestiegen als 
die der Vollzeitbeschäftigten mit 0,6 %. Gleichzei-
tig sank die Arbeitszeit je erwerbstätige Person um  
0,1 % auf 345,1 Stunden (saison- und kalenderberei-
nigt: +0,5 %) (IAB 2023).

Dementsprechend ist dieses Thema auch in di-
versen Unternehmensbefragungen des ifo Instituts 
zunehmend in den Fokus gerückt. Die Ergebnisse der 
ifo Konjunkturumfragen sowie der ifo HR-Befragung 
verdeutlichen das Ausmaß des Fachkräftemangels und 
helfen, aktuelle Entwicklungen besser abschätzen zu 
können. Inzwischen beschränkt sich das Problem nicht 
mehr nur ausschließlich auf Fachkräfte, sondern ent-
wickelt sich immer mehr zu einem allgemeinen Eng-
pass bei Arbeitskräften aller Qualifikationsniveaus.

ARBEITSKRÄFTE ALLER QUALIFIKATIONSNIVEAUS 
WERDEN GESUCHT

Im Rahmen der ifo Konjunkturumfragen werden 
etwa 9 000 Unternehmen, die repräsentativ für die 
deutsche Wirtschaft sind (Hiersemenzel et al. 2022), 
vierteljährlich zu Beeinträchtigungen durch fehlende 

Arbeitskräfte befragt. Dabei wird zwischen qualifizier-
ten Fachkräften und geringqualifizierten Arbeitskräf-
ten unterschieden. Die genaue Fragestellung lautet 
folgendermaßen:

Unsere inländische Produktionstätigkeit1 wird zur-
zeit behindert: (ja/nein)
Wenn ja, durch folgende Faktoren:
• Mangel an qualifizierten Fachkräften,
• Mangel an geringqualifizierten Arbeitskräften.2

Im Juli 2023 gaben 43 % der teilnehmenden Unterneh-
men an, dass ihre Geschäftstätigkeit durch fehlende 
Fachkräfte behindert wird (vgl. Abb. 1). Besonders be-
troffen sind viele Bereiche des Dienstleistungssektors. 
In der Rechts- und Steuerberatung sowie der Wirt-
schaftsprüfung klagen 75 % über Beeinträchtigungen. 
Zudem berichten etwa zwei Drittel der Unternehmen 
im Verkehrsbereich sowie der Architektur- und Ingeni-
eurbüros von Fachkräftemangel. In diesen Branchen 
erreichte die Knappheit einen neuen Höchststand. Im 
Verarbeitenden Gewerbe hat sich der Anteil dagegen 

1 Dies ist die Formulierung für die teilnehmenden Firmen im Verar-
beitenden Gewerbe. Statt nach Produktionstätigkeit wird im Bauge-
werbe nach Bautätigkeit, im Handel nach Umsatztätigkeit und im 
Dienstleistungsbereich nach der Geschäftstätigkeit gefragt. 
2 Die Frage nach geringqualifizierten Arbeitskräften ist erst seit Ja-
nuar 2021 Teil des Fragebogens. 
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geringfügig auf 35 % verringert. Im Handel und im 
Bauhauptgewerbe klagen etwas weniger als ein Drittel 
der Unternehmen über einen Mangel an qualifizierten 
Arbeitskräften.

Bezüglich Schwierigkeiten bei der Suche nach 
geringqualifizierten Arbeitskräften ist der Anteil der 
beeinträchtigten Unternehmen mit 14 % deutlich ge-
ringer als bei den Fachkräften. Aber auch dieser Wert 
hat sich in den vergangenen Jahren in etwa verdrei-
facht. Es zeichnet sich demnach schon eine Tendenz 
vom Fachkräftemangel hin zu einem allgemeinen 
Arbeitskräftemangel ab. Besonders in einigen Wirt-
schaftsbereichen klagt bereits ein nicht zu vernach-
lässigender Teil der Firmen über einen Mangel auch 
an geringqualifizierten Arbeitskräften. Dabei sticht 
etwa der Bereich Vermittlung und Überlassung von Ar-
beitskräften mit 61 % heraus. Auch in der Gastronomie 
(45 %), der Hotellerie (37 %) oder im Verkehrsbereich 
(34 %) ist die Knappheit sehr präsent.

Die Allzeithöchststände in der Gesamtwirtschaft 
von 50 % beim Fachkräftemangel und von 17 % bei 
den geringqualifizierten Arbeitskräften waren im Juli 
2022 erreicht worden. Dass die Anteile nun etwas 
niedriger liegen, dürfte hauptsächlich in der aktuell 
schwächelnden Konjunktur begründet sein. Vor allem 
beim Fachkräftemangel lässt sich aber trotz dieser 
konjunkturellen Flaute erkennen, dass der aktuelle 
Wert historisch gesehen überaus hoch ist. Der Anteil 
stieg zunächst Anfang der 2010er Jahre von etwa 10 % 
auf etwa 20 % und lag dann bis zum Jahr 2016 in die-
sem Bereich, bevor er weiter stieg. Der höchste vor 
der Coronakrise erreichte Anteil wurde mit 35 % im 
Jahr 2018 notiert. Das lässt darauf schließen, dass die 
langfristigen strukturellen Probleme auf dem Arbeits-
markt noch stärker ins Gewicht fallen als kurzfristige 
konjunkturelle Schwankungen.

REAKTIONEN DER FIRMEN AUF DEN 
FACHKRÄFTEMANGEL

In der ifo HR-Befragung, an der regelmäßig über 
600 Personalverantwortliche von Industrie-, Han-
dels- und Dienstleistungsunternehmen teilnehmen, 

gaben 81 % der Teilnehmenden Ende 2022 an, dass 
sie 2023 auf der Suche nach Fachkräften sein wer-
den. Vor allem der Industrie- (85 %) und der Dienstleis-
tungssektor (84 %) stachen deutlich hervor. Im Handel 
waren es mit 71 % etwas weniger Unternehmen. Mit 
steigender Unternehmensgröße nimmt die Anzahl an 
personalsuchenden Firmen zu: So benötigen nahezu 
alle größeren Unternehmen Fachkräfte (250–499 Be-
schäftigte: 92 %, ab 500: 98 %). Zudem wird jegliche 
Art von Personal gesucht – unabhängig vom Qualifi-
kationslevel. Bei der Suche nach passendem Perso-
nal sehen sich die Umfrageteilnehmenden jedoch mit 
kontinuierlich wachsenden Problemen konfrontiert. 
Ein Vergleich der Umfrageergebnisse der Jahre 2020 
bis 2022 verdeutlicht, wie sehr diese Thematik nun in 
den Vordergrund gerückt ist. 2020 gingen Unterneh-
men noch mehrheitlich von mittleren Problemen bei 
der Suche nach Fachkräften aus. Dies veränderte sich 
2021 und 2022 erheblich, und es wurde nun vielerorts 
von großen Problemen gesprochen.

Gleichzeitig zeigt sich, dass Unternehmen bereits 
auf den Fachkräftemangel reagieren. Rund 70 % der 
befragten Unternehmen beschäftigen derzeit Mitarbei-
tende, die bereits Rente beziehen. In Industrie- und 
Handelsbetrieben beschäftigen fast drei Viertel der 
Firmen Rentenbezieher*innen, im Dienstleistungssek-
tor waren es mit 63 % etwas weniger. Der Größenklas-
senvergleich zeigt, dass der Anteil der Beschäftigung 
von Rentenbezieher*innen in mitarbeiterstarken Un-
ternehmen höher liegt als in Firmen mit kleinerem 
Personalbestand. 

Zudem ergreifen fast 60 % der befragten Betriebe 
Maßnahmen, um ältere Mitarbeitende länger im Un-
ternehmen zu halten. Auch hier stechen vor allem 
der Dienstleistungssektor und Betriebe mit mehr  
als 500 Mitarbeitenden mit einem höheren Anteil  
(61 bzw. 66 %) als im Durchschnitt aller befragten Un-
ternehmen hervor. Zu der beliebtesten Maßnahme 
zählen flexiblere Arbeitszeitmodelle mit 85 % Zustim-
mung (vgl. Abb. 3). Hier setzen Unternehmen an der 
richtigen Stelle an: Forschende fanden heraus, dass äl-
tere Beschäftigte vor allem dann länger arbeiten wol-
len, wenn es sich um Jobs mit flexiblen Arbeitszeiten 
handelt (Ameriks et al. 2020). Altersgerechte Arbeits-
plätze, Altersteilzeit sowie Gesundheitsförderung er-
greifen über 40 % der an der Umfrage teilnehmenden 
Unternehmen. Auf Gehaltserhöhungen und gezielte 
Weiterbildungen greifen etwa 15 % der Befragten zur 
Mitarbeiterbindung der älteren Generation zurück. 
Andere Unternehmen geben erfahrenen Mitarbeiten-
den Freiraum bei der Gestaltung von Projekten, mehr 
Urlaubstage oder Freizeitausgleichsmöglichkeiten. 

FEHLENDER NACHWUCHS AUCH 
IN AUSBILDUNGSBETRIEBEN

Das duale Ausbildungssystem in Deutschland erfreut 
sich weltweit eines hohen Ansehens. Die Umfrage- 
ergebnisse der ifo HR-Befragung vom dritten Quartal 
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2023 beleuchteten die Ausbildungssituation in den Be-
trieben und die Veränderungen der Bewerbersituation 
im Vergleich zu den zurückliegenden Jahren. Von den 
teilnehmenden HR-Verantwortlichen geben 80 % an, 
dass es sich in ihrem Fall um einen Ausbildungsbetrieb 
handelt. Mit einem Anteil von 71 % wird in Dienstleis-
tungsbetrieben am wenigsten ausgebildet. 80 % der 
befragten Handels- und 92 % der Industrieunterneh-
men bilden nach eigener Angabe aus. Mit steigender 
Mitarbeiterzahl nehmen auch die ausbildenden Firmen 
zu. So sind fast alle Unternehmen mit 500 und mehr 
Beschäftigten ausbildende Unternehmen, während 
dies bei kleinen Unternehmen (mit bis zu 50 Beschäf-
tigten) auf 64 % zutrifft. Die ausbildenden Betriebe 
wurden gebeten, eine allgemeine Einschätzung zur 
Qualität ihrer Auszubildenden zu geben. 63 % der 
antwortenden HR-Verantwortlichen sind mit ihren 
Azubis zufrieden. 18 % bescheinigten eine sehr gute 
Qualität, und in etwa ein gleich großer Anteil (17 %) 
berichtete über eine weniger gute Qualität. Ein sehr 
geringer Anteil (2 %) bescheinigte seinen jeweiligen 
Azubis eine ungenügende Arbeitsweise. Insbesondere 
der Handel beklagte eine weniger gute Qualität (28 %) 
der Auszubildenden. Mitarbeiterstarke Unternehmen 
(ab 500 Beschäftigten) sind mit der aktuellen Quali-
tät ihrer Auszubildenden sehr zufrieden (37 %). Die 
überwiegende Mehrheit der befragten Ausbildungsbe-
triebe (71 %) sind der Ansicht, dass sich die Qualität 
der Bewerbenden in den vergangenen fünf Jahren 
verschlechtert habe. Ein Viertel ist der Meinung, dass 
sie gleichgeblieben ist. Einer von drei Dienstleistungs-
betrieben sieht keine wesentliche Veränderung in der 
Qualität der Bewerbenden im Vergleich zu den Vorjah-
ren (32 %). Vier von fünf Ausbildungsbetrieben mit 500 
und mehr Beschäftigten sehen eine Verschlechterung 
in der Qualität der Anwärter für Ausbildungsberufe. 

Hinsichtlich des Angebots und der Nach-
frage von Ausbildungsplätzen klafft eine große 
Lücke: Rechnerisch waren im Ausbildungsjahr 
2021/2022 105 900 mehr betriebliche Ausbildungsstellen 
als Bewerberinnen und Bewerber gemeldet (Bundes-
agentur für Arbeit 2022). Dies entspricht einer Rela-
tion von 80 gemeldeten Bewerber*innen auf 100 ge- 
meldete betriebliche Ausbildungsstellen. Im Vergleich 
zum Vorjahreszeitraum hat sich diese Relation wei-
ter verschärft (2020/2021: 85:100). Diese Entwicklung 
(mehr Angebot als Nachfrage) vollzieht sich seit dem 
Jahr 2017/2018 und dürfte sich auch für die weiteren 
Ausbildungsjahre fortsetzen. Aus den aktuellen Um-
frageergebnissen der ifo HR-Befragung sind die Ten-
denzen zu weniger besetzten Ausbildungsstellen als 
im Vorjahr ersichtlich: Für das neue Ausbildungsjahr 
2023/2024 werden in 39 % der befragten Ausbildungs-
betriebe genauso viele Plätze, in 19 % mehr als im 
Vorjahr besetzt (vgl. Abb. 4). 14 % berichteten, dass 
weniger Ausbildungsplätze als im Vorjahr vergeben 
wurden. 9 % befinden sich noch im Besetzungspro-
zess, während 19 % der befragten Ausbildungsbe-
triebe keine neuen Ausbildungsplätze anbietet. Vor 

allem Handelsbetriebe werden für das kommende 
Jahr keine neuen Ausbildungsplätze anbieten (35 %).  
12 % haben den Besetzungsprozess noch nicht ab-
geschlossen. Auch hinsichtlich des Umfangs berich-
ten 15 % der Handelsbetriebe, dass sie weniger Aus-
bildungsstellen anbieten als im Vorjahr. Ob es sich 
hierbei um eine angebots- oder nachfragebedingte 
Entwicklung handelt, ist allein aus der Fragestellung 
nicht ersichtlich. Laut der zuletzt verfügbaren Sta-
tistik der Bundesagentur für Arbeit (2022) zur Situ-
ation am Ausbildungsmarkt ist Kaufmann/-frau im 
Einzelhandel der am häufigsten angebotene Ausbil-
dungsberuf (36 800 angebotene Ausbildungsstellen 
im Jahr 2021/2022). Gleichzeitig sehen jedoch weniger 
junge Menschen in diesem Ausbildungsberuf ihren 
Berufswunsch, weshalb gerade in Handelsbetrieben 
ein höherer Bewerbermangel resultieren dürfte. Bei 
der Unterscheidung nach Größenklassen befinden sich 
vor allem Unternehmen mit bis zu 49 Beschäftigten 
noch im Besetzungsprozess (16 %). Firmen mit über 
499 Beschäftigten hingegen haben ihre Ausbildungs-
platzvergabe weitgehend abgeschlossen, und nur  
5 % bieten keine neuen Ausbildungsplätze an. Im gro-
ßen Gegensatz dazu bieten 41 % der Betriebe mit un-
ter 50 Beschäftigten keine neuen Plätze für Azubis an. 

ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK

Die beschriebenen Umfrageergebnisse zeigen zum 
einen, dass deutsche Unternehmen ausgeprägte 
Schwierigkeiten bei der Suche nach Arbeitskräften 
haben. Diese Probleme beschränken sich nicht mehr 
nur auf Fachkräfte, sondern schließen auch ungelernte 
Arbeitskräfte sowie die Besetzung von Ausbildungs-
plätzen ein. Zum anderen verdeutlichen die Zahlen 
auch, dass es sich dabei um ein strukturelles Problem 
handelt, das sich über die vergangenen Jahre nahezu 
unabhängig von konjunkturellen Entwicklungen stetig 
vergrößert hat. Angesichts der demografischen Ent-
wicklung und der bevorstehenden Verrentungswelle 
der Babyboomer-Generation zeichnet sich für die 
kommenden Jahre eine weitere Verschärfung ab, da 
die auf den Arbeitsmarkt nachrückenden Jahrgänge 
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deutlich weniger geburtenstark waren. Das dürfte sich 
mittel- und langfristig zu einer spürbaren Wachstums-
bremse entwickeln und viele Unternehmen vor große, 
zum Teil existenzbedrohende Probleme stellen. Be-
reits heute können einige Firmen daher nicht mehr 
alle Aufträge bearbeiten oder müssen mit verkürzten 
Öffnungszeiten reagieren. So gibt es im Einzelhandel 
vielerorts einen früheren Ladenschluss oder zusätz-
liche Ruhetage etwa in gastronomischen Betrieben 
oder Schwimmbädern. 

Höhere Löhne können dem Arbeitskräftemangel 
entgegenwirken (Fuest und Jäger 2023). Zudem wäre 
eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und Älte-
ren ein Lösungsansatz. Dafür bedarf es aber auch wei-
tere umfassende Anstrengungen, sowohl von Seiten 
der Politik als auch von den Unternehmen selbst. Ne-
ben einer attraktiveren Gestaltung von Ausbildungsbe-
rufen betrifft dies z. B. Reformen der Kinderbetreuung, 
des Ehegattensplittings oder der Fachkräfteeinwan-
derungsstrategie. Fort- und Weiterbildungsinitiativen 
sowie flexiblere Gestaltung von Arbeitszeiten inklusive 
nach Möglichkeit vermehrter Nutzung von Homeoffice 
stellen weitere Möglichkeiten für Unternehmen zur Ge-
winnung bzw. zum Halten von Arbeitskräften dar (Stif-
tung Familienunternehmen 2022). Der Mismatch-Prob-
lematik könnte durch Umschulungsmaßnahmen oder 
eine höhere betriebliche Flexibilität entgegengewirkt 
werden (Bossler und Popp 2023). Um sich resilienter 
zu machen, können sich Unternehmen verschiede-
ner Instrumente, wie dem verstärkten Kapitaleinsatz, 
Aus- und Weiterbildungsaktivitäten zur Produktivi-
tätssteigerung, oder einer höheren Bereitschaft zur 
Einstellung von Arbeitslosen generell und Langzeitar-

beitslosen im Besonderen bedienen. Zudem können 
Betriebe, die in innovative Technologien investieren 
und ihre Beschäftigten für neue Tätigkeitsinhalte qua-
lifizieren, diese produktiver einsetzen und damit ihren 
Arbeitskräftebedarf senken (Fitzenberger 2023).

REFERENZEN  
Ameriks, J., J. Briggs, A. Caplin, M. Lee, M. Shapiro und C. Tonetti (2020), 
»Older Americans Would Work Longer If Jobs Were Flexible«, American 
Economic Journal: Macroeconomics 12(1), 174–209.

Bossler, M. und M. Popp (2023), »Die steigende Knappheit an Arbeitskräf-
ten bremst das Beschäftigungswachstum«, IAB-Kurzbericht 12, Nürnberg.

Bundesagentur für Arbeit (2022), »Statistik der Bundesagentur für  
Arbeit, Berichte: Arbeitsmarkt kompakt – Situation am Ausbildungs-
markt«, Nürnberg.

Fitzenberger, B. (2023), »Fach- und Arbeitskräftemangel … und es gibt 
ihn doch!«, IAB-Forum, 28. März, verfügbar unter: https://www.iab-forum.
de/fach-und-arbeitskraeftemangel-und-es-gibt-ihn-doch, aufgerufen am 
24. Juli 2023.

Fuest, C. und S. Jäger (2023), »Können höhere Löhne zur Überwindung 
des Fachkräftemangels beitragen?«, ifo Standpunkt Nr. 243, ifo Institut, 
München.

Hiersemenzel, M., S. Sauer und K. Wohlrabe (2022), »Zur Repräsentativi-
tät der ifo Konjunkturumfragen«, ifo Schnelldienst 75(7), 26–30.

IAB – Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2023), »IAB-Arbeits-
zeitrechnung 1. Quartal 2023: Die Erwerbstätigen in Deutschland arbei-
ten mehr, aber die Produktivität sackt ab«, Presseinformation, 6. Juni, 
verfügbar unter: https://iab.de/presseinfo/iab-arbeitszeitrechnung-ers-
tes-quartal-2023/, aufgerufen am 7. August 2023.

Peichl, A., S. Sauer und K. Wohlrabe (2022), »Fachkräftemangel in 
Deutschland und Europa – Historie, Status quo und was getan werden 
muss«, ifo Schnelldienst 75(10), 70–75.

Sauer, S. und T. Wollmershäuser (2021), »Fachkräftemangel wird  
zunehmend zur Belastung für die deutsche Wirtschaft«, ifo Schnelldienst 
digital 17.

Stiftung Familienunternehmen (2022), Fachkräftemangel aus  
Unternehmenssicht: Auswirkungen und Lösungsansätze, Jahresmonitor 
der Stiftung Familienunternehmen, ifo Institut, München.

ZUM INHALT

https://www.iab-forum.de/fach-und-arbeitskraeftemangel-und-es-gibt-ihn-doch
https://www.iab-forum.de/fach-und-arbeitskraeftemangel-und-es-gibt-ihn-doch
https://iab.de/presseinfo/iab-arbeitszeitrechnung-erstes-quartal-2023/
https://iab.de/presseinfo/iab-arbeitszeitrechnung-erstes-quartal-2023/


65ifo Schnelldienst 9 / 2023 76. Jahrgang 13. September 2023

DATEN UND PROGNOSEN

Das ifo Institut befragt im Auftrag von Randstad Deutschland 
quartalsweise deutsche HR-Abteilungen zu personalpolitisch 
relevanten Themen. In jedem Quartal werden in wechselnden 
Sonderfragen aktuelle arbeitsmarktrelevante Fragestellungen 
untersucht. Das aktuelle Schwerpunktthema befasst sich mit 
dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz in deutschen Unterneh-
men und insbesondere deren HR-Abteilungen. Derzeit nutzen 
ca. 5 % der befragten Unternehmen Künstliche Intelligenz im 
HR-Bereich, geplant haben dies weitere 25 %. Gleichzeitig er-
greift ein Viertel der Unternehmen Maßnahmen rund um den 
(geplanten) Einsatz von KI, und zwar am häufigsten in Form 
von Arbeits- und Expertengruppen (53 %), gefolgt von Fortbil-
dungen (43 %). Dies geht einher mit den Bedenken, die viele 
Unternehmen in Bezug auf KI haben: 86 % der Teilnehmenden 
stehen dem Einsatz von KI skeptisch gegenüber, sehen aber 
trotzdem Potenzial für KI im Personalbereich, besonders im 
Bereich der Automatisierung von Personalprozessen: 19 % der 
Teilnehmenden gaben hier ein hohes und 31 % ein mittleres 
Potenzial an. Auch in der Rekrutierung und im Bewerberma-
nagement wird Potenzial erwartet. 14 % schätzen dieses als 
hoch ein, weitere 37 % als mittel. Auf die Personalentwick-
lung selbst sehen die Befragten eher weniger Einfluss durch 
KI. Die überwiegende Mehrheit (84 %) geht davon aus, dass 
sich die Personalplanung der Unternehmen in den nächsten 
fünf Jahren durch den Einsatz von KI nicht ändern wird.

IN KÜRZE

Johanna Garnitz und Daria Schaller

ChatGPT, Chatbots und mehr – wie wird 
künstliche Intelligenz in den HR-Ab- 
teilungen von Unternehmen genutzt?

Spätestens seit der Einführung und der breiten Be-
kanntheit von ChatGPT (Generative Pre-trained Trans-
former) ist das Thema Künstliche Intelligenz (in Un-
ternehmen) vieldiskutiert. Doch auch über ChatGPT 
hinaus gibt es zahlreiche KI-Tools, über die diskutiert 
wird und die langsam Einzug in die Wirtschaft finden. 
KI-basierte Systeme nutzen Techniken wie Maschinel-
les Lernen und Deep Learning, um mit Hilfe großer 
Datenmengen komplexe Aufgaben wie Mustererken-
nung, Sprachverarbeitung, Trendanalyse und Ent-
scheidungsfindung zu automatisieren. Insbesondere 
hat die Verbreitung von Chatbot-Anwendungen, wie 
beispielsweise ChatGPT des Unternehmens OpenAI, 
KI in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt 
(Europäisches Parlament 2020). Mögliche Einsatzge-
biete von KI im HR-Bereich sind vielfältig: Sie reichen 
von der Hilfe beim Recruiting, wie z. B. beim Verfassen 
von Stellenanzeigen, beim Herausfiltern von Schlüs-
selbegriffen oder bei der Vorauswahl von Bewerbern, 
über die Unterstützung von Vorstellungsgesprächen 
sowie bei administrativen Aufgaben und der strate-
gischen Mitarbeiterplanung. Vor allem hinsichtlich 
des sich zuspitzenden Arbeitskräftemangels stehen 
HR-Abteilungen vor neuen Herausforderungen. Da Ar-
beitskräfte knapp sind, müssen HR-Abteilungen ver-
stärkt Anstrengungen unternehmen, um talentierte 
Mitarbeiter zu gewinnen und zu halten. Hierfür sind 
unter anderem innovative Rekrutierungsstrategien für 
potenzielle Kandidaten, aber auch das Entwickeln von 
Konzepten für attraktive Arbeitsbedingungen wichtig, 
um bisherige Mitarbeitende zu binden. KI kann hier ein 
entscheidender Faktor sein, um solche Strategien zu 
entwickeln und wettbewerbsfähig zu bleiben.

AKTUELL GERINGE ANWENDUNG VON KI-TOOLS, 
ABER GROSSE PLÄNE IN DER INDUSTRIE

Zum aktuellen Zeitpunkt nutzen 18 % der Unterneh-
men KI in mindestens einem Unternehmensbereich, 
weitere 35 % haben dies geplant. Ähnliche Ergebnisse 
liefert eine ifo-Befragung, die nicht speziell HR-Ver-
antwortliche befragt, sondern Unternehmen generell. 
Hier gaben 13 % an, dass KI im Einsatz ist, 9 % haben 
dies geplant, 37 % diskutieren darüber, und für wei-
tere 41 % ist KI kein Thema (Schaller, Wohlrabe und 
Wolf 2023).

Im HR-Bereich nutzen zum aktuellen Zeitpunkt 
ca. 5 % der Unternehmen Künstliche Intelligenz, ge-

plant haben dies knapp ein Viertel der Betriebe. 70 % 
der befragten Unternehmen setzen es weder zum ak-
tuellen Zeitpunkt ein, noch haben sie dies in Planung 
(vgl. Abb. 1). Hier lassen sich deutliche Unterschiede 
in den verschiedenen Wirtschaftsbereichen erkennen: 
Während der Dienstleistungssektor mit 7 % aktueller 
Nutzung die Gruppe vor dem Handel (5 %) und der 
Industrie (4 %) anführt, planen 40 % der Industriebe-
triebe, dies in naher Zukunft zu tun. Bei den Dienst-
leistern sind es 18 % und im Handel 14 %. Auch in den 
Größenklassen zeigt sich eine deutliche Tendenz: In 
Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden nutzen 8 % KI im 
HR-Bereich, in Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeiten-
den 2 %. Bei dem geplanten Einsatz stehen ebenfalls 
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die größten Betriebe mit 51 % an der Spitze, gefolgt 
von Unternehmen mit 250–499 Mitarbeitenden (32 %), 
Unternehmen mit 50–249 Mitarbeitenden (19 %) und 
Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitenden (12 %). 
Ein Beispiel für die Nutzung von KI im Recruiting ist 
der Chatbot DB Smile. Dieser erleichtert Abläufe für 
Bewerbende. Mit Künstlicher Intelligenz und Daten 
zum Hintergrundwissen über den Konzern findet der 
DB Smile passende Stellen und kann Interessierten 
Antworten auf verschiedenste Fragen im Zusammen-
hang mit einer Bewerbung geben. Zudem nimmt die 
KI Bewerbungen in Dialogform entgegen (DB 2023). 
Dies schafft einerseits freie Kapazitäten im HR-Bereich 
des Konzerns und macht ihn andererseits bei Bewer-
benden attraktiv, da die Stellensuche sowie eine Be-
werbung auf einfachste Weise vonstattengehen kann. 

Für die anderen Einsatzfelder kommt die Um-
frage zu ähnlichen Ergebnissen: In der Verwaltung, 
der Administration und im IT-Bereich setzen 6 % der 
Teilnehmenden KI ein. Rund ein Drittel plant dies für 
die Zukunft. Hier besteht bereits ein höherer Einsatz 
bei der Industrie und im Handel (je 7 %) als bei den 
Dienstleistern (5 %). In der Beschaffung planen hinge-
gen nur ein Fünftel der Betriebe, KI einzusetzen. Rund 
4 % nutzen dies bereits. Die Unterschiede in den Wirt-
schaftsbereichen kommen auch dadurch zustande, 
dass die Beschaffung in der Industrie einen größeren 

Teil einnimmt als bei den Dienstleistern. Dementspre-
chend nutzen 5 % der Unternehmen der Industrie KI in 
der Beschaffung, und weitere 33 % haben dies geplant, 
wohingegen 3 % der Dienstleister KI in diesem Bereich 
nutzen und 13 % dies geplant haben. Im Handel be-
richteten 7 % von einer aktuellen Nutzung und 15 % 
von einer geplanten Nutzung. Auch in der Produktion 
und bei Dienstleistungen ist KI ein Thema (aktuelle 
Nutzung: 5 %, geplant: 22 %). Die Industriebetriebe bil-
den hier die Spitze mit 6 % aktueller und 33 % geplan-
ter Nutzung. Die Dienstleister nutzen dies auch in 5 % 
der Fälle, geplant haben dies 20 % der Unternehmen. 
Im Marketing und im Vertrieb behelfen sich rund 7 % 
mit KI, weitere 29 % planen, dies in Zukunft zu tun. 
Auch hier bilden die Industrieunternehmen die Spitze: 
Hier gaben 10 % der Unternehmen eine aktuelle Nut-
zung an. Was die Planung anbelangt, befinden sich 
alle Wirtschaftsbereiche zwischen 25 % und 31 %. Über 
alle Einsatzbereiche hinweg zeigt sich, dass die (ge-
plante) Nutzung mit der Unternehmensgröße steigt. 

Neben der Anwendung von Künstlicher Intelligenz 
im Generellen interessiert auch, welche KI-Tools An-
wendung finden. Die Frage nach der aktuellen Nut-
zung sowie der Planung zeigt, dass solche Tools in den 
befragten Unternehmen zum aktuellen Zeitpunkt noch 
wenig eingesetzt werden. 44 % der Teilnehmenden 
machten keine Angabe, und 39 % gaben an, keine KI-
Tools zu nutzen. Für weitere 1 % ist dies noch unklar. 
Von den genannten Tools war ChatGPT mit 8 % das 
mit Abstand häufigste. Weitere Nennungen (jeweils 
etwa 1 %) umfassten Tools für das Recruiting und zum 
Automatisieren. Automatisierungstools können dafür 
genutzt werden, sich wiederholende Aufgaben von 
einer KI übernehmen zu lassen, um Zeit zu sparen, 
die Produktivität am Arbeitsplatz zu steigern sowie 
die Fehleranfälligkeit zu minimieren. Auch genannt 
wurden Chatbots sowie Übersetzungs-KIs, Business 
Intelligence Tools und Bildbearbeitungstools. Business 
Intelligence Tools nutzen Daten zur Analyse verwert-
barer Informationen, die Führungskräften, Managern 
und anderen Endanwendern hilft, fundierte Geschäfts-
entscheidungen zu treffen. Einige Teilnehmende ga-
ben auch an, eigene KI-Tools zu entwickeln. 

EIN VIERTEL DER UNTERNEHMEN ERGREIFT 
MASSNAHMEN RUND UM DEN EINSATZ VON KI

Der Einsatz von KI stellt Unternehmen auch vor neue 
Situationen und Herausforderungen. Das Ergreifen von 
Maßnahmen, z. B. in Bezug auf rechtliche Aspekte, 
kann deshalb nötig sein. Drei Viertel der Unterneh-
men gaben an, aktuell keine Maßnahmen rund um 
den Einsatz von KI zu ergreifen. In der Industrie war 
dieser Anteil etwas geringer (69 %). Dementsprechend 
ergreifen 31 % der Teilnehmenden dieses Wirtschafts-
bereichs Maßnahmen in Bezug auf KI, im Dienstleis-
tungsbereich sind es 24 %, im Handel 17 %. Auch hier 
gilt: Je größer das Unternehmen ist, desto aktiver 
sind die Unternehmen bezüglich KI und desto häu-
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figer kommen Maßnahmen zum Einsatz. Rund die 
Hälfte der Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden er-
greifen Maßnahmen in Bezug auf KI, in Betrieben 
mit 250–499 Mitarbeitenden sind es ein Viertel, mit 
50–249 Mitarbeitenden 22 % und in kleinen Betrie-
ben mit bis zu 49 Mitarbeitenden 12 %. Am häufigsten 
werden Arbeits- und Expertengruppen gebildet (53 %), 
gefolgt von Fortbildungen (43 %) (vgl. Abb. 2). Richt-
linien und Handlungsanweisungen bestehen in 27 % 
der Fälle. Weitere 13 % ergreifen andere Maßnahmen.

GROSSE MEHRHEIT HAT BEDENKEN BEZÜGLICH 
DES EINSATZES VON KI

86 % der Teilnehmenden haben Bedenken hinsicht-
lich des Einsatzes von KI. Dies war in den verschie-
denen Wirtschaftsbereichen und Größenklassen 
nahezu gleich. Die größten Bedenken äußerten die 
Teilnehmenden bezüglich fehlenden Know-how. 62 % 
der Unternehmen gaben an, dass sie dies beschäftigt 
(vgl. Abb. 3). Auch rechtliche Aspekte sind ein großes 
Thema: 48 % äußerten Bedenken dazu. Wie das Thema 
der rechtlichen Lage gelöst werden könnte, zeigen 
zwei Unternehmen, die ihr eigenes Chatbot-System 
entwickelt haben bzw. gerade entwickeln: dmGPT und 
BoschGPT. Der Konzern dm hat kürzlich die Testphase 
der unternehmenseigenen Version des KI-Sprachmo-
dells GPT–3.5 fertiggestellt und ermöglicht seinen Mit-
arbeitenden am Unternehmenssitz nun die Anwen-
dung der KI-Technologie in einem sicheren Umfeld. 
Das eigens entwickelte Tool bedient sich der gleichen 
Technologie wie das Original ChatGPT und hat einen 
ähnlichen Funktionsumfang. Durch die Bereitstellung 
auf der unternehmenseigenen Cloud-Infrastruktur gel-
ten die üblichen Sicherheitsstandards der Anwendun-
gen und Programme des Unternehmens. Dadurch wer-
den Risiken in Bezug auf Datenschutzkonflikte und 
fehlende vertragliche Rahmenbedingungen minimiert 
sowie sichergestellt, dass Geschäftsgeheimnisse ge-
schützt bleiben.

Weitere Bedenken beziehen sich auf fehlendes 
Vertrauen in die Künstliche Intelligenz (34 %), den 
großen Aufwand, den die Implementierung nach sich 
zieht (19 %), sowie hohe Kosten (18 %). Bei einem Vier-
tel der Teilnehmenden ist fehlende Akzeptanz ein Pro-
blem. Für 22 % ist durch KI kein Mehrwert ersichtlich. 

BESTEHENDES POTENZIAL VON KI IM HR-BEREICH 

Während die Unternehmen in einigen Bereichen Be-
denken bezüglich des Einsatzes von KI haben, sehen 
sie aber durchaus auch Potenzial in verschiedenen 
Gebieten. Das größte Potenzial sehen die Befrag-
ten im Bereich der Automatisierung. Hiermit ist das 
Automatisieren von Personalprozessen gemeint, 
z. B. im Hinblick auf Verträge, Gehälter und Benefits. 
19 % der Teilnehmenden gaben hier ein hohes und 
31 % ein mittleres Potenzial an (vgl. Abb. 4). Dennoch 
spricht sich über ein Viertel für kein Potenzial in die-

sem Bereich aus. In der Industrie schätzen 24 % das 
Potenzial als hoch ein, im Handel 18 % und bei den 
Dienstleistern 17 %. Auch in der Rekrutierung und im 
Bewerbermanagement wird Potenzial erwartet. 14 % 
schätzen dieses als hoch ein, weitere 37 % als mittel. 
Auch hier sieht rund ein Viertel der Unternehmen kein 
Potenzial. Vor allem im Dienstleistungsbereich ste-
hen die Befragten dem kritisch gegenüber (29 %). Im 
Leistungsmanagement hingegen, was beispielsweise 
die Bewertung von Mitarbeitenden sowie Prognosen 
umfasst, spricht sich die Mehrheit für niedriges (31 %) 
oder gar kein Potenzial (28 %) aus. 12 % sehen hier 
hohes und weitere 29 % mittleres Potenzial. Bei den 
Handelsbetrieben sehen die meisten Teilnehmenden 
hohes Potenzial (16 %), in der Industrie die wenigsten 
(10 %). Dafür führen die Industriebetriebe die Kate-
gorie des mittleren Potenzials an. In der Personal-
entwicklung sieht die Mehrheit niedriges (30 %) oder 
gar kein Potenzial (30 %). Rund ein Drittel schätzt das 
Potenzial jedoch als mittel ein. Hier zeigen sich die 
Industriebetriebe am wenigsten skeptisch. Auch im 
Aufgabenfeld der Mitarbeiterbindung steht die Mehr-
heit der Befragten dem Einsatz von KI zwiegespalten 
gegenüber. 32 % schätzen das Potenzial von KI hier als 
hoch ein, weitere 32 % als niedrig und 27 % sehen gar 
kein Potenzial. Knapp ein Zehntel der Unternehmen 
sieht dagegen hohes Potenzial. Die Dienstleister sind 
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hierbei kritischer als Industrie- und Handelsbetriebe. 
Ein Blick auf die Größenklassen zeigt das schon zuvor 
beobachtete Muster: Je höher die Größenklasse, desto 
mehr Potenzial wird gesehen. 

WENIG EINFLUSS VON KI AUF 
PERSONALENTWICKLUNG 

Dem Einfluss von KI auf die Personalentwicklung mes-
sen die befragten Unternehmen eher eine geringe 
Bedeutung bei. Die überwiegende Mehrheit (84 %) 
geht davon aus, dass sich die Personalplanung der 
Unternehmen in den nächsten fünf Jahren durch den 
Einsatz von KI nicht ändern wird. 13 % der Betriebe 
sind der Meinung, dass sie durch den Einsatz von KI 
weniger Personal einstellen werden. Vor allem im 
Handel ist dies ein Thema: Hier geben 17 % an, dass 
sie aufgrund von KI mit weniger Personal planen, in 
der Industrie sind es 15 %, im Handel ein geringerer 
Anteil von 9 %. Was die Unternehmensgrößen betrifft, 
lässt sich kein Muster erkennen: Bei den Betrieben 
in den mittleren beiden Größenklassen, also mit 
50–249 Mitarbeitenden sowie 250–499 Mitarbeiten-
den, rechnen 4 % bzw. 5 % mit mehr und 15 % bzw. 
16 % mit weniger Personal. Kleine Betriebe mit bis zu 
49 Mitarbeitenden sowie große Betriebe ab 500 Mit-
arbeitenden rechnen mit weniger Änderung durch KI 
(gleich viel: 88 % bzw. 86 %). Diese Ergebnisse decken 
sich mit einer Studie, die die Wirkung und Förderung 
der Akzeptanz von KI-basierten Recruiting-Tools bei 
potenziellen Nutzern erforscht hat. Die Teilnehmen-
den wurden gefragt, ob sie annehmen, dass eine KI 
niemals den Menschen ersetzen kann. Dieser Aussage 
wurde auf einer Skala, die von 1 (stimme überhaupt 
nicht zu) bis zu einem Wert von 5 (stimme voll und 
ganz zu) reichte, im Durchschnitt mit einem Wert 
von 3,43 leicht zugestimmt. Bei der anschließenden 
Einschätzung, ob die Teilnehmenden bei ihren eige-
nen beruflichen Tätigkeiten ersetzbar wären, war mit 
einem Wert von 2,23 kaum Zustimmung zu beobach-
ten. Zusammenfassend glaubten die Teilnehmenden 
also weder allgemein noch in Bezug auf ihre eigene 
Tätigkeit, durch eine KI ersetzbar zu sein (Dahm und 
Dregger 2019). 

FAZIT

Auch wenn Künstliche Intelligenz zum aktuellen Zeit-
punkt im Bereich HR nur teilweise und in bestimmten 
Teilbereichen genutzt wird, wird sie in Zukunft eine 
immer wichtigere Rolle spielen. Besonders im Hinblick 
auf den Arbeitskräftemangel ist es für Unternehmen 
wichtig, wettbewerbsfähig zu bleiben und im Kon-
kurrenzkampf um Arbeitskräfte bestmöglich ausge-
stattet zu sein. So können Large-Language-Modelle 
wie ChatGPT und andere KI-Chatbots HR-Services 
ersetzen, die zum jetzigen Zeitpunkt über die Karrie-
reseite angeboten werden. Während Chatbots bisher 
mit vorher erstellten Antworten ausgestattet wurden 
und nur diese beantworten können, werden in Zukunft 
Large-Language-Modelle jegliche Frage beantworten. 
Auch das Erstellen von Stellenanzeigen sowie das rich-
tige Platzieren von Schlüsselbegriffen kann durch KI 
erledigt und optimiert werden. So können Unterneh-
men sicherstellen, dass sie bei der Jobsuche gefunden 
werden. Eine frühe Integration von KI in das Recruiting 
kann für Unternehmen also von Vorteil sein. Auf lange 
Sicht kann durch den Einsatz von KI im HR-Bereich 
das Einstellen von IT-Fachkräften und Datenanalys-
ten nötig werden (Human Resources Manager 2023).
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eine wirksame Asyl- und Integrationspolitik?

THEMA IM NÄCHSTEN IFO SCHNELLDIENST:

ZUR DISKUSSION GESTELLT

Haushaltspolitik im  
Zeichen der »Zeitenwende« –  
auf was müssen wir zugunsten 
der Verteidigung verzichten?
Hubertus Bardt, Désirée I. Christofzik, Dirk Meyer,  
Martin Junkernheinrich,  Martin Jacob, Silke Übelmesser, 
Florian Dorn und Marcel Schlepper

FORSCHUNGSERGEBNISSE

Erworbene Kompetenzen 
und Arbeitsmarkt
Christina Langer, Jakob Peiffer 
und Simon Wiederhold

Umfragegestützte strukturelle 
Finanzierungssalden
Marcell Göttert und 
Timo Wollmershäuser

Sozialunternehmen: Weg 
in eine nachhaltige Zukunft
Tanja Stitteneder

DATEN UND PROGNOSEN 

»FamData«: Datenbank 
zu Familienunternehmen
Johanna Garnitz, Friedrich Lührs, 
Annette von Maltzan und 
Klaus Wohlrabe

Determinanten der gesamt-
wirtschaftlichen Teuerung 2022
Timo Wollmershäuser

Personalpolitik bei  
demografischem Wandel
Julia Freuding, Johanna Garnitz 
und Daria Schaller

Ökonomenpanel zur »fis- 
kalischen Zeitenwende«
Klaus Gründler, Niklas Potrafke, 
Marcel Schlepper und Lissia Weber

BRANCHEN UND SEKTOREN

Europäisches Bauvolumen wird 
bis 2024 moderat schrumpfen
Ludwig Dorffmeister

7
2023
12. Juli 2023
76. Jahrgang

ZUR DISKUSSION GESTELLT

Künstliche Intelligenz: 

Chance oder Gefahr? Wie 

verändert der Einsatz von 

KI unsere Gesellschaft ?

Daria Schaller, Klaus Wohlrabe und Anna Wolf, Vera Demary 

und Armin Mertens, Marie-Christine Fregin und Michael Stops, 

Andreas Gillhuber, Johannes Walter, Dirk Heckmann, 

Armin Grunwald

FORSCHUNGSERGEBNISSE

Die Mittelschicht in 

Deutschland: Zugehörigkeit, 

Entwicklung und Steuerlast

Florian Dorn, David Gstrein, 

Florian Neumeier und

Andreas Peichl
DATEN UND PROGNOSEN 

Wer berichtet die Stimmung 

in den deutschen Chefetagen?

Jonas Hennrich, Stefan Sauer 

und Klaus Wohlrabe

8202316. August 2023
76. Jahrgang

https://www.ifo.de/publikationen/2023/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-072023-haushaltspolitik-zeitenwende
https://www.ifo.de/publikationen/2023/zeitschrift-einzelheft/ifo-schnelldienst-082023-kuenstliche-intelligenz-chance-gefahr
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